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Zum Thema: ,,Betrifft Justiz" 

Guido Kirchhoff 

Fü_r eine Rechtsmittelbelehrung im Zivilprozeß 
Ausgangspunkt meiner Überlegungen war eine Diskussion 
der Arbeitsgruppe .. Diskriminierung von Ausländern im Pri
vatrecht„ auf dem Richterratschlag in Biberach 1992. Bei der 
Frage der Verständlichkeit von Belehrungen kam die Frage 
auf, warum es eigentlich keine Rechtsmittelbelehrung im 
Zivilprozeß gebe. 
Die Frage interessiene mich, und so suchte ich in den einschlä
gigen Kommeniaren und Lehrbüchern nach einer Erklärung. 
Nachdem ich zunächst in den gängigen Kommentaren unter 
dem Stichwon „Rech1smittelbelehrung" überhaupt ,licht fün
dig wurde, kam ich über 231 ZPO (,.Einer Androhung der 
gesetzlicheo Folgen der Versäumung [einer Prozeßhandlung] 
bedarf es nicht: .. :· ) zur Geschichte eines Mauerblümchens, 
das seil der Einführung der ZPO immer wieder im Gespräch 
is1, von einigen für erforderlich. von anderen für überflüssig 
gehalten wird. und deshalb in den Randnischen der Literatur 
kümmerlich sein Leben fristet. 
Bereits 1877 wurde die Meinung vertreten, daß aufgrund des 
Parteibetriebs kein Bedürfnis einer Androhung der rechtli
chen Folgen der Versäumung einer Prozeßhandlung bestehe. 
mithin die Belehrung über Rechtsmiuel nicht erforderlich sei. 
1950 schlug der Entwurf einer Gerichtskostennovelle vor. im 
Bereich des GKG und der BRAGOeineRechtsmiuelbelehrung 
einzuführen, da ein sachlicher Grund für un1erschiedliche 
Bestimmungen Uberdie Rechtsmi11elbclehrung in verschiede
nen Zweigeo der Gerichtsbarkeit nicht erkennbar sei. 
Tatsächlich g.ibt es in nahezu allen anderen Gerichtsbarkeiten 
Rechtsmittelbelehrungen. selbst in der dem Zivilprozeß sehr 
nahestehenden Arbeitsgerichtsbarkeit (vgl. nur §§ 35a StPO. 
46. 50 OWiG. 84, 11711 Ziff. 6 VwGO. 66, 1361 Ziff. 7 SGG. 
21 112 LwVfG, 9 V ArbGG. 89 AO, 55, 105 II Ziff. 6 FGO). 

Frirz Wolf 

Dem Entwurf war jedoch kein Erfolg beschieden, wie auch die 
Gesetzgebungskommissionen von 1955 und 1964, die die 
Grundlage für die Vereinfachungsnovelle von 1977 erarbeite
ten, angesichts der Möglichkeit der anwalllichen Vcnretung 
oder Information durch die Geschäftsstelle eine Rechtsmiuel
belehrung für überflüssig lliellen (vgl. dazu im einzelnen 

esselrodtDRiZ 1982. S. 57). Dagegen hauen schon I 974 und 
1975 die ÖTV und der DAV die Einluhrung einer solchen 
gefordert. 
Die Stimmen in Literatur und Rechtsprechung sind geteilt 
Während Nesselrodt (a.a.O. m.w.N.), Kniflb (DRiZ 80, S. 
105), zur Megedc(ZRP 1975, S. 28). Wassennann und Menne 
(AK ZPO 313 Rz. 41 und Anhang 5 10) eine Belehrung für 
sinnvoll und erforderlich haJten. lehntdie gängigcKommentar
litera1ur und die Rechtsprechung die Durchführung einer 
Rechtsminelbclchrung als vom Gesetz nicht vorgesehen ab 
(vgl. Baumbach/Lauterbach/Hartmann 231 ZPO Rz. 2; Münch
ner Komrnentar-Freiber 231 Rz. 3: BGH VersR 89, S. 277; 
BayObLG NJW 77. S. 2266: BGH NJW 91. S. 296: LG 
Heilbronn MDR 91, S. 1194). 
Das B V crfG (E 40, S. 237. 258f.) hat zwar eine Verpflichtung 
der Zivilgerichte zur Rechtsmittelbelehrung verneint. die Fra
ge im übrigen aber offengelassen. 
Soweit die ablehnenden Stimmen überhaupt außer dem Hin
weis auf die Gesetzeslage eiJ1e Begründung geben. wird regel
mäßig die Bedeutung der Waffengleichheit und Privatautono
mie ins Feld gefühn (vgl. besonders LG Heilbronn a.a.O.; 
MK-Freiber a.a.O.). 
Doch es gab sie niemals. diese Gleich heil. zwei Rittern auf der 
Walstatt gleich, mit gleichem Fundus ausgestattet, wie schon 
die Entstehungsgeschichte des BGB zeigt (dies ha1 Volker 
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Lindemann in BJ ·r. 37. 1990 S. 287 eindrucksvoll dargelegt): 
im Zeitnhcr de~ So,ial~t:uusprinzipi,. der Mas~enphänomenc 
und der konzentricncn Kon1.emmacht steht vielmehr die Für• 
orge de, Gericht~ für ein faire Verfahren und für einen 

sozialen Mnchiau„gleich im Vordergrund. Tntsächlich kann 
und muß <;ich da~ Gericht in die Slreitigkeit der Parteien ein
mischen, über die Gcneralklau~cln grundrechtliche Wertungen 
beachten und Lahlrcichc Hinwe1~pnichten ausüben ( vgl. d:uu 
nur den Beschluß de BVerfG \. 19.10.1993. JW 1994. S. 
36f. und die detnilhertcn AU\führungcn von SaJgo BJ r. 37. 
1994, S. 212 ff. ). Die moderne Zivtlprozeßordnung erlaubt 
auch. was , ielen nicht gant klar ,chemt. \~eirgehend die 
Beweiserhebung von Amts wegen bet ~limtlichcn Bewei~mit
teln außer dem Zeugcnbewei!>. 
Tat~ächltch gibt c~ Ja auch unnbhangig von anwaltlichcr 
Vertretung verschiedene Belehrungen (7..B. 275. 276. 340 
ZPO). 

Die gerichtliche Fül"lorgcpfiicht crforden es gerade im amt~
gerichtlichen Zivilprozeß und dem Bereich der Zwang~, oll
sLreckung, dem Bürger we11gehendc~ Vcr~tänclnis für das 
Verfahren zu vennitteln. Neben den VcrJ..chr<;ordnungswid
rigkeiten dürften von der Ma<;se her dte~e Verfahren der 
Bereich der Justiz sein. mtl dem der .. nom1ale Bürger· am 
ehesten zu tun hat. Hier wird al~o • mehr als in der großen 
Politil. • das Bild der Justi1 in der Be,•olkenmggcpriigt, hat die 
Ju,tiz Gelegenheit. i.ich wirklich men\chlich und bürgemah 
1u prru.entieren. 
Daß ,1e da, nur in Einzelfällen und nur !,Chr müh,om 1ut, zeigt 
sich täglich nuf den Gericht!.11urcn. Dnriiberhinnu~ zeichnet 
,ich der Zivilprozeß weitgehend dadurch aus. daß er in seinen 
protei,,ualcn, relationstakti:.chen Besonderheiten und mnts
deutsch-jurbtbchen Belehrungen für den Bürger kaum mehr 
ver..t!indlich i!>t. Wenn man diese i,chon fa~t kaflrnc,1-. anmut• 
ende S11untion im prozessualen Ablauf i,Chon nicht vereinfa
chen kann. ~olltc mun doch zumi.ndest vcr..uchen. den Bürger 
Ubcr !.eine Rechte aufzuklären. w~. wie ,chon er\\tihnt. in 
anderen JuMi1bcreichen absolut selb,t\'cr<,tändlich i,1. 
ht denn derZivilbcreicb. das Ziv1luneil. weniger bcdeuti,am 
ul~ Entscheidungen in den anderen ange,prochenen Berei• 
chen. dnß hier der Aulldärungsbedarf de~ Bürger-. entfallen 
J..önmc? 
Gan1 offensichtlich nein. Im Familienrecht. Arbcitm~cht und 
Mietrecht geht C!, hliufig um existentiell wichtige Entschei
dungen. Auch im Bereich der freiwilligen Gericht,barkeit und 
der Z\\ angsvoll\trccJ..ung. um nur einige Bereiche herauszu
greifen, gibt cl, 1:1hllo~e Situationen, in denen der BUrger in 
seinen cx.istcnticllcn Bctügen betroffen ist und bedroht wird. 
Wa, hat dagegen der Bußgcldbe~cheid über den Parb.ver~toß 
für eine Bedeutung'! Der Strafbt!fehl wegen Ladendieb,1ahh 
bedeutet filr den cinschlllgig belasteten Junl.ie allenfall, eine 
graduelle Ver~ch!irfung der ohnehin bestehenden Geld-
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schulden. Selbst zwei Jahre Gcfangnil, ,ind für den Win
schaft ·straftäter solange keine einschneidende Beschränkung. 
wie er sie auf Bewährung erhält. 
Auch der Hin\\Ci!>, daß die üherwiegendc unwaltliche Vertrc• 
tung eine RechLSmiuelbelehrung überflU,sig mache. zieht 
nicht. fa gibt immer noch. worauf Knifll:a (a.a.O. l hingewie
-;en hat. ca. 38 q. Verfahren. 11t denen eine unwaltliche Venrc
tung nicht vorliegt: im Bereich der z,\angsvoll,trcckung, in 
dem ahlreiche mit befri,teten Rechl',miueln anfechtbare 
Enhcheidungen ergehen. ist die anwahlichc Vertretung sogar 
die Ausnahme. 
Zur Megcde (a.a.0.) weist aus seiner Erfahrung al'i Berufungs
richter auch darauf hin. daß die Berufungsin,tan,en und 
D1cnstaufsichtss1ellen Teile ihrer ArbciL,krart darauf verwen
den mi.lssen. als Folge privatschnftlicher Berufungen und 
Dien,;wufsichlSbeschwerden Belehrungen über Ponn und Fri,t 
von Rechtsmiucln nachlriiglich • häufig 1u ,pät - ,u cneilcn. 
Und Oberhaupt: kann es denn ein gute Verstandni,; von 
bürgemahcr Ju ti7 sein. noLwendige Aufldärung grundsätz
lich Recht,;anw!lhen LU überla en. bei denen•\\ 1e die gericht
liche Erfnhrung 1cigt - die Aufklärung de„ Mandanten Ober 
i.ctnc MöghchJ..e11cn oftmals ange!>ichb des Zei1-Ko~tcn
Druck<. oder auch mangelnder QuahfiJ..a11011 zu wilnschen 
übrig läßt? 

Kmffka (u.a.0.) ist 1u;,ustimme11. wenn er uusrührt: 
.Die Eneilung der Rech1smi11clbelehrung 1st eine ,oziole 

01wendigkeit, die auch dazu beiträgt. die Chancengleichheit 
vor Gericht hel7ustellen .... Man kann ~ich des Eindrucb 111cht 
erwehren. als gründe sich die Zuriickha!tung in der Frage der 
Recht~miuclbclehrung auf der Bcfürchrung. die Betroffenen 
könnten von ihren Rechten Gebr.1uch machen. \\enn ,ie ihnen 
erst einmal bekannt sind. 
Wer letztlich die Belehnmgspfltcht de,,halb ablehnt. weil der 
Kostenaufwand den utzen übeNeige. drückt deutlich sein 
Unverständnis gegenüber den Problemen de,, mit dem Gericht 
befaßten Bürgers aus. In einer Ko ten- utzen-Relation dürfte 
der erreichte lnformat iom,ge\\ inn des Bürgers jedenfal ll. Prio
ritiit ge111eßen. abgei.ehcn davon, daß die Kostenfrage auch in 
anderen Vl!rfähren~ordnungen keine Rolle gespielt hat:· 

Am det.aillierte:.tcn und praxi~noh hat ~ich Heinz Mennc mit 
der Frage beschiifligt. In RuP 1981. S. 184 und im Ahemativ
kommcnu1rzurZPO (Anhung nach 5 IObLPO.S. 1214) hat er 
nicht nur das Recht de, Richter\, auch ohne gesetzliche 
Grundlage Recht~minelbelehrungcn 7U cneilen. hergeleitet: 
er hat darüber hinaui, in akrib1,chcr Kleinarbeit alle denkbaren 
Recht miuelbelehrungen im Zivilpro,eß ,ui.ammengestelh 
und diese in eine für TeM\'Cr-Jrbcitung nu11bare Form ge
bracht. 

Dic\e Vorarbeit sollte nicht ungenutzt bleiben. 
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Hans H. Paehler 

Die neue Wehrverfa ung 
Zum rteil des Bundes,•erfassungsgerichts vom 12.7.1994 
über den weltweiten Einsatz deutscher Soldaten. 

Zeirlafel 
23.5.1949 Verkilndung d~ Grundge elZes mit dem bis heule 

unver'Jndcnen An.24 
26.3.1954 ErgänzungderGeserzgebungskompe1enz.de Bun

de:. um „die VeneidigungeinschließlichderWehr
pnichr· 

24.3.1955 Bundes1.ag beschließt BeilTilt zu WEU und NATO 
19.3.1956 Wehrvcrf~sung in GG 
24.6.1968 otsiandsge etze. An. 87 a wie heute, Regelung 

des Verteidigungsfalles (An.115 a folgende) 
6.6.1973 Bunde~1ag beschließl Beitrin zur Chana der Ver

einten ationen 
6.7.1990 NATO: ,.Mil dem heutigen Tag leitet unser Bünd

nis eine umfas ende Neugesiallung ein„ 
8.11.1991 NATO in Rom: ,.Unsere S1rcitl..rlif1c ... wcrden so 

slrukturien.daß sie sowohl zur Krisenbewältigung 
als auch zur Verteidigung in der Lage sind:' 
Streitkräfte können 11.ir Missionen der V 1 zur 
Verfügung gestellt werden. 

10.7.1992 ATO: Waffen- und Handelsembargo gegen Ju
go lawien durch Seeüberwachung 

15.7.1992 BReg: Beteiligung mit Zen,törer „Bnycrn" und 
drei Marinefliegern 

1993 ATO: DUichseLZung des Flugvcrbo1s. Drohung 
mil Luftangriffen. Ermächtigung zu Schlägen aus 
der Luf1 

2.4.1993 BReg: ATO-A WACS-Verband selz.t Flugverbo1 
mit deutscher Beteiligung durch. 

21.4.1993 BRegentsendel verslärk1es 1achschub-und Trans-
portbatallion nach Somalia. 

Das ßundesverfassungsgerich, (BVG) entscheide, wie folgt 
(Seite 80 des Umdrucks): 
Die \'On der B1111dcsregit'r1111g beschlossenen Einsät:e del((
scher Streitkräfte. de11e11 jeweils ein 1·m11 Sicherheitsrat der 
\le1eime11 Nationen erteiltes Mwulat zugrunde liegt. finden 
ihre verfas.mngsreclrtliche Grundlage in An. 24 Abs. 2 GG, 
der den Bund ermächtigt, ~ich einem System J?egenseiriger 
ko/lektfrer Sicherheit einwordnM (/.). Die Vorschrift des Art 
87a GG sreht dieser A11sleg1111~ des An. 24 Abs. 2 GG nicht 
entgegen (//.).Die Beschli/sse der 81111desregicru11g iil1er den 
Einsat: demschcr Strr,tJ..räfte in Somalia und ihr hierauf 
be:iiglicl1er Briefwed1sel mir dem Genn-alsekrerariat der 
\fereimen N,111om•11 sind 11111 Art. 59 Abs. 2 GG 1•ereinbor. lm 
übrigen kann wegen Stimmrnglekhlteit im Se,wt nirlu festge
srellt wertlen. daß die 81111desregienmg gegen Art. 59 Abs. 2 
Sm: I. /. Al1emat. GG i•erstoßen hat (III.) Alle Ei11.1t1t:
e111scheid1111ge11 bed11rftl'n jedoch einer 1·orherige11 konstitut1-
1•en Z1isrimm11ng des Btmdesroges (IV.). 

1. An. 24 Abs. 2 GG 

Die Be 1immung luulcl: .. Der Bund kann :.ich zur Wahrung 
des Friedens einem SyMem gegensei1iger kollektiver Sicher
heil einordnen: er wird hierbei in die Beschränkung einer 
Hoheitsrechte einwilligen, die eine friedliche und dauerhafte 
Ordnung in Europa und zwischen den Völkern der Weh 
herbeiführen und sichern ... 
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Das BVG mein1,die Mitgliedstaaten mUB1cn grundsäl'Zlich 
bereit sein, der Sicherhei1sorganisation auch militärische 
M iucl zur Verfügung zu stellen. Eine solche Forderung ergibt 
sich aus der Na1ur der Sache und is1 kaum bestreilbar. Das 
Wort .. grundsä12lich'' impliziert jedoch, daß für den konkre
ten Ein7..elfaJI noch zahlreiche Fragen offen und zu klären 
sind. Wer s1ellt wann in welchem Rahmen was zur Verfil
gung? Und insbesondere welche Einschränkungen gellen für 
Deutschland? Soll ein deu1. eher Soldat NATO-Oberbefehls
haber sein können? Soll der Bei1rag der Bundesrepublik -
man haue schließlich den 2. Weltl..neg noch in den Knochen 
• nicht vielleichl nur in der Gewährung ,,on S1andonen und in 
sächlichen und finanziellen Miueln bestehen? Klar war 
jedenfalls.daß Deut~chland 1949 nur utznießer fremder 
Militärpotentiale sein konnte. So heiß1 es denn auch im Urteil 
(S. 85): .,AusdrllcklichcJ. Regelungsliel des Art.24 Abs.2 GG 
war es. ein staatenübergrei fcndes System der Friedenssicherung 
zu chaffen, da - der Bundesrepublik DeulSchland zudem die 
mililärische Sicherheit geben sollte. die sie damals schon 
mangels eigener Strcilkrlifle nich1 gewährleisten konn1e··. 

1955 eab es dann den ATO-Beitrill, 1956 auch deutsche 
Solda~n. Das aUe-in aber bcan1wortete die offenen Fragen 
nicht. Sollten deulsche Soldaten auch in Italien oder Frank
reich eingesetzl werden? Das Gebot größter Zurilckhaltung 
für deutsche Solda1en war so selbstvemändlich, daß man 
sagen konnte: die Frage s1ellen. heißt. sie beanlwoncn. Das 
BVG aber meint (S. 89): ,.Hai der Gesetzgeber der Einordnung 
in ein System gegenseitiger kollektiver Sicherheil zuge
stimmt. o ergreift diese Zustimmung auch die Eingliederung 
von S1reitkrlif1cn in integrierte Verbände des Syslems unter 
dessen mili1ärischem Kommando.soweit Eingliederung oder 
Beteiligung in Gri!ndungsvcrLTag oder Satzung. die der Zu
stimmung unterlegen haben. bereits angelegt sind:' Das be
dcu1ct im Klartex1. daß der mili1ärische Kommandoführer des 
SyMcms entscheidet. wann und wo deutsche Sodmen einge
setzl werden. Daß ein !,O weitgehender Verzicht auf Hohcil!>· 
recht mi1 dem Grundsa1zbeschluß. dem ( ATO-) Sys1em 
beizulfelen. gewoll1 gewesen sei. häue ja vielleicht einer 
Begrilndung bedurfl. Sie fehlt. Mitgefangen, mitgehangen! 

Wer derart konkre1e Folgerungen au~ einer offenen. 1949 
noch von Zukunftsvisionen gelragenen AbsichL'>erllärung.wie 
Art. 24 Abs. 2 GG sie enthält (kann .. beiiretcn). z.aeht, häue 
schon gute Gründe anführen müssen. Tut er es nicht. muß er 
sich vorhahen lassen. den Mangel an Gründen durch einen 
Willensak1 auszugleichen. Das gilt insbesondere.wenn man 
bedenkl, daß bei Ers1cllung des GG aus einer Nie-wieder
Kricg-Stimmung nur engste Verteidigung zulässig sein sollte 
und die angegriffenen Maßnahmen der Bundesregierung ge
rade diesen Rahmen erklärtermaßen zu sprengen versuchten. 

Ge" ünscht hätte man sich auch eine AuseananderselZung mit 
dem Zweifel. ob mit dem NATO-Beitritt von 1955 wirklich 
alles erledigt war, wenn man sich vergegenwän:igt, daß im 
Gegensalz zu den nunmehr in Rede :.tehcnden gezielten akti
ven militärischen Operationen das . .System gegensei1iger 
kollektiver Sicherheit"' ausschließlich durch Abschreckung 
funktionieren sollte, duß diese ubcr nur funktioniene. wenn 
auch der Ernslfall gcwolh war und daß dieser eine Vernich-
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1ung des Geltungsbereichs de!. GO auch durch ATO-Atom• 
bombcn (Hallenbach) vorsah. Ich bin der Meinung,daß mit 
dem NA TO-Bei1ritt von 1955 nicht alles genehmigt war. 

n. Art. 87 a GG 

Ab .2 lautel: .. Außer zur Verteidigung dürfen die Streitkriifle 
nur eingescw werden. soweit dic,e, Grundge elL. e:, au,
drüd.lich 1uläß1". 

In A.rt.24 Ab~.2 GG ist a11stlrlicklic/1 von S1rcitkräften nich1 
die Rede. Dam11 ,,äre der Fall eigentlich klar. Das BVG mein! 
jedoch. durch Art. 87 a GG werde jedenfalls der Einsmz 
bewaITneter deutscher Streikräfte im Rahmen eines Systems 
gegensei1igcrkollcktivcrSicherheit nicht ausgeschlossen. Alles 
andere könne uncrörtcrt bleiben (S. 95). Da~ Problem wird auf 
zwei Seilen abgehandell. 
Die Argumeruaiion des BVG greirt L.U kurt. Natürlich \\ird ein 
Einsatz deu1,cher S1rci1kräfte im Sicherheil'>,ystem durch 
An.87 a GO nicht ausgeschlossen, aber er "1rd nuf die 
Veneidigung be,chr!inkt. Etwas ander- lag 1968 auch gar 
nicht 1m Bereich de, Moglich..:n und wäre von den 68gern mit 
echter Revolution beumwonct worden. Weil nur noch Vertei
digung in Frage kam. wurde ja auch die ,.Kriegserklärung" 
durch die ,.Feststellung des Verteidigungsfafü'• crsellt. Jahr• 
tehntclang sind alle Bundesregierungen davon au!.gcgangen. 
daß deutsche Soldmen nur zu Veneidigungstwecken einge
set11 werden dürfen. Der Soldmeneid i~t ausdrücklich darauf 
gerichtet. .. der Bundesrepublik Deutschland treu 1u dienen 
und das Recht und die Freiheit des deuLschen Volke~ LUpferzu 
verteidigen··. Eine Verteidigung der NATO wurde ohne An• 
grifr auf Deutschland nicht gedncht. Dns soll jetzt alle. nicht 
mehr wahr sein? 

Dru. BVG sucht in den Motiven z.u Art.87 a GG Zunucht 
(S.96): ,.So sollte nach dem Bericht des Rechti.t1us chu!>:,e<, 
durch An. 87 Abs. 2 GG verhinden werden.daß „ungeschrie
bene Zu,tändigkeiten au~ der atur der Sache„ abgeleitet 
werden:· 

Genau das ist es: 1968 sumd der Einsa1z von Streitkräften nur 
zur Verteidigung zur Deba11e. Und alle „unge!,chriebenen 
Zus1!indigkeiten", die nunmehr „am, der Natur der Sache" 
abgeleitet werden, häue das BVG für nicht verfa.<,sung~kon
form erkl!iren müssen. 

Gerade der Ein!>atz von Streikräften, der- wie uns da.\ Fcm,e• 
hen 1äglieh Leigt • Z\\ angsläulig mit Krieg und Elend, mit Blut 
und Erniedrigung zusammenhängt und von dem sich die 
Schöpfer de~ GG ~o weit wie mögl Ich zurilckhalten wollrcn, 
verlangt eine restriJ..tire A11sleg1111!( des GG. Es muß auch 
bedach, werden. daß das GG Schülern 1um Schulabschluß in 
die Hand gegeben wird. Sie müssen sich darauf verlassen 
können. daß der allen Lesern verstandhche Wnrrlow gih und 
nicht eine Interpretation von Professoren und Richtern.die 
sich neuen Trend~ oder ihren Machern verptlich1e1 fühlen. 

Mit keinem Wort geht das BVG auch nur du bizarre Ergebnis 
ein. daß deu1~chc Soldaten mit einem Beschluß der Kanzler• 
mchrbcit überall in der Welt kämpfen dUrfen,nur nicht in 
Deutschland. On wäre Voraussetzung nnch Art. 11 • a folgen• 
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de GG. daß der Bundc:.tag mit 2/3-Mehrheit den Verteidi• 
gung:.fall fe t,telll, der Bundesral zustimmt, der ßundespräsi• 
dem die:, im Bunde~gc~eltblatt verkündet und die Komman
dogewalt vom Verteidigung ministcr auf den Bunde~kanz!er 
übergeht. Nach dem Uncil des BVG wären alle diese Vor• 
schriflen Makulatur.\\eil der Bündnisfall ja auch in Deut'>Ch• 
land eintreten 1.:arm und in An.24 Ab~.2 GG ja alle, bereit:. 
bc:,iens geregelt is1. Da, kann nicht "ahr sein. 

III. An. 59 Abs. 2 GG 

Nach dieser Vor~chrifl prüft das BVG, ob Rcchtedc-. Bundes
tag!> verletz! sind. weil die Bundesregierung sich mit den 
Bc'>trebungen der A TO. llber den ursprünglichen Vcrtcidi
gung~auflrag hinaus tätig ,u werden: einverstanden erklärt 
häue. ohne den Bunde:.tag an der Entscheidung zu beteiligen. 
Die Frage wird verneint. Immerhin vier Richter ,ind jedoch 
anderer Meinung. 
„Diese wiederholten Beteuerungen, auf der Grundlage des 
ursprünglichen Venrage~ w handeln. rechtfertigen ange~1clw. 
der offen~1chtlichen Erweiterung seines Aufgabenspektrums 
nicht den Schluß auf eine bereit, im Gründungsvenrag ange
legte Fortemwick.lung de:. Vertrages" (S. 120). 
Man frog1 ,ich. warum hier ,o. bei Art. 24 Abs. 2 GG aber 
anden.. 

IV. ParlomentsvorbehaJt 

Aus dem bisher Erönenen müßte sich nach der Logik des 
BVG eigentlich ergeben. daß der Bundestag mit seinen Be• 
schlüssen über den Beitritt zur NATO 1955 und zu den Vi 
1973 seine Schuldigkeit getan hat. 'un soll es so doch nichl 
sein. Denn: 
.. Die auf die Streitkräfte bezogenen Regelungen des Grundge• 
setzcs sind• in den ver.;chiedenen Stufen ihrer Aw,forn1ung -
stetsdarnufangc.leg1.d1e Bundeswehrnicht als Machtpotential 
aJlein der Exekutive L.U überlassen.sondern ub .. Parlamenl!,• 
heer" in die demokra1isch recht:,stantliche Verfassungsord
nung einzufügen. d.h. dem Parlament einen rech~erheblichcn 
Einfluß auf Aufbau und Ven,endung der Streitkräfte zu 
sichern." (S. 130). 

War es in der Reichsverfassung von 1871 noch Sache de~ 
Kni ers mit Zu~timmung de~ Bunde rat, den Krieg zu erklä
ren. obedurftcesnb 191RdcrZu timmungvonReichMagund 
Bundesral. Die Weimarer Verfassung von 1919 sah den Reich -
tag als .. Hem1 des Geschlifls". Ln Anlehnung daran ~ollledann 
1956 (S. 133:) ,.die ~chicksalhafte politi~che Entscheidung 
über Krieg und Frieden• !.Oweit im Krisenfall überhaupt noch 
politische Entscheidungen gefällt werden können - \Oll der 
obeNen Vertretung des gnn1en Volkes. um dessen Schick~al 
es geht. also vom Parlament getroffen werden". 

Auf dem Hintergrund derdc.ubchen Verfas\ung~trudition (die 
doch in I und II keine Rolle gespielt haue) la.,sc 'lieh ein der 
Wehrverfassung zugrundeliegendes Prinzip erkennen. nach 
dem der Einsatz bewaffneter Streikräfre der konstitUtl\•en. 
gnmdslüzlich vorherigen zu~ummung des Bundestages un
terliegt. Man fragt sich verduw. warum man auf eme au\ dem 
l limmel der Tradition abgeleitete Kompetenz des Bundesrngs 
zurilckgre1fcn muß. wenn man sie doch in An. 115 a GG 
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Frau Prasidentin 
des Landgerichts 

Justizbehörden Frankfurt/Al. 
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Herren Präsidenten 
der Land- und >.mtsqerichte 

Cl.es Bezirks 

Zusammenarbeit zwischen Justizbehörden und Bundeswehr; 
hier: Kontaktveranstaltung am lJ. Oktober 1994 mit Richtern und 

Staat:sanwdl.ten bei deJI Wehrbereichskommando IV/5 

Der Berehlshaber i~ Wehrbereich IV und Kommandeur der 5. Panzer
division beabsichtigt, im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen 
Justizbehörden und aundeswehr am 13. Oktober 199~ beim Wehr
bereichskommando IV/5. Panzerdivision in Mainz erneut eine 
wehrrechtl1che Kontaktveranstaltung durch~uführen. zu der inhalt
liche!\ C~staltunq hat Herr Generalmajor Göttelmann u.a. 
folgendes ausgetührt: 

"Wie bei den vorangegangen~n Treffen in den Jahren 1989 und 
1991 sollen wieder die Grundlagen der Sicherheits;,olitik der 
Bundesrepublik Deutschland sowie aktuelle !"-ragen unserer 
Wehrverfassung und des Wehrstrafrechts zur Erort:erung kor:1r.ien. 

Stcnd die Tagung im Jahre 1991 unter dem Aspekt der deutschen 
Vereinigung, des Golfkrieges UI1d einer sich abzeichnenden 
neuen Struktu= unserer Streitkräfte, wird sle in diesem Jahr 
maßgeblich bestimmt von der Entscheidung des aundesvertassung&
gerichts zur Frage des Einsatzes der Streitk.rafte, den Erfah
rungen der Truppe ln Somalia, den damit ~erbundenen Rech~s
fragen und nicht zuletzt der Vorstellung des seit dem l. ~pril 
1994 entstandenen neuen Groeverbandes Wehr?:>ereichs~ommando 
IV/5. Panzerdivi5ion. 

Wie die vorangegangenen Veranstaltungen, soll auch dies dazu 
beitragen, die Möglic~ke1t der Zusammenarbeit z~ischen den 
Justizbehörden und den Streitkratten zu erörtern und zu ver
tiefen." 

oas Hessische Ministerium der Justiz hat genehmigt, daß 15 
Richterinnen und Richter unter Anordnung der Dienstreise an der 
Veranstaltung teilnehmen können. 

Ich bitte, die Richterinnen und Richter Ihres Geschäftsbereichs, 
die nu.t liehrstraidelik.ten betaBt sind, auf diese Veranstall'.ung 
hinzuweisen und mir Interessenten sowie etwaige besondere 
Besprechungspunkte 

bis zu.m 9. September 1994 ( ggt. teleConisch l 

mitzuteilen. 

Fehlanzeige ist erforderlich. 

Im Auftrag 

Ein Beitrag zur Pflege der exekutiven-judikativen Landschaft 
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expressis verbis geregelt vorfindet. Es mag ja sein.daß diese 
Regelung nicht mehr aJs passend empfunden wird. Dann wäre 
es Sache des Bundestags, das zu ändern, nicht Sache des BVG. 

Erstaunlich ist auch, daß besagte Tradition, die ja offensicht
lich in Richtung einer verschärften Kontrolle durch die Vollcs
vertretung gebt (2/3-Mehrheit), plötzlich abreißt und auf eine 
Kanzlermehrheit zurückgeführt wird. Auch hier wird deut
lich: ein bestimmtes Ergebnis ist gewollt, Begründung Neben
sache. 

V. Humanitäre Einsätze bzw. Nichteinsätze 

Dieses Problem erledigt. das BVG in einem Satz (S. 139): 
,,Nicht der Zustimmung des Bundestages bedarf die Verwen
dung von Personal der Bundeswehr für Hilfsdienste und 
Hilfeleistungen im Ausland, sofern die Soldaten dabei nicht in 
bewaffnete Unternehmungen einbezogen sind." 
Dabei liegt hier das Zentrum der Problematik von Soldaten
einsätzen. Jeder Soldat will etwas Gutes. Er kämpft für Frie
den, Freiheit und eine bessere Welt Jeder! Das droht biswei
len die Tatsache zu vernebeln.daß Streitkräfte ihrer Definition 
nach dazu bestimmt sind, durch Gewalt· gegen Menschen ihr 
Ziel zu verfolgen. Soldaten werden ausgebildet zu schießen, 
Minen zu legen, Schiffe zu versenken, Bomben zu werfen. 
Dies ist militärisch zur Ausschaltung feindlicher Kräfte erfor
derlich. DieAusschaJtung besteht dabei regelmäßig im Töten. 
Mit einem Maschinengewehr oder einer Bombe kann man 
nicht ,,nur" kampfunfähig machen. Und ein schneller Vor
marsch verbietet oft, sich mit dem Gefangennehmen feindJi
cher Truppen aufzuhalten. Einsatz von Streitkräften bedeutet 
auch Erpressung feindlkber Kriegsführer, die meist uner
reichbar geschützt agieren, durch Vernichtung der Zivilbevöl
kerung (s. Dresden, Hiroshima). 
All solches Elend nimmt der Soldat in Kauf in der Hoffnung, 
auf der Seite des Rechts zu kämpfen. Und eben dieses ist die 
Dünnstelle. Welche Maßnahmen sind wo noch gerecht? Nie
mand kann diese Frage beantworten. Auch in Ex-Jugoslawien 
kämpft jeder Soldat für „seine" Gerechtigkeit. 

Wegen der katastrophalen Folgen jedes Einsatzes von Streit
kräften, insbesondere der Gefahr, daß die Kriegsfurie sich 
ausweitet und nicht mehr beherrschbar ist, ergibt sich zwin
gend, Einsätze aufFällezu beschränken, deren Notwendigkeit 
unbestriuen ist. D. h. kein Soldat darf seine Kaserne verlassen, 
sofern ein Problem von Nicht-Soldaten gelöst werden kann. 
Nur diese scharfe Restriktion des Soldateneinsatzes venneidet 
Mißverständnisse und Heucheleien, wie sie beim Einsatz 
deutscher Soldaten im Golfkrieg vorgekommen sind. 

Das BVG sagt (S. 138): 
,,Eine ume.rschiedlicbe Behandlung der verschiedenen Ein
satzformen von Friedenstruppen verbietet sich, weil die Gren
zen zwischen den traditionellen Blauheimeinsätzen und sol
chen mit der Befugnis zu bewaffneten Sicherungsmaßnahmen 
in der ReaJität fließend geworden sind. Auch wird der Begriff 
der Selbstverteidigung, die schlichten Friedenstruppen er
laubt ist, bereits in einem aktiven Sinne dahin verstanden, daß 
sie auch den Widerstand gegen gewaltsame Versuche ein
schließt, die Truppen an der Ausführung ihres Auftrags zu 
hindern." 
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Was für Blauheimtruppen gilt.muß umsomehr für Unter
stützungstruppen im zweiten Glied einer eindeutig kriegeri
schen Ausei.nandersetzung wie dem Golfkrieg ge.lten. Man 
stelle sieb vor, Sadam Hussein wäre es gelungen, in die Türkei 
einzufaJlen oder die Mittelmeerflotte anzugreifen. Hätten ge
troffene deutsche Soldaten wirklich gar nicht am Krieg teilge
nommen oder nur harmlose Hilfe geleistet? 
Nicht umsonst ist auch für humanitäre Soldateneinsätze im 
Inland in Art. 35 GG ausdrü.ck.licb eine Beschränkung auf 
eindeutige und von der Sache her begrenzte (Naturkatastro
phe) Einsätze festgelegL Bei Einsätzen von Soldaten im Aus
land unter dem Deckmantel der Humanität ist die Gefahr des 
Mißbrauchs nicht geringer,sondem größer. Und vor Macht
mißbrauch wm das GG schützen. Das vergißt leicht, wer mit 
den Machthabern Bier trinkt. Wenn das BVG sich schon auf 
einen Satz beschränken wollte, so hätte diese~ lauten müssen: 
Der Zustimmung des Bundestages bedürfen Auslandseinsätze 
deutscher Soldaten selbstverständlich auch, wenn sie von der 
Bundesregierung als humanitäre bezeichnet werden. 
Als Einsatz wäre zu definieren der Befehl, sich auf ei.n Krisen
gebiet hinzubewegen. 

VL Ergebnis 

Heribert PrantJ schreibt in der Süddeutschen Zeitung (Nr. 162/ 
94): ,.Stellen wir uns vor, das Karlsruher Urteil wäre zehn 
Jahre früher gefällt worden ... Ein Aufschrei wäre durchs Land 
gegangen. Die Weh hat sich zweifellos völlig gewandelt- aber 
das deutsche Grundgesetz ist das g.leiche geblieben. Deshalb 
kann kein Zweifel daran bestehen: Wenn heute, 1994, der UN
Auslandseinsatz deutscher Soldaten für verfassungsgemäß 
gehaJten wird, dann härte er auch schon 1984 für verfassungs
gemäß erklärt werden müssen ... Das GG wurde offenbar der 
geänderten Weltlage angeschmiegt". 
Damit ist der Mangel des Urteils bloßgelegt: es ist eine 
politische Entscheidung, keine juristische. 

Man wird dem Kritiker entgegenhaJten, man müsse die Dinge 
aus modernem Blickwinkel sehen. Aber das Grundgesetz ist 
kein Modeartikel, sondern eherner Grund unseres Staatswe
sens (Das muß man konservativen Politikern sagen!). Wer das 
GG verläßt, um eigene Macht zu demonstrieren,wo es um 
Dinge wie Krieg und GewaJtanwendung geht, der braucht sieb 
nicht zu wundem.wenn es ihm Halbstarke im eigenen Land 
nachmachen. 

Das BVG hat den Streit um Auslandseinsätze deutscher 
Soldaten zun.ächst beendet. Das bat jeder Demokrat zu akzep
tieren. Es hindert aber nicht, in der Öffentlichkeit und im 
Parlament, wo das Problem zu lösen ist, auf eine gründlichere 
Behandlung zu drängen, bevor es der Bundesregierung ge
lingt., den gescheiterten Verteidigungsminister Rupert Scholz 
im BVG unterzubringen und sich die Verfassungsmäßigkeit 
soldatischer Einsätze auch für die ,,Aufrechterhaltung des 
Welthandels und des ungehinderten Zugang zu Märkten und 
Rohstoffen in aller Weh im Rahmen einer gerechten Welt
wirtschaftsordnung" (Verteidigungspolilische Richtlinien v. 
26.11.1992, vitale Sicherheitsinteressen Nr. 8) bescheinigen 
zu lassen. 
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Johanna Paulmann-Heinke 

„Wehrhafter Rechtsstaat - harte Strafen gegen 
rechte Straftäter?"* 

Wie reagiert die Strafjustiz angemessen auf die neue 
Herausforderung durch die rechten Gewalttäter? 

\\fie andere europäische Länder muß sich auch Deutschland 
wieder einmal auseinandersetzen mit rechtem Gedankengut. 
dumpfer rechter Gewalt, Neonazismus, Ausländerhaß. Haß
taten undefinierten Ursprungs. Diffamierung Fremder,ja und 
inzwischen sogar wieder mit einer brennenden Synagoge und 
Anti emitismus. Davor verschließt niemand im Lande die 
Augen. Es vergeht kaum ein Tag. an dem nicht auf diese Dinge 
aufmerksam gemacht wird. Überall wird über die Ursachen. 
die angemessene Reaktion. über die Bewältigung dieser Situa
tion nachgedacht. 

Auch die Strafjustiz. ist seit ca. 2 Jahren immer wieder mit 
Prozessen konfrontiert. bei denen es um Taten aus dem rechten 
Dunstkreis geht. Häufig geht es um Gewalldelikie, Körperver
letzung. Brandstiftung, inzwischen auch vermehrt um Belei
digung und Volksverhetzung. 
Die genaue Überprüfung der Taten ergibt· vielfach, daß den 
Taten Gruppenzusammenkünfte - meist Jugendlicher und 
junger Erwachsener zwischen ca. 14 und 25 Jahren - voraus
gegangen sind. Man trinkt Unmengen Bier und zieht dann 
mehr oder weniger spontan mit besoffenem Kopf los und 
begeht die Taten. Ich will damit gar nichts bagatellisieren. 
Aber wir müssen häufig sehr genau hinsehen, inwieweit die 
Taten aus einer wirklich verfestigten rechten Szene kommen. 
oder ob sie ihre Ursache nicht ganz woander haben. 
Im Strafverfahren ist für diese Täter dann bei der Feststellung 
der individuellen Schuld unter Abwägung aller für und gegen 
den Angeklagten sprechenden Umstände ein für diesen Täter 
angemessenes Strafmaß zu finden. 
Hier setzt nun in den letzten Monaten häufig und massiv die 
Kritik der Öffentlichkeit und auch der Politiker an den Urtei
len der Strafgerichte ein, und wir Richterinnen und Richter 
müssen uns den Vorwurf gefallen lassen. wir seien auf dem 
rechten Auge blind. Dieser Vorwurf wird massiv auch vom 
Ausland erhoben, wo offensichtlich die Angst vor einem 
neuen Rechtsmck in Deutschland noch tief verwurzelt ist. Mir 
liegt ein Artikel aus der New Yorker Times vom 7.11.1993 
vor, der diesen Vorwurf vertieft. Dort gegt es um das Yerfarhen 
gegen die vier Skinheads. die den schwarzen US-Athleten 
Duncan Kenndey zusammengeschlagen haben. Auch wurde 
ich persönlich im Rahmen eines Lehrauftrages im Sommerse
mester an der Universität in Portland. Oragon immer wieder 
auf die Frage angesprochen: ,,Wie haltet Ihn mit den Rech
ten?'· und mir wurde vorgehalten, ob denn immer noch die 
furchtbaren Juristen am Werke seien. 
Ich muß zugeben, daß mich die pauschaJe Behauptung sehr 
beschäftigt und auch empört. Sie ist aber auch mit ein Anlaß 
dafür, mich mit der Frage auseinanderzusetzen. wie wir Rich
terinnen uad RichterderStrafjuMiz mit den rechten Straftätern 
umgehen und ob wir in vertretbarer Weise auf diese Taten 
reagieren. 

* Referat im Rahmen der Tagung in der El'angelischen 
Akademie Loccum w1m 6. • 8. Mai 1994 :11111 T!tema „Die Rolle 
der Richrer und Richterinnen :wischen Rechtspreclmng 11ml 
Poliiik" 
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Der Vorwurf, daß wir Richterinnen und Richter wieder auf 
dem rechten Auge blind seien. trifft mit Sicherheit in seiner 
generellen Aussage nicht zu. Zum einen blicken wir inzwi
schen auf eine fünfundvier-Ligjährige demokratische, rechts
staatliche Tradition zurück, in der sich die rechsstaarlichen 
Verfahrensgarantien gerade auch im Strafverfahren entwik
kelt. gefestigt und bewährt haben. Zum anderen ist inzwischen 
die Generation der im 3. Reich tätigen Richter abgetreten. Wir 
haben eine A usbiJdungsreform hinter uns. aufgrund derer sehr 
viel kritisches Potential in den juristischen Alltag eingeflossen 
i.st. Die Richterschaft ist längst nicht mehr so homogen und 
monolithisch wie noch in der Weimarer Republik. Der alte 
unsägliche Konsens der von Tucholsky so treffend und scharf 
beschriebenen Richterkaste ist längst gebrochen. Der alte 
Kommersgeist. militärisch. bürgerlich-konservativer- natio
naler Prägung kann weitgehend als ausgestorben gelten. Heu
te etzt sich die Richterschaft völlig anders zusammen als 
damals. Hanno Kühnert charakterisiert das Spektrum der 
Richterschaft zutreffend in einem Anikel in der .. ZEil'' vom 
25.3.88 ilber die ,,neuen Richter'' wie folgt: ., ... Aus der 
Vogelperspektive lassen sich heute drei Richtergruppen aus
machen. Die konservativen, sich ,.unpolitisch" gebenden Rich
ter sind nicht mehr die stärkste Gruppe, wie das früher immer 
war. Die große Masse der bundesdeutschen Richter läßt sich 
als relativ liberale. weltläufige Gruppierung charakterisieren: 
die drille. kleinste Gruppe ist die durch (die neue ZeiL~chrift) 
.. Betrifft JUSTIZ" porträtierte .... Hinter ihr steht eine wach
sende Gruppe von Richtern, die mit Opas starrer und ehrwür
diger Justiz aufräumen und sie menschlicher machen wollen•'. 
Ich möchte noch ergänzen. daß zu dieser letzten Gruppe auch 
die Kollegen und Kolleginnen gehören, die sich in der Fach• 
gruppe „Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte in der ÖTV". sowie in der Neuen Richter
vereinigung zusammengeschlossen haben, beides berufsstän
dische Vertretungen, die es inzwischen außer dem Deutschen 
Richterbund gibt. 
Dokumentiert hat sich für mich diese Aufküncligung des alten 
schlimmen Konsenses der Richterschaft schließlich durch die 
Sitzblockade un crer Kolleginnen und Kollegen in Mut langen; 
ie haben für viele von uns dort ge!>CS!>Cn. 
atürlich verkenne ich nicht, daß die Justiz immer noch nicht 

- und vielleicht kann sie das auch nicht sein - ein Hort linken 
kritischen Gedankengutes is1. Aber es gibt. in ihr inzwischen 
doch viele Richterinnen und Richter. die - so wie ich• sich als 
kritisch. links-libcra.l verstehen. 
Gerade wir haben in den 70er Jahren mit großem Einsatz und 
lautsiark dafür plädiert, daß der damalige Kampf gegen den 
Terrorismus von links (RAF. etc.) nicht unter Aufgabe we
sentlicher Teile unserer Rechtsstaatlichkeit geführt wurde. 
indem etwa wichtige Beschuldigtenrcchlc im S1rafverfahren 
verkürzt wurden, Verteidigerrechte abgeschniuen wurden. 
sich der Rechtsstaat gerade im Strafverfahren nicht selbst 
aufgab. Dieser Kampf wurde von uns gefühn, nicht weil wir 
mit den linksextremen Straftätern sympathisierten - ganz und 
gar nicht •. aber wir haben uns in den 70er Jahren vehement in 
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Zeilen hefuger Überreaktion der Bundesrepublik gegen den 
Tc1TOri~mus • ,o jedenfalls un ere damalige Einschätzung- für 
größere Gelassenheit und Venrauen in den Rechtsstaat cinge
seizt. Wir fordcncn ~trikte Rechtsstaatlichkeit. damit die lin• 
ken Te1TOristcn und Extremisten gerade das nicht schafften. 
was sie politi~ch bewirken wollten. nämlich, daß 1.ich der 
Rechtsstaat selb~t abschafft. 

So. und nachdem wir damals als Studemen, Referendare. al 
junge Richterinnen und Richter für strikte Rechtsstaatlichkeit 
und Erhaltung wesentlicher Beschuld1gtenrechte und für em 
liberale Strafrecht gekämpft haben. werden\\ ir nun mit dem 
Verdacht konfronüen, auf dem rechten Auge blind zu, ein, 
weil wir angeblich zu milde strafen. Ich sehe durchaus. daß 
seitens der Staa1S311waltschaften anfangs einige Vorfälle ober
flächlich und schlecht em1ineh worden sind, daß bereits bei 
Polizeieinsätzen nicht immer angemessen auf diese neue 
Herausforderung von rechts reagicn worden ist und noch 
reagiert wird. insofern muß offen ichtlich noch ein wichtiger 
Lernprozeß durchgemacht werden. 
Soweit jedoch landauf - landab von Politikern, Publizisten und 
Intel lektuellcn nach höheren Strafen und schärferen Gesetzen 
gerufen wird, habe ich den Eindruck. daß hier wieder einmal 
die Strafjustiz herhalten soll. Entwicklungen zu bewältigen. 
die eigentlich die ganze Ge ellsch:ift meistem muß. Die For• 
dcrung nach einem repressiveren Strafrecht und die Empö
rung über eine angeblich zu liberale, schlaffe Strafjustiz teilt 
für mich ein Armutszeugni~ für die Politik und andere gesell
schaftliche Gruppen dar und grenzt an bloßen Aktionismu . 
Erinnern wir uns doch nn die ebenfalls in den ?Ocr Jahren o 
inten iv gefühnen Diskussion über Sinn und Zweck des Straf• 
recht~ und über die Frage. wa Strafrecht überhaupt bewirken 
kann. Zu die em Thema hat gerade noch vor zwei Jahren in der 
Evangeli:;chcn Akademie Loccum eine wichtige Tagung statt
gefunden, bei der insbesondere Prof. Has e.merdieser Frage in 
Betug auf die Drogenproblematik nachgegangen iM. 
Daß ich nicht mißverstanden werde: Strafrecht muß es wohl in 
jeder Gesellschaft ab Reaktion auf abweichende:. Verhalten 
des Ein7elnen geben. :iberals die ultima ratio und das schärfste 
Mittel, das ein Staat gegen seine Bürger einsetLen knnn. dns 
Mllrkstc Übel. iemals kann ein gesellschaftlicher Konflikt, 
eine schwierige soziale und politische Situation gewinnbrin• 
gend durch das Mittel des Strafrechts gelöst werden. 
Das Phänomen der Rechten und eonazis muß durch eine 
breite Auseinandersetzung mit den von diesen Wirrköpfen 
venretenen Ansichten erfolgen. Den meist noch jugendlichen 
Skinhead und Mitli.lufem muß versucht werden, eine Be
schäftigung .tu geben, eine Ausbildung. ein Freizeitangebot, 
eine Lebensperspektive. Sie dürfen nicht in ihren Zirkeln und 
Kneipen. ihrer Langeweile in den früheren sozinlisu chcn 
Plattcnbauwohnsilo~ vor den Städten, ihrer Angst vor der 
Arbeitslosigkeit allein gela sen werden. 
Wenn sie straffällig werden und Gewalt ausüben. muß ~ie die 
Härte des Gesetzes treffen, aber wir können nicht ein allge• 
mein gesellschaftliche:. Problem allein mit den Mitteln des 
Strafrecht lösen wollen und dabei unser hohes Gut der libe• 
ralen Rechtssuuulichkeit aufgeben. Ich habe den Eindruck, 
daß wir z.ur Zeit mal wieder an einer Schwelle tehen. wo sich 
das liberale. humane, rechtsstaatliche, aufgekJärte Strafrecht 
in seiner Liber-.tlität weMlich-demokratischer Prägung bewäh
ren muß und nicht dem Druck und der Forderung nach einem 
(vermeintlich) starken Stno.t nachgeben dnrf. 
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Ich verkenne nicht, daß e.s durchaus Situationen und Bedin• 
gungen gibt, in denen der Staat seine Repre sionsmittel mit 
aller Härte einsetzen muß, nllmlich wenn tat<;ächlicb der 
Angriff auf un erc freiheitltch-demol.ratische Grundordnung 
gefOhn wird. Dann sind u. U. auch Paneiverbote. Auswei un
gen. Aberkennung von Bürgerrechten etc. angesagt. Aber zur 
Zeit geht es um die Beuneilung von Gewalttätern mit den 
be 1ehenden Miueln des Strafrechls. 
Ich verkenne nicht, daß "'iru. U. dartlbern:ichdenkcn müssen, 
ob die Gesellschaft auf Gewalt von links anders reagieren muß 
al nuf Gewalt von rechtS. da sie unterschiedlichen Ursprungs 
sind, und ob u. U. die stumpfen, betonköpfigen Skinheads nur 
durch tarkc Strafen zu beeindrucken sind. Aber keine fafü 
rücke ich ab von der These, daß eine höhere Strafe keine 
Veränderung gesellschaftlicher Zu tände bewirkt. 

Anstelle der Forderung nach härteren Strafen brauchen wir 
eine selbstbewußte. wahrhaft unabhängige Ju~uz, die sich 
nicht zum Büttel der jeweils Herrschenden macht, indem sie 
politischen Forderungen von seiten der Öffen1l ichke11 nach• 
gibt. atilrlich reagien auch die JustiL auf gesellschaftliche 
Bedingungen. in die sie ja auch eingebunden ist; in~ofem ist 
auch Justiz „politi5ch·'. Sie ist nicht losgelöst von der sie 
umgebenden Geselbchaft und erfüllt auch gewbse Ansprü• 
ehe: aber diese Ansprüche sind nicht variabel und opportuni
!>tisch je nach gesellschaftlicher Erwartung und Bedingung 
einsetzbar. Ersteinmal ist die Justiz an die durch das Parlament 
gegebenen Rechte und Gesetze gebunden. Diese Binsenwei!>
heit kann manchmal ganz hilfreich sein. gerade auch wenn es 
darum geht. über Grundwerte und rechtphilosophi ehe Fragen 
wie Aufgabe und Sinnhaftigkeit von Strafe nachzudenken, 
über den Begriff der „wehrhaften Demokratie". 
Wir brauchen eine Justiz.die in die Lage versew wird.die ihr 
übertragenen Aufgaben der Recht precbuog optimal und in 
hoher Qualität zu bewältigen. Wir brauchen Richter und 
Richterinnen. die mit Sorgfalt und innerer Gela senheit ihr 
Amt ausüben. denen da Finden einer angemes enen Lö ung 
nach sorgfältiger Durchdringung des Prozeßstoffes und der 
Rechtslage wichtig ist. ur so können wir zu Uneilen kom
men, die in der Öffentlichkeit auf große Akzeptanz stoßen. 
Heute stellt sich un demgegenüber teilweise ein anderes Bild 
der Jusüz dar. In den letzten Jahren ist eine Hektik ausgebro
chen, der Erledigungsdruck ist gewachsen; der durch die 
Justizverwaltung in die Justi1 hineingetragene Gedanke der 
Effizienz hat fest Fuß gefaßt, so fest, daß • wie Prof. Peter 
Alexis Albrecht an Hand einer Bef ragunghessischer Justizange
höriger feststellte - diese in erster Linie bürokratische Entla-
tungen des Strafverfahrens vorschlugen, obwohl es in der 

Befragung um Vorschläge zur materiellrec.-htlichen Entkrimi
nahsierung ging. Auch Prof. Has emer !>tellt in verschiedenen 
Veröffentlichungen fest, daß im Verfahrensrecht immer mehr 
justizökonomische Effizienz und Stärkung der Eingriffs
kompetenz der Strafverfolgung in den Vordergrund rückt 
gegenOber den klassischen Abwehrrechten der Beschuldig
ten. Diese Tendenz läßt sich bei verschiedenen Gesetzesvor
haben nachvollziehen, die bereits wieder kurz nach lnkrafttre• 
ten de OrgKG und des Justizentlastungsgeset-Les im Ge
spräch sind. 
M. E. führen jedoch alle diese Reformvorhaben auf dem 
Hintergrund der uns heute hier bewegenden Frage, wie gehen 
wir angeme.,sen mit rechter Gewalt um, zu einem Bild der 
Justiz in der Öffentlichkeit. die angeblich nicht mehr Herr der 
ihr übenragenen Probleme wird. Die Akzeptanz ihrer Uneils-
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sprüche sinkt. Rechtsprechung wird zur Dispostion gestellt, 
indem sie lediglich noch die verwalrungsmäßige Bewältigung 
der an sie herangetragenen Aufgaben abwickelt. Inflationäres 

Recht. 

Gerade umgekehrt wird ein Schuh daraus: 
Justiz ist in ihrer Unabhängigkeit zu stützen. das hohe Gut der 
liberalen Rechtsstaatlichkeit ist wieder ins Bewußtsein zu 
rufen, der Gedanke, daß das Strafverfahrensrecht auch ein 
Abwehrrecht des Einzelnen gegen den strafenden Staat, als 
Barriere, fungiert, muß wieder stärker betont werden. aber 
auch die Erkenntnis, daß der Rechtsstaat nicht umsonst zu 
haben ist und immer auch ein gewisses Sicherheitsrisiko in 
sich birgt. 
Wir brauchen darüberhinaus eine Justizverwaltung. die sich in 
diesem Sinne vor die Gerichte stellt und ihnen den Rücken 
freihält und nicht clie quantitativ optimale Ausnutzung der 
Ressource „Richterinnen und Richter" für das Wichtigste hält. 
Nicht die Erledigungszahlen und das Beurteilungskriterium 
,.Belastbarkeit" können länger über die „Schlagkraft" der 
Stral]ustiz entscheiden, ondern die Qualität w1d Sorgfalt der 
Prozeßführung und der Entscheidungsfindung. In diesem Sin
ne brauchen wir die Unterstützung der Justizverwaltung. der 
Wissenschaft und der Publizisten. 
Ich möchte mit einem Zitat aus einem Kommentar aus der 
Frankfurter Rundschau vom 7.4.1994 von Martin Winter 

,iSine spe ac metu II" 

(Beschluß der MitgliederversammJung der Neuen Richter
vereinigung in Mainz vom 5.3.1994) 

Se.it der Gründung der NRV diskutieren wir die Strukturen 
einer unabhängigen und demokratischen Justiz. Im Beschluß 
der Mitgliederversammlung vom 03.03.1991 „sine spe ac 
metu" (ohne Hoffnung und Furcht) haben wir unsere Zielvor
stellungen zusammengefaßt. 
Danach gehen wir von dem Grundsat.z aus, daß die Rich
terlnnen in einem demokratischen Rechtsstaat von der Ex.cku
tive-alsoderRegienmg und der Justiz- und Gerichtsverwaltung 
- nichts zu hoffen (Beförderung) und nichts zu fürchten 
(Dienstaufsicht) haben sol.len. 
Leitlinien des Beschlusses sind die Einrichtung von parlamen
tarischen Rkhterwahlausschüssen in allen Bundesländern, 
die Schaffung einer „gewaltengeteilten Landesgerichtsver
waltung". der Ausbau der Selbstverwaltung an den Gerichten 
sowie die Abschaffung des Beurteilungs- und Beförderungs
systems. 
Hauptorgan der Justizverwaltung olJ danach der zu zwei 

Dritteln aus Richterinnen bestehende„Landesgerichtsbarkeits
rar· (dem italienischen „ConsigUo Superior della Magistra
tura" vergleichbar) sein. Er übernimmt die derzeit von der 
Exekutive ausgeübte VerwalLUng der Gerichte. 
Solange diese Selbstverwaltung noch nicht erreicht ist, gilt es, 
die richterliche Mitbestimmung auszubauen. Dabei müssen 
über bloße Anhörungs- und Mitwirkungsrechte hinaus echte 
Mitbestimmungsrechte in a 1 1 e n Personalangelegenheiten 

durchgesetzt werden. 

Konkrete Schritte auf dem Weg zu einer unabhängigen und 

demokratischen Justiz sind: 
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schließen, der prägnant und deutlich zusammenfaßt, worum 

es mir geht: 

,. ... Ja, mit dem Ende der Blöcke und dem Ausbruch nationa
listischer, ethnischer und religiöser Kriege sind manche alten 
Gewißheiten über menschlichen Fortschriu und über histori
sche Entwürfe zerbrochen. Aber es bleibt die Gewißheit, daß 
freie Menschen nur in einer Demokratie leben können, in der 
die Prinzipien der Französischen Revolution, die Menschen
rechte und die Bürgerrech1e gelten. Nur wo man frei seine 
Meinung sagen kann, wo die Presse nichI beschnitten und 
bedrängt wird, wo der Schwache Schut.z genießt, wo der Staat 
dem Menschen dient und nicht umgekehrt, wo Transparenz 
herrscht und jeder Anspruch auf rechtsstaatliche Verfahren 
hat, wo Bürger nich1 nur Statisten für Paneien sind, nur da 
können Freiheit und Menschenwürde gedeihen. Gut ein Vier
tel Jahrhundert alt ist Willy Brandts Aufruf:,, Mehr Demokra
tie wagen·· heute aktueller denn je. Die schleichende Aushöh
lung von Bürgerrechten und Menschenrechten zu beenden, 
reicht es längst nicht mehr. sie bloß zu verteidigen. Es muß 
wieder für sie gekämpft werden .... Wer glaubt, den Anti
demokraten und GewalHätern das Wasser abgraben zu kön
nen, indem er an den Grundrechten herumfummelt oder die 
Rechtsstaatlichkeit einschränkt, der irrt. Der erreicht genau 
das Gegenteil, weil er die Demokratie schwächt und sie damit 
in den Augen der Menschen verächtlich macht." 

1. Die Richterversammlung 
Die Richterversammlung ist ein Organ der Richterschaft. Sie 
entspricht der m i tbest immungsrecht liehen Personal versarnm-
1 ung im öffentlichen Dienst. 
Die Richterversammlung wird vom Richtcrrac einberufen und 
geleitet. Sie muß vom Richterrat einberufen werden, wenn -
nach entsprechender Regelung der Landesrichtergesetze• ein 
Quorum der Richterschaft die Richterversammlung verlangt. 
Sämtliche Angelegenheiten der Richterinnen können in Rich
terversammlungen behandelt werden. 
Die Richterversammlung ist ein zur Zeit zu wenig genutztes 
Instrument der Richterräte und der Richterschaft. 

U. Das Präsidium 
Die Arbeit des Präsidiums sollte transparenter gestaltet werden. 
Von besonderer Bedeutung ist die Richteröffentlichkeit der 
Präsidiumssitzungcn. Das Präsidium solhe nicht nur clie Betrof
renen anhören. sondern allen in den richteröffentüchen Sitzun
gen anwesenden Kollegen ein Rederecht gewähren. Die Einla
dung zu den Präsidiumssiczungen, die eine Tagesordnung ent
halten soll, muß allen Richterinnen des Gerichts zugehen. Die 
Einladungsfrist ollte - von Eilfällen abgesehen· eine Woche 
betragen. Das sogenannte Umlaufverfahren ist auf unumgängli
che Ausnahmefälle zu beschränken. Die Anhörung der Betrof
fenen sollte stets durch das Präsidium erfolgen und nicht vorab 
durch sogenannte Präsidialrichterlnnen oder Präsidentinnen. 
Die sogenannten Präsidialrichterlnnen sind keine gewählten 
Präsidiumsmitglieder. sondern lediglich Verwaltungsreferen
ten. ln dieser Funktion steht ihnen kein Recht zur Vorbereitung 
und zur Mitwirkung an den Pr'asidiumssitzungen zu. Soweit 

Sonderaufgaben zu erfüllen sind, kann das Präsidium eines 
seiner Mitglieder mit diesen Aufgaben betrauen. 
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Diese Modaliräten, die bereits bei der bestehenden Ge etzes
lagc verwirklicht werden können, olllen vom Präsidium in 
einer Geschäftsordnung geregelt und abgesichert werden. 
Im Wege der Gesetzesänderung ollle angeStrebr werden, daß 
sowohl Präsidentinnen als auch Vizepr'JsidenLlnnen weder 
Si12 noch Stimme im Präsidium haben. 
Sie sind im we entliehen Repräsentanten der J ustizverwahung. 
während das Präsidjum ein Gremium der richterlichen Selbs1-
verwaJ1ung ist. Sie können an den Sirz.ungcn des Präsidiums 
beratend teilnehmen. 
Da das Präsidium die Besetzung der Spruchkörper bestimmt 
und die Geschiffte verteilt. fehlt es an jeder inneren Rechtfer
tigung dafür, daß die Präsiden linnen bestimmen. welche rich
terlichen Aufgaben sie wahrnehmen.§ 21 e Abs. 1 Satz 3 GVG 
ist daher ersattlo!> zu treichen. 
Die Privilegierung der Vorsitzenden. die bei der bestehenden 
Rechtslage in Kollegialgerichten die Hälfte der gewählten 
Präsidium~mitglieder stellen, obwohl sie weit weniger als die 
Hälfte der Mitglieder de GerichtS repräsentieren (sogenann
tes .,Vorsitzendenquorum··. vgl.§ 21 a Abs. 2 Sat7 2 und§ 21 
b Ab . 2 GVG). widerspricht einer Demokratisierung der 
Justiz und ist all, eine Fonn des . .Zwei-Klassen-Wahlrechts" 
abzuschaffen. Es gibt keinen sachlichen Grund für die Privi
legierung von (beförderten) Richterinnen. 
Das Wahlrecht turn Pr'J~idium sollte auch dahin geänden 
werden, daß die Mitglieder des Präsidium!> nach den Grund
sätzen des Verhältniswahlrechts gewählt werden. um Plurali
tät und MinderheitenschuLZ tu gewährleisten (Änderung des§ 
21 b Abs. 3 Satz 2 GVG). Lediglich bei kleineren Gerichten 
unLer 20 Richterinnen verbleibt es beim Mehrheitswahlrecht. 

11 l. Geschäftsverteilung innerhalb von Spruchkörpcm 
Die bisherige Regelung in§ 21 g Abs. 2 GVG widerspricht der 
Gleichwcrtigkeil der Richter~imler und führt in der Praxis zu 
einer ungerechtfenig1en Privilegierung der Vorsitzenden. 
Die Geschäftsverteilung innerhalb von Kollegialgerichten 
muß künftig durch alle Mitglieder des Spruchkörper; - und 
nicht mehr durch den Vor<;itzenden bzw. die Vorsitzende 
allein - erfolgen. Ein übcr,,timmtes Mitglied de~ Spruch
körpers kann die Geschäftsverteilung dem Präsidium zur 
Ent~cheidung vorlegen. 

1 V. Erprobungsverhältnisse 
Die Rechtsprechung durch unabhängige Richterinnen muß 
ohne jede Einschränkung gewtihrle1, 1e1 ein. Dieses grund• 
gese1tliche Postulat i t m Erprobungsverhältnissen gefährdet. 
Richterinnen in Erprobungsvcrhiihnissen sind - wie auch das 
Bundesverfassungsgerich1 festgestellt hat - nicht persönlich 
unabhängig! 
Die Abordnung zur Erprobung der Eignung im Hinblick auf 
Beförderungsllmt.er (sogenanntes Driues S1ruusexamen) i t 
daher abzuschaffen. 
Der Status des ,,Richters auf Probe" bzw. des „Richters kraft 
Auftr..igs" mit dcrcingeschränkten persönlichen Unabhängig
keit darf nicht dazu mißbraucht werden. daß diese Richter 
Innen als Verfügungsmas e der Justitverwallung zur Lösung 
von Personalproblemen dienen. Abordnungen dürfen allen
falls im Rahmen des§ 37 Abs. 3 DRiG bei hauptamtlich und 
planmäßig endgültig angestellten Richterinnen erfolgen. 
Über die allgemeine Beibehaltung de Proberichter-Status ist 
noch• umer Berücksichtigung einer eugestaltung der Juristen
ausbildung - grundsätzlich zu diskutieren und zu entscheiden. 
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V. Einheitliche Richterbesoldung 
Ausgehend von der Einheit und Gleichwertigkeit de Richter
amtes fordern wir eine einheitliche Richrerbesoldung. Die 
Rechtsprechung de Bundesverfassungsgerichtes stell! klar. 
daß dem von dem Beamtenrecht abweichenden besonderen 
Richterrecht ein en1 prechende Besoldungsrecht folgen muß. 
Dabei solhe, mn Rücksicht auf die richterliche Unabhängig
keit. jede vcnneidbarc EinOußnahme der Exekutive auf die 
rechrsprechende Gewah, insbesondere im Wege der Einwei
sung in Beförderungsämter. ausgeschlossen werden. Dem 
Richteramt ist der Laufbahngedanke fremd. Die geltende 
Besoldungsordnung für Richter mit ihren insgesamt z.ehn 
Besoldungsgruppen entspricht diesen Grund, atzen in keiner 
Weise. Verfassungsanspruch und Verfas ungswirklichkeir 
klaffen weil au einander. 
Das Gehalt der Richterinnen hat sich grundsätzlich nach ihrer 
richterlichen Aufgabe, nicht nach den mit ihrem Amt verbun
denen Verwaltungsaufgaben zu richten. Zur Zeit ist die Besol
dung der Richter höher.je mehr Verwaltung aufgaben und je 
weniger richterUche Tätigkeit sie ausilben. 
Eine diesen Grundsäuen entsprechende einheitliche Richter
besoldung sollte so gestaltet !>ein, daß sie bei Durchsrufung 
nach Leben altersgruppcn bis zum 55. Lebensjahr das ivcau 
der Be!>oldungsgruppe R 2 erreicht, 
Die zu~ätzliche Übernahme besonderer Vcrwalrungsaufgaben 
aufZeir kann - soweit unumgänglich. durch Zulagen vergütet 
werden. 

Au• geb• laß 

,.Aus gegebenem Anlaß .. :• • 
so melden sich gelegentlich die von oben 
und haben wohl Spaß, 
'mal wieder das Boss-sein zu proben. 

Der Anlaß? Ungenannt. 
Du fragst dich: Was ist denn gewesen? 
Ist mir die Person bekannt, 
über die so verschlilsselt i t zu lesen? 

Für den Umlauf- Verfasser. 
einen Unieren in der Ober-Hierarchie. 
existieren gegebene VeranJas er 
womöglich nur real in der Phantasie. 

Aber nein. es kann nicht sein -
solch Denlcn in irrealen Kategorien! 
In jedem Fall und allgemein 
widerspricht es kommllienem Bemühen. 

Aus gegebenem Anlaß. 
Chr da oben in der Hierarchie: 
Gottlob. Ihr wißt nichL, daß 
mit solchem „Au-geb-laß•' Ihr weckt Phantasie. 

Oder wißt [hr's genau 
und setzr Au-geb-laß aJ Miuel ein, 
um Rest-Leben unten im Bau 
zu absorbieren durch Räu,eln am Schein? 

Graf Arap 
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Der Barbier von Moabit 
Was unterscheidet einen Vorsitzenden Richter von einem· 
Friseur? 

Die Robe! 

Die haue der Vorsitzende Richter Bräutigam • nicht ganz 
unbekannt wegen seiner unkonventionellen Umgangsweise 
mit Angeklagten - abgelegt. als er sich sozusagen in Zivil auf 
eigene Faust bei einem unangemeldeten Besuch in der Zelle 

Sozialgericht Gelsenkirchen, Urteil vom 
24.11.1993 - S 11 (3) V 170/92 

Tatbestand 

Streitig isi die Gewährung von Versorgung nach dem Opfer
entschädigungsgesetz (OEG). 

Die Klägerin lebte mit ihrem damaligen Ehemann dem Beige
ladenen zusammen. Die Ehe bescand seit 23 Jahren. Die 
Klägerin wurde von ihrem damaligen Ehemann nach eigenen 
Angaben mindestens seit Februar 1987 laufend mißhandelt. 
Unter anderem wurde sie von ihm mehrfach getreten. geschla
gen und gewürgt. Dies geschah auch nachts. 
Am 25.03.1989 wurde sie nach einer Rück.kehr von einer 
Gebunstagsfeier eines ihrer Angestellten Opfer eines rechts
widrigen. schuldhaften Angriffes ihres Ehemannes, bei dem 
ie erhebliche Verletzungen erlirt. Der beigeladene Ehemann 

wurde deshalb vom Landgerich1 Essen zu einer Freiheitsstrafe 
von einem Jahr auf Bewährung veruneilt. 
Durch Bescheid vom 02.04.92 erkannte der Beklagte eine 
Heilbehandlung zu. Eine weitere Versorgung lehnte der Be
klagte ab, weil eine bis auf eine geringfügige Fehlschwellung 
des Nasenbeins und einer Gefühlsstörung der rechten Wange 
die Folgen der Verletzung ausgeheilt seien. 

Den Widerspruch der Klägerin vom 16.04.92 wies der Be
klagte durch Bescheid vom 29.06.92 zurück. 
Hiergegen richtet sich die am 06.08.92 erhobene Klage, mit 
der die Klägerin geltend macht. daß ihre Erwerbsfähigkeit 
infolge der Verletzung um wenigstens 25% gemindert sei. 
l.n der mündLichen Verhandlung hat die Klägerin erklärt. daß 
ihr Ehemann zu einer ehelichen Lebensgemeinschaft nicht in 
der Lage gewesen sei. Er sei dauernd betrunken gewesen. Er 
habe siez. B. naclns um drei Uhr aus dem Bell geholt.Sie habe 
ihren Mann nach Hause gefahren. wenn er betrunken war. Sie 
habe überhaupt keine Gelegenheit gehabt.einen anderen Mann 
kennenzulernen. Und sie habe ihren Mann nicht verlassen. 
weil sie niemanden haue, .i:u dem sie hälle gehen können. Chr 
Mann habe seine Kumpel und Sauflwmpane gehabt. Nach den 
Mißhandlungen habe er ihr immer Besserung versprochen. 
Ihre Ellern und Großeltern hä11en ursprünglich die Geschäfts
gründung unterstütz!. Sie habe sich wegen der Situation ge
schämt. insbesondere gegenüber ihren Familienmitgliedern. 
Die Familienmitglieder häuen auch gar nichts von der Situa
tion mit der Gewalt bis zum Tag der Scheidung gewußt. Im 
Februar 1987 habe er sie auf das rechte Ohr geschlagen. 
Die Klägerin hat ferner erklän, daß vor der Gewalttat vom 
25.03.89 ein Wohnungszuweisungsverfahren erfolgt sei, al 
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des ehemaligen Staatssicherheitsministers Mielke von dessen 
Verhandlungsfähigkeit ein Bild machen wollte. Prompt wur
de er verwechselt und Mielke antwoncte auf die joviale Frage, 
wie es ihm gehe. venrauensvoll, wie man sich eben seinem 
Friseur anvertraut, ,.schlecht. schlecht'·. Wie sich das Mißver
ständnis aufklärte. venneldei die Zeitung nicht. 

Mielke hat jedenfalls Bräutigam sowohl als Friseur als auch 
als Richter abgelehnt. 

Christian Kuse 

sie einmal 14 Tage bei einer Bekannten bzw. bei ihrem Bruder 
und woanders gelebt habe. 

Die Klägerin beantragt, den Beklagten unter Aulnebung des 
Bescheides vom 02.04.92 in der Gestalt des Widerspruchsbe
scheides vom 29.06.92 zu verurteilen; ihr nach dem Opfer
entschädigungsgesetz Versorgung nach Maßgabe der gesetz
lichen Bestimmungen zu gewähren und mindestens eine Min
derung der Erwerbsfähigkeit von 25 v. H. anzuerkennen. 

Der Beklagte beantragt. die Klage, abzuweisen. 
Er hält an seiner im Verwaltungsverfahren vertretenen Auf
fassung. daß eineSchädigungsfolge in Höhe von 25 v. H. nicht 
gegeben sei. fest. ... 

Entscheidungsgründe 

Die Klage ist zulässig, aber nicht begründet. 
Die Klägerin ist durch den Bescheid vom 02.04.92 in der 
Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 29.06.92 nicht be
schwen. weil dieser nicht rechrswidrig ist. 
Der Beklagte hat es zu Recht abgelehnt. der Klägerin Versor
gung zu gewähren. 

ach § 1 Abs. 1 OEG erhält unter anderem derjenLge, der 
Lnfolge eines vorsätzlichen, rechtswidrigen tätlichen Angriffs 
gegen seine Person eine gesundheitliche Schädigung erlinen 
hat. wegen der gesundheitlichen und winschaftlichen Folgen 
auf Antrag Versorgung unter entsprechender Anwendung der 
Vorschriften des Bundesversorgungsgesetzes. 
Nach § 2 Abs. 1 OEG sind Leistungen nach diesem Gesetz zu 
versagen. wenn der Geschädigte die Schädigung verursacht 
hat. oder wenn es aus sonstigen insbesondere im eigenen 
Verhalten des Anspruchsstellers liegenden Gründen unbillig 
wäre. Entschädigung zu gewähren. 
Das Vorliegen der anspruchsbegründendcn Tatsachen ist zwi
schen den Beteiligten nicht streitig. Die Klägerin ist Opfer 
einer Gewaluat im Sinne des § 1 Abs. 1 OEG geworden und 
dabei gesundl1eitlich geschädigt worden. Die Folgen der Ge
waluat haben jedoch keinen EinlJuß auf die Frage der An
spruchsberechtigung oder Vorliegen der Lcistungsausschlie
ßungsgriinde. Zutreffend ist festzustellen, daß der Anspruch 
der Klägerin nach Vorschrift des § 2 Abs. 1, 2. Alternative 
OEG zu versagen ist. 
Nach dem Uneil des Bundessozialgerichts vom 03.10.1984 (9a 
RVG 6/83) kann eine Ent~chädigung im Falle einer Körper-
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verlenung nicht beansprucht werden. wenn eine Frnu in einer 
Lebensgemeinschaft verbleibt. die mit einer dauernden Gefah
renlage \erbunden ist, in der sie stets mit einer schweren Miß
handlung rechnen muß. Dem vorliegenden Sachverhalt nach. 
insbesondere den Angaben der Klägerin selbst ist zu entnehmen, 
daß e minde~Lens seit Februar 1987 zu ständigen Mißhandlun
gen der Klägerin durch den Beigeladenen gekommen ist. Durch 
das Ausharren dieser Lebensgemeinschaft setzte sie sich somit 
leichtfertig einersländ igen Gefährdung aus. Diese Gefährdungs
lage wird umso deutlicher. als bereits vor dem hier zugrundelie
genden Angriff ein Wohnungszuweisungsverfahren durch die 
Klägerin betrieben worden i 1. Daraus ist zu schließen. daß sie 
die Gefahrenlage auch selbst er-kannt hat und sieb dessen 
bewußt war. daß ie sich von ihrem Ehemann. dem Beigelade
nen, hätte rrennen können und trennen müssen. 
Eine ,Zwangslage·•. die es der Klägerin unmöglich gemacht 
hätte.sieb von ihrem Ehemann zu trennen. liegt nach Auffassung 
der Kammer nicht vor. Dies ergibt ich wiederum daraus, daß die 
Klägerin selbst, wie ausgefilhn.. bereits ein Wohnungszu
weisungsverfahren beantragt hat. Sie selbst hat ausgeführt. daß 
sie eine erfolgreiche Kauffrau sei, während ihr Mann Alkoholi
ker sei. Die Tatsache, daß sie sich im Verhältnis zu ihrer 
ursprünglichen Familie wegen der Vorkommnisse schämte. 
filhn. zu keiner anderen Beun.eilung der Sachlage. Das Ver
bleiben in der Gefahrenlage, in ~onderc die Schaffung einer 
konkreten neuen Gefahrenlage. weil nämlich ihr Ehemann ihr 
untersagt haue. an der Gebunstagsfeier teilzunehmen und sie 

Anmerkung zu dem Urteil des ozialgerichts Gelsenkir
chen vom 2.i. November 1993, - Az. S l l (3) V 170/92 -

Das Sozialgericht verwehrte einer mißhandellen Ehefrau Ver
sorgungsrente nach dem Opfercntschlidigungsgeset1. Die (nach 
eigenen Angaben erfolgreiche) selbständige Kauffrau war in 
23jähriger Ehe mit einem Alkoholiker verheiratet, der zur eheli
chen Gemein cha.fl nicht mehr fähig war und sie in den letzten 
beiden Jahren laufend mißhandelte. Die treitbefangeneSchädi
gung fi.igtcer ihrnachts nach ihrcrRückkehrvon derGcburt tags
feicr eines Angestellten zu . an der teilzunehmen der Ehemann 
ihr untel'Ylgt haue. Heilbehandlung haue das Versorgungsamt 
gewährt. eine Rente aber abgelehnt, weil dieSchädigungsfolgen 
keine rentenberechtigendes Ausmaß erreichten. 

ach den Feststellungen des Gerichts halte die Frau ihren Mann 
nicht verlassen, weil sie ihre beschämende Lage nicht offenbar 
werden lassen wollte. sich isoliert glaubte und von ihrem Mann 
die gelobte Besserung erwartete. Das Gericht verneinte eine 
Zwangslage der Frau, die bereits ein Wohnungszuweisungsver
fahren betrieben habe. & warfihrzweierlei vor: das Verbleiben 
in der ihr bewußten .,dauernden Gefahrenlage" (Lebensgemein
schaft mit dem mißhandelnden Ehemann) und .. die Schaffung 
einer konkreten neuen Gefahrenlage" (Feier trotz Verbot ). In 
einer - sprachlich verunglückten - Abwägung maß die Kammer 
den für den Verbleib in der Lebensgemeinschaft sprechenden 
Gesichtspunkten minderes Gewicht zu und hieh eine rechtzeiti
ge Trennung für zumutbar. 

achher sind wir alle klUger, auch die Ehefrau haue sich 
inzwischen scheiden lassen. GleichwohJ erscheint die Konklusio 
des Gerichis, bei rechtzeitiger Trennung wäre die Schädigung 
nicht eingetreten und de halb auch nicht.entsehädigungspflichtig. 
unfaßbar. Das Urteil zwingt zu einer kritischen Stellungnahme. 

Betriff! J 

gleichwohl erst nachts um drei Uhr noch Hause zurückgekehn 
ist, stützt die Überzeugung der Kammer. daß sich die Klägerin 
leichtfenig einer Gefahrenlage ausgcselLt hat. 
Die für den Verbleib in der Lebensgemeinschaft sprechenden 
Gesichtspunkte haben gegenüber dem Verharren in der ohne
hin gerrenncen Ehe, die mit einer dauernden Gefahrenlage 
verbunden war. kein annähernd gleiche) Gewicht. Aufgrund 
dieser Sachlage war es der Klägerin zumutbar sich rechtzeitig 
vom Beigeladenen zu trennen. 

Bei dieser Sachlage ist eine weitere Versorgung nach dem 
Opferentschädigungsgesetz nicht zu gewähren: 
Im übrigen hat der Beklagte zu Recht festgestellt, daß eine 
Minderung der, Erwerbsfähigkeit von 25 % nichr vorliegL 
Dies ergibt sich aus den vom Gericht beigetogencn Befund
berichten und den Feststellungen der Beklagten. Von einer 
weiteren Darlegung zur Minderung der Erwerbsfähigkeit sieht 
das Gericht gemäß § 136 Ab . 3 Sozialgerichtsge~etz ab. weil 
es insoweit der Begründung des Beklagten im Be che1d vom 
02.04.1992 folgt. Diese Begründung wird durch die eingehol
ten Befundberichte bestätigt. 

Die Kostencnt cheidung beruht auf §§ J 83, 193 Sozialgc
richtsgeset:z.. 
Das Un.eil 1st mit der Berufung anfechtbar. 

Molz 

Dem Grundgedanken nach meinte das SG wohl, die Ehefrau 
habe sich einer Unterlassung chuldig gemacht. indem sie die 
rechtzeitige Trennung versäumt habe(§ 13 StGB). Dazu häne es 
allerdings eine Rechtspnicht cur Trennung bejahen müssen. 
Insoweit fehlt indes jegliche Auseinandersetzung mit der zivil
rechtlichen Lage de.r Ehefrau. Das Gericht stellte zwar die 
Unfähigkeit des Mannes zur ehelichen Lebensgemeinschaft fest 
und es mag deshalb auch davon ausgegangen sein, daß die 
Ehefrau nicht mehr zur Herstellung der Gemeinschaft härte 
verpnichtet werden können(§ 1353 Abs. 2 BGB). Aus dem 
möglichen Dispens von der Gemeinschaftspflicht ist aber nicht 
schon auf eine Rechtspflicht zur Trennung zu schließen. Für sein 
Unterlassen hat rechtlich nur einzustehen. wer auch zum Han
deln verpflichtet war. einesolcheGarantcnpflicht der Ehefrau ist 
für die Trennung zweifellos zu verneinen. Die vom SG ange
nommene tatsächliche Möglichkeit oder auch eine sittliche 
Pflicht genilgen eben nicht. (]nsoweit sind hier doch die Pflich
ten in Erinnerung zu rufen.die die Ehegatten mit der auf Lebens
zeit eingegangenen Gemeinschaft auf sich genommen haben (§ 
1353 Abs. 1 BGB); hieran haben nämlich auch die mit dem 
neuen Scheidungsrecht eingefilhnen Scheidungserleich1erungen 
grundsätzlich nichts ge.änden! Weniger Bedeutung kommt in 
diesem Zusammenhang noch § 620 Nr. 5 ZPO zu, wonach das 
Oetrenntleben der Ehegatten auf Antrag durch das Gericht 
geregelt wird.) 
Die vermeintliche „Schaffung einer konkreten Gefahrenlage'· 
kann auch wohl nur annehmen, wer die dem Ehegauen noch 
verbliebene Entscheidungsfreiheit bei der Ausgestaltung rein 
persönlicher Dinge vollends aus den Augen verloren hat. Eine 
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Befugnis des Ehemannes, seiner Frau die Teilnahme an der Feier 
zu untersagen. ist nicht erkennbar . .wmal die Einladung anläß
lich des Gebunst.ags eines ihrer Angestellt.en erfolgt ist (vgl. § 
13S6 Abs. 2 BGB). Eine Rechtspflicht der Ehefrau 1.um Handeln 
hätte das SG also verneinen müssen. Damit wäre auch sein 
Anknüpfungspunkt entfallen. dem Opfer die Folgen der Schädi
gung elbst zuzurechnen. 
Für seine Lösung bcz.og !,ich du!> SG auf die 2. Alternative von 
§ 2 Abs. 1 OEG in der vom BSG gefundenen Au legung. 
Vorausgesetzt ist dabei, daß ,.sonstigen Gründe" für die Unbil
ligkeit einer Entschtldigung insgesamt annähernd gleiches Ge
wicht haben wiecine Verursachung im Sinne der 1. Ahcrnative 
des§ 2 Abs. 1 OEG. Das BSG haue in seiner Entscheidung vom 
3.10.84 • 9a RVg 6/83-(NJW 1985. S. 647) kumulativ Selb!>t
gefährdung (als tatunabhängiger Umstand) und tatförderndes 
Verhalten gcnUgen lll!,Sen. Es ließ dahingestellt sein, ob der 
Tatbeitrag der Frau allein den Rang einer Verursachung erreich
te (vgl. zu diesem Uneil die zutreffende Kritik bei Bchn, Der 
Versorgungsbeamte 1985. S. 95: abl. auch Obcrlic.-.. Streit 19135. 
S. 11 ). Selbst wenn man im Ausgangsfall des BSG ein solch 
hohes Maß an Verschulden des Opfers annimmt (die betrunkene 
Freundin (BAK 4 %-0) haue ihrem. sie seit Jahren mißhandeln
den Liebhaber sexuelle Versagen vorgeworfen), daß es einer 
Vcrur.mchung dcrTai gleichgestellL werden muß, so läßt sich die 
Wertung doch nicht umstandslo& auf den vorliegenden Fall 
übertragen. Für die Frage der MitverursachungderTat durch das 
Opfer kommt es entscheidend auf die Zurechenbarkeit dN 
Handlung der Ehefrau an (anders beim Täter, bei dem die Schuld 

Betrifft: ,,Auschwitz-Lüge" 
Fril'L Endemann 

Vom ehrenwerten Revi ioni mu 

Zum Urteil des Landgerichts Mannheim \IOm 22.6.1994 

Am 16. Januar 1920 verurteilte das Landgericht München 
Anton Graf Arco-Vallcy wegen der Ennonlung des bayrischen 
Ministerpräsidenten Kun Eisner zum Tode. Die Uneilsbe
g.ründung war erstaunlich. Sie bescheinigte dem Angeklagten, 
seine Tat sei der glühendsten Liebe zu seinem Volke und 
Vaterlande ent5prungen: er habe sie mit offenem edlen Mute 
in achtungsgebietendcr Weise als aufrechte Persönlichkeit 
eingestanden. Schon am nächsten Tag wurde Arco von der 
bayrischen Regierung zu lebenslanger Festung haft begna
digt. aus der er 1924 emla:.~en wurde. 
Das Uneil in der Snche Arco hat in der politischen Justiz der 
Weimarer Republik Schule gemacht Die Mörder und Gewnlt
tiiter von rechts, wenn s,c denn vcruneih werden mußten. 
konnten darnuf rechnen. daß ihnen ihre Richter in der Ver
handlung und im Urteil unverhohlen Ven.tändnis und Respekt 
bezeugten. 
Da~ Urteil des Landgerichtl> Mannheim vom 22.6.1994 in der 
Sache Dccl..cn v. ird nich1 in dieser Weise Schule machen; 
daz.u ~ind die Verhältni~se innerhalb und außerhalb der Justiz, 
insbesondere die Rolle der ÖffentJichkeit, zu verschieden. 
Gleichwohl verdient die es Urteil ernste und genaue Auf
merksamkeit als Indikator und Dokument einer gesellschaft-
1 ichen Bewußtl.ein:.lage. Richterliche Äußerungen .tu 
politischideologi chcm Gegenständen fallen hierzulande tr:i-
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nicht zu prüfen ist: § J Abs. J S. 1 OEG). Abgesehen von der 
fehlenden Rechtspflicht zur Trennung erscheint es mit Blick auf 
die Umstünde in unserem Fallezynisch.eine Vorwertbarkcitdes 
Opferverhaltens zu bejahen. Seit Jahren sind die Probleme 
mißhandelter Frauen, sich von dem Mann zu trennen. auch 
Gegenstand fachlicher Diskussion. Die in der Literatur gewon
nenen Erkenntnisse sind auch für die Rechtsanwender des OEG 
verfügbar. Danach ist es geradezu typisch für mißhandelte 
Frauen. ei es aus ihrem Gefühl der Verantwortung für den 
Panner oder die Kinder. sei es mangel alternativer Bleibe
möglichkeiten. länger zu bleiben. ab Cl> ihrer eigenen Gesund
heit gut tut. ,.Gegen den Entschluß der Trennung wirken jedoch 
neben mannigfachen praktischen Hindcmii.~en die Verspre
chungen des Mißhandlcr.,, :.ich ,u ändern. seine Appelle, ihm 
eine Chance zu geben ... " (Hilfen filrmißhandcltc Frauen. Schrif
tenreihe BMJFG Band 124, 1981. S. 97: allgemein zum Thema 
vgl. D1.Richterakademie <Hr..g.>. Gewalt an Frauen -Gewalt in 
der Familie. 1990). 
Der an sich gut gemeinte Rat an die Frauen. ihre mißhandeln
den Männer eher früher als später zu verlassen, ist angesichts 
der vom SG Gelsenl,.irchcn angedrohten Folgen im Falle der 
Mißachtung also ernst zu nehmen (zumaJ auch die Versor
gungsansprüche ggf. vorhandener Kinder vom Ausschluß 
betroffen wären). Ich meine aber: Ob sie sich trennen wollen, 
sollten die Frauen ohne diese rechtlich unzutreffende Sanktion 
entscheiden können! Dem ormzweck des OEG: Staatliche 
Hilfe für Opfer von Gewalttaten auch innerhalb des familiären 

ahraums. käme die e Lösung zugute. 
Peter '1asuch 

ditioncll meist zurückhaltend-vorsichtig aus.jedenfalls dann, 
wenn man sich der Zustimmung der Herrschenden nicht ganz 
sicher !>ein kann. Wenn nun in dem sehr sensiblen Komplex, 
der durch das Stichwort ,.Auschwitz-Lüge" bc1cichncr wird. 
Richter deran ungescheut Verständnis rur An,ichten und 
.,Haltung" des Angeklagten äußern, so ist da~ ein unüberseh
bares Zeichen dafür, in welchem Maße die Übergilnge von 
rechtsradikalen Gruppierungen l.Ur „guten" Gesellschaft 
messend geworden sind. Über den Fall Maunz, in dem ein 
deutscher Staatsrechtslehrer seine rechtsradikalen Sympathi
en noch gehcimzuhalten für nötig hielt, sind wir deutlich 
hinau~. 
Das i~t in den Gründen des Mannheimer Urteil~ mit Händen zu 
greifen. nfimlich in den nicht wenigen Text teilen. in denen 
eine auffällige Verwischung und Vermischung von Fe tstel
lung und Bewertung durch da, Gericht i.1a111inden. E geht hier 
nicht darum.juristische Kunstfehler• freilich sind sie gravie
rend -zu konstatieren. Es geht d:1rum. eine Machan des Urteils 
bloßzulegen, die durchgängig darauf 1ielt. den Ansichten und 
Äußerungen Deckerts und einer Gesinnung genossen einen 
Anschein von Objektivität zu verschaffen und entsprechend 
die historische Wahrheit zu subjektivieren und zu relativieren. 
Ziemlich am Anfang schon das ganze Programm: auf Seite 9 
wird von Deckens amerikani~chem" Hinrichtungscxpenen" 
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Leuchter berichtet, er habe .,in Alll>Chwitz, Auschwitz-Birkenau 
und Majclanek an den dort als Gaskammern vorgc1,eigten 
Einrichtungen naturwissenschaftliche Untersuchungen ange• 
stellt" 

FR ,•om 15.8./99-1 

.. Als Gaskammer vorgezeigt"• hier gibt das Urteil in gespiel
ter Distanz und scheinbarer Objcktivitlil LU verstehen. daß da.~ 
„Vorgezeigte". eben weil es vorgezeigt wird. wohl doch der 
wi senschaftlichcn Untersuchung bedarf. 
Filrdas Gericht ist es eine - die Strafe mildernde - .. TaLSache", 
.. daß Deut!ichland auch heute noch. rund 50 Jahre nach dem 
Krieg ende. weitreichenden Ansprilchcn politischer. morali
scher und linani.ieller Art aus der Judenverfolgung ausgeseti.1 
ist, während die Mas enverbrechcn anderer Völker ungesühnt 
bleiben" (S. 62). Die e ,.Tau achc" läßt für das „bitrere Res en• 
timent", das Deckert gegen die Juden hegt. YeNtändnis aur
kommcn. resultiert es doch „aus deren tändigen Forderungen 
gegen DeuL~chland auf der Grundlage ihres Schicksals m den 
Jahren 1933 bb 1945" (S. 51). 
Folgerichtig sem. das Uneil dem Angeklagten und einem 
.. Experten" mcht die historische Wahrheit de~ Holocaust 
entgegen, sondern die Überzeugung derUbcrwilltigenden Mehr
heit der deutschen Bevölkerung (S. 53): diese kann ja irren. 
Dazu paßt wiedenim vortrefflich die harmlos-unverdächtige 
Beschreibung de~ .. Revisioni:.mus" (S. 7. im Uneil ohne An-
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führongszeichen). zu dem sich Deckert bekenne, nämlich daß 
.. auch als gesichert geltende historische Thesen (!) immer 
wieder mittels der Forschung zu überprOfen" sind. Die Wirk
lichkeit von Auschwitz wird im Uneil zur hilttorischen These. 

die nur als gesichert g i I t, mithin nicht 
gc~ichert i s L So pncht Decken. die 
Wiedergabe durch das Gericht ist so. daß 
Ye~tänd-ni unau weichlich ist. Denn wer 
kann dagegen sein. daß al!. ge~ichert gel
tende Thc~en und .,als allgemein gültig 
angesehene Auffassungen" von der For• 
schung überprüft werden. 
Die andere Seite der auf Ve~tändnis ange
legten Zielrichtung des Mannheimer Ur
teils arbeitet mit den alten M111eln der 
Weimarer Ju tiz in ihren Urteilen gegen 
Täter \'On rechts. War es bei Arco die 
. .glühende Liebe" zu Volk und Vaicrland. 
so ist es bei Deckert die „charakterstarke. 
verantwortung bcwußtePersönlichkeitmit 
klaren Grundslillen" und die als Herzens-
ache und mit großem Engagement ver• 

focbtene politische Überzeugung. Auffal
lend. doch nicht von ungefähr kommend 
die lnhahsleere dieser Eigenschaften. Ihre 
Hervorhebung dient der Kompen!>ation filr 
Inhaltliches. ach deutscher Tradition 
spekulien das Urteil darauf. daß diese gu• 
ten Eigenschaften die nicht so guten Taten 
in ein günstiges Licht setzen. Daß e! ~ich 
oft gerade umgekehrt verhielt und verhält. 
daß die besonders bösen Taten au den nur 
allzu klaren Grundsätzen kommen • siehe 
Au chv. itz-, fürdi~Erkennmis warnach 
Ab icht und Struktur des Mannheimer Ur
teils wohl von vornherein kein Platz. 
Die Empöning Ubcr das Mannheimer Ur• 
teil ist richtig und notwendig. Aber das 
Uneil ist nicht vom Himmel gefallen. sein 

Boden war schon seit Jahren vorbereitet. Bitburg 1985 war da:, 
Signal - was dort als „Versöhnung über den Gräbern'· insze
niert wurde, meinte in Wirklichkeit den „Schlußstrich„ für die 
Täter; auch die SS-Angehörigen wurden Opfer. 

Die geschicht:.philosophi ehe Theorie dazu liefen seit 1986 
der Berliner Historiker Ernst Nohe und seine Gefolgsleute im 
.,His101ikerstreir' mil der „Historisierung" des Holocaust. 
Na!ürlich leugnet olle den Holocaust nicht Aber er bringt 
ihn auf eine unsch:idliche Distanz durch unsllglichc Verglei
che und unhaltbare Kausalitäten, nicht zule111 durch die perfi
de Verdächtigung. daß bei der Erinnerung an den Holocaust 
,.die lmeressen der Verfolgten und ihrer Nachfahren an einem 
pennanenten Statu~ des ... Privilegienseins im Spiel„ seien. 
Mil so manchen anderen hoben die Mannheimer Richter diese 
Lektion gelernt. Sie hiiucn sie freilich auch schon früher u.a. 
von Franz Jo ef Strauß lernen können. der 1969 sagte: 
.. Ein Volk, daß diese winschaftlichen Leisrungen erbracht hat. 
hat ein Recht darauf. von Au chwit:z nichts mehr hören zu 
wollen .. (DfE ZEIT vom 7.10.1988). Davor jedenfalls sind die 
Mannheimer Kollegen in Schuti. zu nehmen: Pcilgelknaben 
mr Heuchler und Gedächtnisschwache zu sein. 
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Landgericht Mannheim, Urteil vom 22. Juni 
1994 (6) 5 KLs 2/92 (Deckert-Urteil) 

Aus den Gründen: 
Am 13.11.1992 veruneilte das Landgericht Mannheim den 
Angeklagten wegen Volksverhe12ung in Tateinheit mit übler 
Nachrede, Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener und 
Aufstachelung zum Rassenhaß zu einer Freiheit strnfe von 
einem Jahr. deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt 
wurde. sowie Einziehung .,der Videobänder". Mit ihrer form
und fristgerecht eingelegten Revision, die sie auf den Straf
ausspruch beschrlinkte. erstrebte die Staatsanwaltschaft die 
Verhängung einer höheren Strafe. deren Vollstreckung nicht 
zur Bewährung auszusetzen sei. während der Angeklagte mit 
seiner ebenfalls fom1- und fristgerecht eingelegten Revision 
seine Freisprechung erstrebte. 
Mil Uneil vom 15.3.1994 hob der Bundesgerichtshof auf 
beide Rechtsmittel hin das Urteil mit den Feststellungen auf 
und verwies die Sache zu neuer Verhandlung und Entschei
dung, auch über die Kosten der Rechtsmittel an eine andere 
Strafkammer des Landgerichts zurück; die Beschränkung des 
Rechtsmiuels der Staatsanwaltschaft auf den Strafausspruch 
sah der Senat mangels tragfähiger Fest tellungen im land
gerichtlichen Urteil al unwirksam an. 
Die erneute Hauptverhandlung hat folgendes ergeben: 

). 

Zur Person: 
J. Der Angeklagte Günter Decken wurde am 9.1.1940 in Heidel
berg als Sohn des Schuhmachermei ter~ Alben Decken und 
dessen Ehefrau Barbara geb. Dreßler geboren, der Vater fiel als 
Soldat im April 1945. Zusammen mit einem Bruder und einer 
Schwe ter wucbs er in Sulzbach bei Weinheim und in Weinbeim 
selbst auf. Nach der Volksschulzeit besuchte er in den Jahren 
1951 bi 1960 das Gymnasium in Weinheim und tudiene nach 
Ablegung des Abiturs in Heidelberg, Kiel und Montpellier 
Anglistik und Romanistik. ach erfolgreicher Ablegung seiner 
Staatsexamina und in Heidelberg absolviertem Studienreferen
dariat wurde er im Jahre 1968 als Studienassessor in den höheren 
Schuldienst des Landes Baden-Wüntemberg iibemommen und 
war am Tulla-Gymnasium in Mannheim tätig. Im Jahre 1971 
wurde er zum Studienrat ernannt, im Jahre 1972 erfolgte wegen 
überdurchschniulichcr Leistungen vo17..eitig die Beförderung 
zum Oberstudienrat. Im Jahre 1982 wurdeerauf eigenen Wunsch 
an das Karl-Benz-Gymnasium in Ladenburg versetzt. 
Jm Jahre 1966 hat der Angeklagte Gerda geb. Demvt geheira
tet. Der Ehe. die noch besteht. entstammt eine im Jahre 1969 
geborene. ihrerseiLS verheiratete Tochter. die dem Angeklag
ten bereits einen Enkel geschenkt hat. 
Seil seiner an anderer Stelle zu erörternden, im Jahre 1988 
erfolgten Entfernung aus dem Schuldienst betreibt der Ange
klagte in Weinheim eine Dienstleistungsagentur. die sich mit 
dem Vertrieb von Literaturu. ä. beschäftigt, mitdereraberbis 
jetzt keinen Gewinn zu erzielen vermochte. sondern in Schul
den in einer Höhe von ca. 25.000,- DM hineingeraten ist: 
zeitweise ist er auch in einem Sponwarengeschäft und in 
einem Verlag Lätig gewesen. Abgesehen von einer minimalen 
Arbeitslosenhilfe. die der Angeklagte bezieht. lebt er von dem 
Einkommen seiner Ehefrau, die Bankkauffrau ist und seil 
1988 wieder ganztags arbeitet. 

2. Ausweislich des Zentralregisterau zugs ist der Angeklagte 
nicht vorbestraft 
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u. 
Zur Sache: 
A. 
1. Bereits seit seiner Jugendzeit ist der Angeklagte politisch 
sehr interessiert und aktiv. Am Weinheimer Gymnasium war 
er Mitbegründer des .,politischen Arbeitskreises Oberschule". 
der den Geschichtsunterricht mit eigenen Veransrallungen 
begleitete. In den Jahren 1962 bis 1964 gehöne erden Jugend
demokraten an, schied aber aus. nachdem diese Organisation 
die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze gefordert hatte. 
Er betätigte ich von da an, zunächst als Aktivist olme Partei
buch. für die PD (Nationaldemokralische Partei Deutsch
lands) und trat im Jahre 1965 der Partei bei. In den folgenden 
Jahren hat der Angeklagte eine Fülle von Parteiämtern innege
habt, kandidierte wiederholt zu Kommunal-. Landtags- und 
Bundestagswahlen und nahm an maßgebender Stelle an der 
Gestaltung von Wahlkämpfen teil. Er ist für seine Partei 
Mitglied des Gemeinderates der Stadt Weinheim und des 
Kreistages des Rhein-Neckar-Kreises. im Juni l99 l wurde er 
zum Bundesvorsitzenden der NPD gewählt und übt diese 
Funktion seither aus. 

Im Jahre 1975 wuJde gegen den Angeklagten. einen allseits 
beliebten und erfolgreichen Lehrer, der sich im Dienst nie 
einer Verfehlung schuldig gemacht hat,. wegen seiner T'atig
keit für die NPD ein Disziplinarverfahren eingeleitet. das am 
8.5.1979 mit Freispruch endete. da sich die Rechtsprechung 
damals noch nicht auf die Verfas ungsfeindlichkeit dieser 
Partei festgelegt hatte. 

Nachdem im Jahre 1981 Bundesverwaltungsgericht und Bun
desverfassungsgericht die PD als verfassung feindlich ein
gestuft hauen. kam es auf Antrag des Angeklagten Ende 1981 
zu einem zweiten Disziplinarverfahren. das mit Uneil des 
Verwaltungsgerichtshofes Baden-Württemberg - OH 14/84 • 
vom 18.3.1985 sein Ende fand. Wegen Verstoßes gegen das 
Gebot der politischen Mäßigung und gegen die politische 
Treuepflicht ist der Angeklagte unter Bemessung seiner Bezü
ge nach der bisherigen Dienstalters~tufe in das Amt des 
Studienrats A l3 versetzt und ausgesprochen worden, daß ihm 
frühestens nach Ablauf von drei Jahren ein Amt mit höherem 
Endgrundgehalt verliehen werden durfte. 
Der Angeklagte war, nachdem er im Frühjahr 1981 vom 
Oberschulamt Karlsruhe zum Austrill aus der NPD aufgefor
dert worden war, zunächst weiter in die er Partei geblieben, 
hatte sich als Funktionär und Kandidat für verschiedene Wahl
ämter weiter betätigt, hatte. nachdem er schließlich mit Wir
kung vom 1.8.1982 seinen Parteiaustrin erklärt hatte, seine 
aktive Tätigkeit für die NPD und NPD-nahe Organisationen 
fongesetzt, halte ein fördic Partei errungenes Stadtratsmandat 
bis ovember 1982 wcitergefühn, ohne den Weinheimer 
Oberbürgermeister über den Parteiausrrin zu informieren, und 
hane überdies am 22.9.1979 linksstehende politische Gegner, 
die ihn zuvor scharf attackiert hatten. in überzogener Weise 
verbal angegriffen. Seine Abwendung \IOn der Pa.nei und ihren 
Zielen ist bei dieser Sachlage jedenfalls für die Zeil bis Ende 
1982 nicht als kon~equem angesehen worden. 

Ein drittes. im Juli l985 gegen ihn eingeleitetes Disziplinar
verfaluen, das im Urteil des Verwaltungsgerichtshofes Ba-
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den-WUruemberg - DH 18/88 • vom 9. 11. 1988 seinen 
Abschluß fand. endete mit Entfernung des Angeklagten. der 
bereit~ ab Verfahrenseinleitung des Dienstes enthoben wor
den war. wegen Verstoße gegen die politische Treuepfllchr 
und de'- 1iißigungsgebots aus dem Dienst. ihm wurde auf die 
Dauer eine~ Jahres ab Rechtskraft des Urteils ein Unterhalts
beitrag in Höhe von 75% des Ruhegehaltes bewilligt. das er am 
22. 3. 1988 verdient hone. Der Angeklagte war in den Jahren 
1984/85 in zwei Fällen als Versammlungsleiter bei Veranstal
tungen PD-naher Organi ationen tätig geworden. wobei in 
einem Falle der Redner, der Gener:ilmaJor a. D. Otto Ernst 
Remcr. die Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944 verun
glimpft haue. hatte für das Magazin einer Studentenorganisa
tion der PD einen Artikel verfaßt. haue den damaligen NPD
Vorsitzenden schriftlich um finanzielle Unterstützung gebe
ten und haue die gleiche Bitte in einem Rundschreiben an der 
NPD-angehörende oder doch nahestehende Pen.onen gerich
tet; bei dieser Sachlage wurde ihm die Abkehr von der NPD 
nicht geglaubt. ein Parteiaustriu als bloße Selbstsehuczmaß. 
nahme gewertet und weitere disziplinarrechtliche Einwirkun

gen als au~icht lo!> ange ehen, um ihn zu einem der beamten
rechtlichen Treuepnicht entsprechenden Verhalten anzuhal

ten. 

2. Der politi eh rech1~s1ehende Angeklagte il>I kein Antisemit 
im Sinne der na1ionalsozialis1bchen Rassenideologie. die den 
Juden in letzter KonsequenL das Lebensrecht abgesprochen 

hat, er veruneih vielmehr die Entreehtung und Verfolgung. 
der die Juden deul!>ChcrscitS in den Jahren 1933 bis 1945 
ausgesetzt waren. Aufgrund einer betont nationalen Ein tel

lung jedoch nimmt er den Juden ihr ständiges ln~isticren auf 
dem Holocaust und die von ihnen aufgrund de~sclben auch 
nach nahezu fünfzig Jahren nach Krieg ende immer noch 
erhobenen finanziellen. politischen und momlischcn Forde
rungen Deutschland gegenüber bitter übel. Er ist der Auffa -
sung. daß in den nationalsozinli 1ischen Konzenu-ation~lagern 
ein Massenmord an Juden jedenfalls mittels Verga,ens nicht 
staltgcfunden hat. 

Im übrigen bekennt sich der Angeklagte zum Revisionismus, 
d. h. er hält es für geboten, auch al gesichen geltende 
historische Thesen immer wieder miuel'\ der Forschung tu 
Uberprilfcn. Er hofft. daß auf diesem Wege in der Geschichts• 
schreibung und den Medien venretene. al allgememgül11g 
angesehene Auffassungen ilber die Zeit des ationalso11alis
mus. wie etwa zur Frage der deu1~chen Kriegsschuld und der 
Judenvernichtung, eine Abwandlung zugunsten Deut;,chlm1ds 
erfahren werden. 

Schon für den 1.9.1991 plante der Angeklagte eine sogenannte 
,.Revisionismus-Tagung" in Weinheim. uls deren Ycranstul
terdcrpolitisch weit rechts tehendc Verein ,.Bürgerfüraktive 

Freizeit/Jahnjugend e. V. Weinheim und Arbcitsgemeinschafl 
Nationaler Verbände auftreten ~ollte. 

3. Im Oktober 1991 erfuhr der Angeklagte durch Zufall, daß 
der US-Staat~angehörige Fred Leuchter. der sich damal in der 
Bunde~republik aufhieh,am 10.11.1991 einen Tenn in freihat

te. Leuchter ist ein im amerikanischen Bundes~raate Mas ·a
chuscn~ ansässiger Ingenieur. der sich auf freiberuOichcr 
Basis mit der Kon,trul.tion, Installation und Reparatur von 

Hinrichtung anlagen (elektrischen Stühlen. Gaskammern. 
Galgen etc.) beschäftigt hatte. 
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Im Jahre 1988 hatre ein gewisser Zilndel, der in Toronto/ 
Kanada wegen Verbreitung falscher achrichten unter Ankla
gestand. da erden Holocaust in Abrcdcge teilt haue. Leuchter 
als Gurachterz.u einer Vert:eidigung gewonnen. Leuchter war 
mi1 Ehefrau und einigen Hilfsk.'Tärten nach Polen gefahren, 
hatte in Au chwitz.. Auschwitz-Birkenau und Majdanek an 
den dort als Gaskammern vorgezeigten Einrichtungen natur
wissenschaftliche Untersuchungen angestellt, war zu dem 
Ergebnis gelangt. daß aus 1echni chen Gründen dor1 niemand 
durch Vergasen hatte getötet werden können, und halle über 
diese seine Erkenntnisse ein schriftliches Gutachten. den 
sogenannten „Leuchter-Report·', veröffentlicht. Im selben Sin• 
ne haue er auch noch im Jahre 1988 vor Gericht in Toronto 
ausgesagt. was eine Verurteilung Zündeis nicht halle hindern 
können 
Der Angeklagte trat an Leuchter heran und ven:inbanc mit 
diesem. daß am 10.11.1991 um 19.00 Uhr im Gasthaus ,Zur 
Burg Windeck" in Weinheim in Gegenwart Leuchters ein von 
diesem auf ein Video-Band gesprochener Vonrag abgespicll 
werden und an chließend Leuchter Fragen der Zuhörerbeant

worten sollte. lhm war von Anfang an klar. daß dul'C'h den 
abzuspielenden Vortrag die massenweise Tötung von Juden in 
der nntionalsoziali tischen Ärn jedenfalls durch Gas in 
Abrede gestellt werden sollte. 

4. Am 10. 11. 1991 um 19.00 Uhr fand wie vorge ehen in der 

Gast tätte „Zur Burg Windeck" in Weinheim/Berg. traßc in 
einem vom Angeklagten gemieteten Saal die Veranstaltung 
stau. sie dauene ca. 2 Stunden. Erschienen \\aren rund 120. 
Personen, bestehend ausschließlich teils aus politischen Sym
palhi~an1en des Angeklagten und teils au von die en mitge
brachten ebenfalJ:. rechts tehcnden Personen: seilen& der 
Medien war lediglich ein Fernsehteam de-. Südwestfunk.'
Bnden-Baden erschienen. 

Zu Beginn der Veranstaltung mußte der Angeklagte. der ali; 
Versammlungsleiter fungiene, fe L~tellen. daß Leuchter. der 
in Begleitung seiner Ehefrau erschienen war. das Videoband 
mit dem Vortrag nicht mitgebracht hatte. Daher kam er mit 
Leuchter Uberein. daß dieser ein schriftliches Referat über 
seine Forschungsergebni se in Polen. dessen Text er bei sich 
hatte. vorlesen und danach Fr:igen der Anwesenden beam wor
ten ollte: der Angeklagte. der als Anglist die englische Spra
che perfekt behem,cht. wtlhrend Leuchter nicht deuL~ch kann, 
sollte als Dolmetscher tätig werden: ihm war klar, daß Leuch
rer auch in dem Referat. das er selbst nicht gelesen harte, die 
massenweise Tötung von Juden in der nntionalsozinlistischen 

Ära jedenfall durch Gas m Abrede stellen werde. 
Der Angeklagte eröffnete nunmehr die Veranstaltung .... 

Danach stellte der Angeklagte den .. Leuchter-Report" vor, 
indem er die Geschichte die es Reports und die ver~chiedenen 
VeröffentJichungsfonnen dar~tcllt. Sodann übergab er das 
Wort an Leuchter. der nunmehr sein schriftlich.-: Konlept 
verlas, das der Angeklagte teilweise wönlich. teilweise zu
sammengefaßt. teilweil>c ergänzt durch eigene Anmerkungen 
und Kommentierungen ins Deu1~he übertrug. 

5. Dem Angeklagten war bei der Veranstaltung klar. daß die 
Ausführungen Leuchten, die Massenvemich1ung der Juden 
"ährend des Nationalsozialismus jcdenfal ls miuels V crguscn 
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als Erfindung darstellten. absichtlich aufgebracht und auf
rechterhalten zur Knebelung des deutschen Volkes. Er selbst. 
der eben diese Auffassung teilt, identifizierte sich durch sein 
geschildertes Auftreten während der Tagung willentlich und 
für jeden erkennbar mit dem Inhalt von Leuchters Darlegun
gen. Thm war dabei klar, daß die überwältigende Mehrheit der 
deutschen Bevölkerung davon überzeugt ist, daß der Holocaust, 
und zwar besonders mittels Gaskammern. tatsächlich stauge
funden hat und daß daher bereits das bloße Bestreiten dieses 
Vorgangs allgemeinem Verständnis nach als schwere Herab
würdigung der Juden im allgemeinen, der in Deutschland 
lebenden jüdischen Minderheit im besonderen. darunter auch 
derjenigen, die im Nationalsozialismus rassischer Verfolgung 
ausgesetzt gewesen waren, sowie der in den Konzentrations
lagern getöteten Juden darstellte, denen Leuchter und er ihr 
Leidensschicksal absprachen. Ebenso war er sich bewußt, daß 
ebenfalls allgemeinem Verständnis nach. diese Kränkung 
besonders schwer wog, da sie durch Leuchter und ihn mit 
herabsetzenden Fonnulierungen wie „Gaskammermythos". 
„Gas.kammerlüge" und „Lüge" verbunden wurde, da der 
Holocaust spöttisch verniedlichend als ,,Holo" bezeichnet 
wurde, da die Leuchter'sche Rechnung. die Hinrichtungen 
müßten immer noch stanfinden und würden bis in das Jahr 
2006 andauern. die Opfer lächerlich mach1e und da die Juden. 
darunter auch die in Deutschland lebenden. sinngemäß als 
Parasitenvolk bezeichnet wurden. das, die erlittenen Leiden 
lügnerisch in eine Massenvernichtung übenreibend. auf Be
trug, Erpressung und Demütigung des deutschen Volkes aus
gingen. Nicht minder klar war ihm, daß allgemeinem Ver
ständnis nach durch Leuchters u11d seine Darlegungen die 
Juden. darunter auch die in Deutschland lebenden, im Kern 
ihrer Persönlichkeit getroffen wurden. da sie als minderwer
tige Wesen dargestellt wurden, daß sie als der Achtung der 
Staatsbürger unwürdig bezeichnet wurden und daß auf dem 
Wege über das Gefühl der Zuhörer zu einer starken emotional 
gesteigerten feindseligen Haltung gegen sie aufgerufen wur
de; letztere innere Einstellung wollte der Angeklagte aus 
seinem bineren Ressentiment gegen die Juden heraus in den 
Angesprochenen auch hervorrufen. um auf diese Weise im 
deutschen Volk die Widerstandskräfte gegen die aus dem 
Holocaust abgeleitetenjildischen Forderungen zu stärken. Bei 
der Tat wußte er um das Stralbare seines Tun . Ebenso wußte 
er, daß die Tat geeignet war, den öffentlichen Frieden zu 
gefährden. da damit zu rechnen war, daß die Zuhörer das 
Gehörte weitertrugen und daß durch die sich hieraus ergeben
den Auseinandersetzungen mit Andersdenkenden das psychi
sche Klima aufgeheizt und so Unfrieden in der Bevölkerung 
erregt wurde. 

6. Bereits zu Beginn der Veranstaltung haue der Angeklagte 
veranlaßt, daß durch einen GesiMungsfreund das gesamte 
Geschehen auf Video-Band aufgezeichnet wurde, und zwar in 
der Absicht. dieses zu archivieren. sowie auf Anforderung 
Interessierter hin Kopien anzufertigen und über seine Diensr
leistungsagentur zu verkaufen. wobei er wollte. daß die Emp
fänger das Band einem größeren. von ihm nicht mehr konrrol
lierbaren Personenkreis weitergaben. damit auf diese Weise in 
der Bevölkerung die Widerstandskräfte gegen die jüdischen 
aus dem Holocaust abgeleiteten Ansprüche gestärkt wurden. 

Bei der Versendung waren jeweils Willensrichtung und innere 
Einstellung des Angeklagten dieselbe wie unter 5. geschildert. 
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B 
J. Die Kammer glaubt dem im Jahre 1940 geborenen Ange
klagten, der seine Prägung in der Nachkriegszeit erhalten und 
seinen politischen Weg bei den Jungdemokraten, einer Nach
wuchsorganisation der FDP, begonnen hat, seine Ablehnung 
des nalionalsozialisLischen Antisemitismus und der daraus 
resultierenden Entrechtungs- und Verfolgungsmaßnahmen 
voll und ganz. Hingegen ist sie zu der Überzeugen gelangt, daß 
er gegen die Juden ein bitteres Ressentiment hegt. resultierend 
aus deren ständigen Forderungen gegen Deutschland auf der 
Grundlage ihres Schicksals in den Jahren 1933 bis 1945. 

3. Die Kammer hat keinen Zweifel daran, daß durch das 
Leuch1er'sche Referat die massenweise Vernichtung der 
Juden im Nationalsozialismus jedenfalls mittels Vergasens in 
Abrede gestellt wird, da sie sich Formulierungen wie „die 
Wahrheit unterdrücken'·. ,,Gaskammermythos" . .,Gaskammer
lüge", ,,Sünde, die es nie begangen hat", ,,Erfindung·', und 
..falsche Schuld" anders nicht überzeugend zu erklären ver
mag. 

5. Keinen Zweifel hat die Kammer daran. daß der Angeklagte, 
ein politisch erfahrener Mann. der in der rechten Szene zu 
Hause ist. bereits in dem Zeitpunkt, als er Leuchter als Refe
renten gewann, wußte, daß dieser den Holocaust - jedenfalls 
mittels Vergasens - in Abrede stellen werde. 
Zu Gunsten des Angeklagten. der vor Leuchters Vortrag 
dessen Text nicht gelesen halle, geht die Kammer jedoch 
davon aus, daß Leuchters die Opfer herabsetzenden Fonnulie
rungen (etwa „Gaskammennythos". ,,Gaskammerlüge" so
wie die Erwägung. daß die Vergasung und Verbrennung von 
sechs MiJlionen Menschen viele Jahrzehnte dauern wiirde) für 
ihn überraschend kamen und daß seine eigenen kränkenden 
Äußerungen wie „Holo" und ,.Lüge" spontan und aus der 
Situation heraus entstanden sind. 

6. Angesichts der Tatsache. daß der Angeklagte schon seit 
Jahrzehnten im politischen Leben teht, ist die Kammer über
zeugt davon, daß er sich bei der Veranstaltung vom 10.1 l.l 991 
im Klarendarüberwar.daßdiedeutsche Bevölkerung in ihrer 
überwältigenden Mehrheit überzeugt davon ist, daß die mas
senweise Vernichtung von Juden miuels Gaskammern in der 
nationalsozialistischen Ära tatsächlich stattgefunden hat, und 
daß daher das Bestreiten dieses Vorganges durch Leuchter und 
ihn allgemeinem Verständnis nach eine massive Herabwürdi
gung der Juden darstellte. namentlich der jüdischen Minder
heit in Deutschland, darunter auch derjenigen, die unter dem 
Nationalsozialismus rassischer Verfolgung ausgesetzt gewe
sen waren, sowie der in den deutschen Konzentrationslagern 
getöteten .,Juden": dies gilt umsomehr. als die von ihm und 
Leuchter sinngemäß aufgestellten Behauptungen mit herab
setzenden Zusätzen wie .,Gas.kammem1ythos", ,,Gaskammer
lüge" und . .Lüge" versehen waren, außerdem mir einer Rech
nung. wonach allein die Vernichtung von sechs Millionen 
Menschen 68 Jahre dauern würde, durch die die Opfer lächer
lich gemacht wurden, und mit der spöuischen Verballhornung 
des Wortes „Holocaust" in ,,HoJo·'. 
Da weiterhin durch die genannten Ausführungen die intensi
ven Bemühungen der Juden hervorgehoben wurden. Personen 
mundtot zu machen, die den miuels Gaskammern erfolgten 
Holocaust in Frage stellten, hat die Kammer ebenfalls keine 
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Zweifel daran. daß i>ich der Angeklag1e im Klaren dartlbcr 
war. die Behauptung aufzustellen. es handle sich bei dem 
genannten Vorgang um eine Lügengeschjchte. absichtlich 
erfunden Lur Knebelung und Ausbeutung Deutschlands zu 
Gunsten der J udcn. Daß er damit die Juden - und darunter auch 
die in Deutschland lebenden jüdische Minderheit - allgemei
nem Verständnis nach wissentlich aJs hassenwenes Parasiten
volk bezeichnete. das der Achtung nicht wert sei. und sie damit 
im Kern ihrer Persönlichkeit traf. versteht sich nach Sachlage 
von selbst: der Hinweis des Angeklagten, die inkriminienen 
Äußerungen belögen sich nur nuf amerikanische und fram.ö-
ische Juden. muß insoweit fehlgehen, werden die Juden doch 

im Volk bcwußßein wei1gehend al Einheil gesehen. Wenn 
aber der Angeklagte dte Juden und darunter auch die deutsche 
jüdische Bevölkerung al,; Parasi1en dars1e11Le, die mit einer 
erfundenen Geschich1e über die nngeblichen Massenmorde 
mi11el Gaskammern Deut~chland demütigen und erpreßten. 
d:um ha1 er, wie ihm angesiclm seiner beachtlichen Intelligenz 
nicht entgangen sein kann, zu einer emotional gesteigenen 
feindseligen Haltung auch tatsächlich hervorrufen wollte. 
feitet die Kammer w ihrer Überzeugung au~ ~einem bi11eren 
Ressentiment gegen die Juden ob. 

Schließlich lag es auch auf der Hand, dttß durch die Ausfüh
rungen des Angeklagten und Leuchter-. auf der Veranstaltung 
vom 10.11. 199 J diejenigen. die von der don , erkündeten 
Botschaft überzeugL \\Orden waren, ,ie wc11enrugen und da
durch in Auseinandersetzungen mll Andefädenkenden gerie
ten. die das psychische Klima aulneiLlen und :.o Unfrieden in 
der Bevölkerung hervorriefen: daß dem inielligcnten, poti-
11..ch erfahrenen Angeklag1en diese Gefahr entgangen ist. 
~hließt die Kammer zu ihrer Übeneugungau . Ehcnsoschließt 
:,ic lU ihrer Überzeugung die Möglichkeit aus. der Angeklagte 
habe bei der Veranstaltung die SIratbarkeiI seines Tuns ver
kannt, wird doch schon seit Jahren in den Medien und der 
ö1Tcn1lichen Auscinanderset1ung immer" icder auf die Straf
barkeil de:. Beweitens des Holocau l hinge" ic,cn: ,u,iit.dich 
war er durch das Verbot der für den 1.9.1991 vorgesehenen 
.. Rcvisioni,mus-Tagung" ge\\arnt. i~t doch in den Ent chei
dungen der Stadt Weinheim vom 29.8.1991 und de~ Verwal• 
tung,gerichts Knrl ruhe vom 30.8. t 99 t auf da~ S1rafbare 
solcher Behauptungen hingewiesen worden 

Ab der Angeklagte die Veran 1aJ1ung auf Videoband auf-
1eichnen ließ und später vorgefaßter Ab~ichl gemtiß Kopien 
hiervon her.teilte und ~ie an den Verlag .. Nmion Europa" 
ve~ndte, \\Ollte er. wornn die Kammer nicht 1.weifclte. die 
Weitergabe der Kopie an so zahlreiche Einzel per ·onen. daß 
der Empfängerkrei~ von ihm nich1 mehr kontrollierbar ,,ar. 
denn dles ergibt ~ich auc; seinem Bestreben, Leuchter.. und 
eine Ideen publik zu machen und im deutschen Volke dte 

Wider<;tnnd~krllfte gegen dte JUdi chen Anspruche zu 1äri,,en. 
Daß im übrigen w;ihrend die er Vorgänge die innere Tahette 
so beschaffen war, \\ ie während der VcranstaJtung vom 10. 
l l .I99I. versteht !ttch noch Sachlage von selbst. 

C. 
Rechtlich gesehen ha1 sich der Angct..Jagte durch ·ein Verhal
ten am 10.11.1991 der Volkwerhetzung schuldig gemacht.§ 
130 r. 1 und 3 S1GB. Denn er hnt zum Haß gegen Tei te der 
Be,ö\kerung aufgcMachelt, indem er in verstärkter auf die 
Gefühle der Angesprochenen gemUnztcr Fom1 willentlich 
1um Haß gegen einen Teil der inl!lndischen Bevölkerung. 
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nämlich die deutsche jüdische Minderheit, aufgerufen ha1. die 
er in provozierender Weise als Teil eines Parasitenvolkes 
darstellte. welches mit einer maßlos übertriebenen Leidensge
schichte auf Ausbeutung und Demütigung des deutschen 
Volkes aus.ging .... 

Ferner hat er die deutsche jüdi~che Minderheit als Teil der 
ge amten Judenheit beschimpft. indem er ~ie willentlich als 
Teil eines Para itenvolke ·darstellte.das mitteb einer LOgen
[lC!>Chichte Deutschland knebelte und ausnu111e. und damit 
~eine Mißachtung durch den Vorwurf eines schimpnichen 
Verhalten~ be!tonder<i verletzend iiußenc ... und hat ie böswil
lig vertich1lich gemacht: denn in der Behauptung, ~ie gehörten 
einem Parasirenvolk an. liegt sinngemäß die weitere These. sie 
~eien der Achtung durch die Staatsbürger unwert ... : auch 
handelte der Angeklagte in Kenntnis des Unrecht~. nämlich im 
Bcwußtc;ein der StraJbarkeit (vgl. RGSt 66. t 39 ff.). und aus 
bewußt feindlicher Ge innung. nämlich au $etnem b111eren 
Resscnt1men1 gegen die Juden heraus. Durch die Tm hat er die 
Men~chenwurde der deutschen jüdischen Mmderhetl ange
griffen. h:u er doch sie • wie die anderen Juden • willentlich 
sinngemäß ab Pamsi1en dargestell1. die mit eincrsystemnt1sch 
erfundenen Lügengeschichte Deutschland zu eigenem utzen 
knebeln und ausbeuten. und hat sie damit im Kern ihrer 
Persönlichl..eit getroffen.( ... ) 
Schließlich w3r die Tnt auch gceigne1. den öffentlichen Frie
den 111 stören, begründete sie doch, wie der Angeklagte wußte. 
die Gefahr, daß von seiner und Leuchters Botschaft überzeug
te Zuhörllr dic:.c wcitenrugen. in Auseinanden;etzungen mit 
Anden,gcsinmcn gcrietl!n. :,O daii psychische Klima aufge
heilt und auf diese Weil>C Unfrieden in der Bevölkerung erregI 
wurde( ... ) 

2. Weiterhm hat der Angel..13gte ein Vergehen der Aufstachc
lung 1.um Ras enhaß begangen.§ 131 Abs. 1 r. 4 StGB. Denn 
er hat dadurch. daß er bei der Veranstaltung vom 10.1 1.1991 
diese auf Videoband auf nehmen I ieß, eine einer Schrift gleich
Mehende D:m,tellung (§ t I Abs. 3 StGB) hergeMellt, um UU!> 

ihr gewonnene Stücl.:e 1u verbreiten, d. h. von ihr herges1el11e 
Kopien an andere mit dem Ziele weiter,ugeben. sie dadurch 
einem größeren Personenkreis zugänglich zu machen. der von 
ihm nicht mehr kontrollierbar sein sollte( ... ). 

Die Darstellung stachelte ihrem objektiven. dem Angeklagten 
bekannten Erklärunsinhalt nach zum Ra.\senhaß auf. indem 
:.ie die Juden aJs Parasitenvoll,, cr;cheinen ließ, das mit der 
erfundl!nen Schilderung de, Holocau~t miueh Gm;kammem 
auf Am,beutung und Knebelung des deut. chen Volkei, au -
ging. und damit in ver.tärkter. auf die Gefühle der Ange~pro
chcnen gemünzter Weise zu einer emotional gesteigenen 
fcind,eligen Haltung gegen !tie aufrief.( ... ). 

Die Au<,nahmevor<;chrift des§ 131 Ab~. III StGB greift nicht 
em. da. wie die herabsetzenden Formulierungen wie ,.Gas-
1,,wnmerlüge", Gaskammermythos" und .. Lüge" zeigen, die 
Dun.iellung nicht der Berichterstallung Ulx:r Vorgange des 
Zeitgeschehens oder der Geschichte diente, sondern der poli
til.,chen Agitation. 

3. Durch ~etn Auftreten am I0.11.I991 h:u der Angeklagte 
dem objei,,tiven. ihm bekannten Inhalt einer Au ·führungen 
nach ferner ein Vergehen der Beleidigung. § 185 StGB. des 
Teile<; der in Deutschland lebenden Juden begangen, der in der 
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nationalsozialistischen Zeit Verfolgungen erlillen hauen und 
dem er sein Leidensschicksal absprach: angesichts der Ver
wendung der chon genannten herabwürdigenden Formulie
rungen und der Rechnung Leuchters Ober die angebliche 
jahnehntelangen Dauer der Vemichtungshandlungen. die die 
Opfer ins Lllcherliche zog. sieht die Kammer die Tat insoweit 
al ehrenkrtinkcndes Werturteil und nicht als Tatsachen• 
behauptung. ( ... ) 
Da die Tal in einer Versammlung begangen wurde. bedarf es 
gern.§ 194 Abs. 1 Satz 2 StGB keines Strafantrages. 

4. Lcwlich hat der Angeklagte am 1, 11.1991 auch ein Verge
hen der Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener bcgan• 
gen. indem er dem objektiven und ihm bekannten Erklärungs
inhalt nach den in den Konzcmrnuon~lagem getöteten Juden 
ihren massenweisen Tod minel Vergasens absprach und 
damit ihre Würde kränkte. was er lUsätzlich noch durch die 
genannten herabsetzenden Formulierungen und Leuchter; 
schon erwähnte Rechnung bekräftigte (vgl. BGH, Unetl vom 
15. 3. 1994. 1 StR I 79/93): da die Tat in einer Versammlung 
begangen worden ist. ist gem. § 194 Abs. 2 Satz 2 StGB ein 
Strafantrag nicht erforderlich. 

Das Grundrecht, der Memung~frc1heit. An. 5 Abs. 1 Satl GG, 
rcch1fcnig1 die Tat nicht ( ... ). 
Ebensowenig greift das Grundrecht der Freiheit der Wissen
schuft rechLfenigend ein, An. 5 Abs. 3 Satl I GG. Denn 
Wissenschaft ist .,alles, was nuch Inhalt und Form als emsthaf
terplanmäßiger Versuch ,ur Enniulung der Wahrheit antu~e
hen ist ( ... ); ang~icht~ der ~chon erwähnten herabseucnden 
Zusätze und de lächerlichen. die Opfer ver!.pollenden Zahlen-
piels aber i Iden Au ftlhnmgen Leuchters und des Angeklag

ten am 10.11.1991 man geb Emslhaftigkeit die Wie; enschaft
lichkeit abzusprechen; über das Leuchter-Gutachten al sol
ches hat die Kammer nicht zu urteilen. 

6. Soweit der Angeklagte die Tatbestände der §§ 185. 189 
StGB erfüllt hat, ist er auch nicht durch § 193 StGB gerecht• 
fertigt. Zwar mag man der Auffassung sein. dal.l di:r Angeklag
te ein berechtigte~ lmeresse wahrgenommen hat. indem er 
bestrebt war, die nach Ablauf fast eines halben Jahrhundens 
immer noch au~ dem Holocaust gegen Deutschland erhobenen 
Ansprüche abzuwehren. Jedoch hat er da,u nicht da~ erforder• 
liche und angemessene Minel eingesetzt (vgl. Dreher/fröndle 
a.a.0., S 193 Rdn. 8), sondern ist über dieses weit hinausge
gangen. indem er die Opfer lächerlich machte: es häne zur 
Verfolgung des von ihm angestrebten Zweckes völlig ausge
reicht. auf die lange c;en der nationalc;o,iali<;ti chen Judenver
folgung verstrichene Zeit, den Umfang der bereits erbrachten 
deutschen Sühnelei\tungen sow 1e die ungesühnten und 
unbereuten Mussc1werbrechen anderer Völker hinzuweisen. 

1. Bei der Strafzumessung hnuc die Kammer gern. § 52 Abs. 
2. Smz 1 StGB den in§ 130 StGB enthaltenen Strafrahmen zu 
Grunde zu legen, der Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu 
fünf Jahren umfaßt. 
2. a) Bei der Findung der konkreten Strafe sprach gegen den 
Angeklug1en die Tatsache. daß die Tut gegen die Juden gerich
tet war. die in der Zeit des ationnl oztali rnu einem be on• 
ders schweren Verfolgungsschicksal nm,gesetzt gewl!!.en:.ind. 
Hinw kam der Umstand, daß der Angeklagte insge~arnt vier 
Strafgeselle verletzt hat und daß es sich um ein insgesamt 
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fünfak1iges Geschehen gehandelt hat. 
icht übersehen wurde auch, daß die Tat insoweit geplant war. 

als der Angeklagte bereit!> von dem Zeitpunkt an, in welchem 
er Leuch1er als Referenten gewann. wußte. daß durch de sen 
Vortrag der Holocaust jeden fall miuels Vergasens in Abrede 
gestelll wurde. 
Schließlich wurde auch der Umstand nicht außer Acht gelas
~en. daß der Angeklagte die Warnwirkung des zweiten und 
drillen gegen ihn gerichteten Disziplinarverfahrens unbeach
tet gelassen hat: freilich ,;eru die Kammer die Wnmwirkung 
die er beiden Verfahren nur gering an. ist doch bei diesen 
gegen den Angeklagten nicht wegen Straftaten. ,;ondem ledig
lich wegen Verstößen gegen die politi~che Treuepnicht und 
das Mäßigungsgebot eine„ Beamten vorgegangen worden. 
Letztlich wurde zu Ungunsten des Angeklagten auch der 
Umstand berücksichtigt, daß er die Warnwirkung in den Wind 
geschlagen hat. die von dem Verbot der für den 1.9.1991 
geplanten .. Revisionismus-Tagung„ ausging, ist doch damals 
auf die Stralbarkeit de:, Be treiten,; des Holocaust expressis 
verbis hingewiesen worden. 

b) Mildernd wurde demgegenüber die Unbestmftheil des 
Angeklagten gewürdigt. die umso positi\/er ins Gewicht fallt. 
als er schon seit Jahrzchn1cn in der aktiven Politik und in 
hänesten politi~chen Auseinandersetzungen steht, die ci_ne 
hochgradige Versuchung bilden. das Strafrecht zu mißachten. 
Hinzu kam, daß er, wovon zu seinen Gun~ten aw,gegangcn 
wurde, am 10.1 I .1991 von Leuchter:, die Opfer herabsetzen• 
den Formulierungen überrascht\\ orden i:.t und ich zu den von 
ihm sclb t gebrauchten kränkenden Wendungen damal i,pon
tan und aus der Situation heraus enti,chlossen hat. 
Ferner fiel positiv ins Gewicht, daß er" ährend der gc amten 
Tat von der sachlichen Richtigkeit dei, Vorgebrachten Uber• 
zeugt wur und daß er. jedenfalh vorwiegend. uneigennüllig 
handelte; da~ geringe jeweili> dem Verlag pro Kopie abgcfor• 
dene Entgelt ieht die Kammer lediglich als ein sekundäre~ 
Zugcständnii, an seine ~chlechte wim,chaflliche Lage an. 
wertet aber die Tat haupt!.ächlich als von seinem Be treben 
motiviert. die Widerstandskräfte im deutschen Volk gegen die 
au!, dem Holocaust abgeleisteten jüdischen Ansprüche LU 
Slllrken. 

icht außer Acht gelassen wurde auch die Tatsache. daß 
Dcut-.chland auch heute noch, rund fUnfzig Jahre nach Kriegs
ende, weitreichenden Am,prüchen politischer, morali1,cher 
und finanzieller An au~ der Judenverfolgung ausge~Cl/t i~t. 
während die Massenverbrechen anderer Völker ungc~ilhnt 
blieben. was. jedenfalls aus der politischen Sicht de. Ange
klagten, eine schwere Belastung des deutschen Volkes dar
\tcllt. 
Zu Gunsten des Angeklagten wurde auch gewürdigt, daß 
Lcuch1cr~ Botschaft nur eine rech1 geringe Anzahl von Men
<,chen erreicht hat. daß durch sie der öffentliche Frieden 
tatsächlich nicht geston worden ist und daß die Tat schon recht 
lange zurücklieg1„ 

Schließhch wurde auch das schwere Lcben~schicksal des 
Angeklagten nicht außer Ach1 gelassen, der noch langer er
folgreicherT:itigkeit ul~ Lehrer diesen !>einen geliebten Beruf 
aufgeben mußte und jeL.ll auf eine dürftige ExistenL angewie
sen ist Die Kammer übersieht hierbei nicht. daß der Ange• 
klagre die.,es Übel lemlich eigenem Verhalten zuzuschreiben 
hat: zu beach1en iM Jedoch. daß er all, ak1ivei. PD-Mitglied 
vom L1nde Baden-Württemberg einges1ellt und befördert 
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worden 1st und daß er viele Jahre lang in voller Kennini • seiner 
vorgesetzten Dienstbehörde sein poliLi~che Wirken fonsetz• 
te. bi, ihn eine Änderung der höchstrichterlichen Rechtspre• 
chung in Konflikt m1tseincn Beamtenpn ichtcn brachte: daß er 
es d1mach nicht über sich brachte. seine Bindungen an die PD 
mit der nötigen Konsequent zu lösen, wertet die Kammer als 
Folge einer zu re pckuercndcn Gewissensentscheidung. 

c) Unter Abwägung aller untera) und b) angeführten G~ichts
punkte hielt die Kammer emc 
Freihe1ts.,,1mfe von einem Jahr 
für angemc~~cn. 

Sie hlitte die Strafe nicht höher bemessen. wenn sie im Rah
men des§ 131 StGB neben Abs. 1 'r. 1 dieser Vor.,chrift nach 
Abs. 1 1 r . .i ;,ur Anwendung gebracht bäue. 
Gern.§ 56StGB war die Vollstreckung der Strafe ,ur Bewäh
rung au„zu~etten. da zu erwanen ist. daß der Angeklagte unter 
dem bloßen Eindruck der Verurteilung in Zukunft ~traffrei 
leben wird. Denn der Angeklagte hat in der Hauptverhandlung 
einen guten Eindruck hinterlassen. Es handelt sich bei ihm um 
eine cbamktcNarkc verantwortungsbewußte Per.,önhchkeit 
mit klaren Grundsätzen, seme politi~che Überzeugung. die 
ihm Herzenssache bt. verfichter mit großem Engagement und 
erheblichem Aufwand an Zeit und Energie. Seine gute, ~chon 
fast 30 Jahre währende Ehe gibt ihm fc ten Hall, hin,u kommt 
eine sehr positive Beziehung zu Tochter. Sch" ieger~ohn und 
Enkel. Einern ~o gearteten Manne glaubt die Kammer das 
Bel..cnntnis Lur Recht!>treue. das er in der Hauptverhandlung 
nachdrücklich abgelegt hat, und hat daher keine Bedenken. 
ihm eine giin~tige Sozialprognose zu ~teilen. Dies gih umso 
mehr, als er, der schon 56 Jahre all iM, nicht vorbcwart ist, 
obwohl er seit über 30 Jahren im politbehen Leben ~teht und 
die Hitze der Au<;einanderseu.ung mit Andersdenkenden hoch
gradig geeignet erscheint. zu Straftaten 1.u führen. Außerdem 
i" der Angeklagte cm Mann von hoher Intelligenz, wie in der 
Hauptverhandlung deutlich geworden iM und wie die erfolg
reiche Bewältigung des Gymnasiums. des Studiums und des 
Berufes eines Gymnasiallehrers zu ät.dich beweisen; diese 
intellektuelle Au siauung wird dem Angeklagten auch I..Onf• 
tig helfen, strafrechtliche Verstrickungen iu vermeiden, <;O 

wie ,;ie es auch bi~her - mit einer einLigen Ausnahme - getan 
hat. Bei all dem Uber~1eht die Kammer nicht. duß von ihm auch 
in Zukunft weder eine Änderung seiner politischen Einstel
lung im Allgemeinen noch seiner Auffassung zum Holocaust 
im Besonderen zu erwarten ist. jedoch darf die Strafau~sct• 
zung zur Bewährung nicht von einem Gcsmnungswandel 
abhängig gemacht werden. maßgebend ist allein die Erwar• 
tung c111e künftigen ~traffrcien Leben wcgcs. die. wie ausgc
fühn. hicreindeutigzu bejahen ist (vgl. BGH St6, 192 ff: BGH 
GA 76 .. 114 ft). Daß sich der Angeklagte auch weiterhin zum 
Revisionismus bekennt und dies aller Vorau~icht nach auch 
in Zukunft weiter tun wird. vermag ebenfalls keine andere 
Beurteilung zu· rechlfertigen; denn diese Denkmethode be
inhaltet nichts Strafbares. 
§ 56 Abs. 3 StGB steht der Gewährung der Strafaussetzung 
nicht entgegen. Die Verteidigung der Rechr~ordnung gebietet 
nicht die Strafvollstreckung. da keinesfoUs zu befürchten 
teht. die Strnfaus erzung werde dem allgemeinen Recht • 

empfinden schlechthin unver;tändlich erscheinen und könne 
das Vertrauen der Bevölkerung in die Unverbrüchlichkeit des 
Recht und den Schutz der Recht ordnung vor kriminellen 
Angriffen erschü1tem (vgl. Dreher, Tröndl~ a.a.a0 .. 56 Rdn. 
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8). Vielmehr .twe1fclt die Kammer 111cht daran. daß die Bevöl
kerung m ihrer übergroßen Mehrheit durchau~ Verstilndnis 
dafür haben wird. daß einem 54-jahrigen unbescholtenen 
Familienvater, dessen Unrecht im Grunde in der Äußerung 
einer Auffassung bestanden hat. die Rechtswohlrat der Straf
aussetLung zur Bewährung zuteil wtrd. Außer Acht 7U bleiben 
haben in diesem Zusammenhang die ~ich in den lcwen Jahren 
häufenden Gewalttaten gegen Asylnntenumcrkünfte. Ausl1in• 
der.jüdische Einrichtungen u. a .. denn das gesamte Verfahren 
hat keinerlei llinweis dafür erbracht, daß der Angeklagte 
jemals zur Gewalt aufgerufen h:ll. auch hat er ~ich in der 
Hauptverhandlung nachdrücklich und glaubhaft von :.olchen 
Vorgängendistanlien. ,,o daß ihn nach all dem kein billig und 
gcfl!Cht Denkender damit in Zw,nmmenhang bringen \\ird. 
( ... ) 

Dr. Müller 
Von,. Richter 

am LG 

Folkem. 
Richterin 
amLG 

Dr. Orlet 
Richter 
amLG 

Pres 'c-Erklärung der ÖT vom J l.8.94 

ÖTV-Richler kritisieren das Mannheimer Urteil als 
Gesinnungshilfe für Recht radikale 

Als Gesinnung~hilfe für Rechtsradikale und Antisemiten 
bezeichneten gestern die in der Gewerkschaft Öffentliche 
Dien'>te, Transport und Verkehr (ÖTV) organisierten Richter 
und St:iatsanwälte die Uneilsbegründung des Landgerichts 
Mannheim gegen den NPD-Vorsitzenden Decken. Einmal 
mehr werde die Befürchtung genähn, daß die deUL'>Che JustiL 
aus der Vergungenheil nichL'i gelernt habe. Die Richter und 
Staa~anwälle distanzierten !>JCh cntsehieden von den verant
wonlichen Mannheimer Richtern. 
ln.sbe onderc die betont positive Charakterisierung des An• 
geklagten in der UrceilsbegrUndung und da~ erkennbare Ver
ständnis der Richter für die politi~chen Über-~eugungen des 

PD-Mannes komme einem Freispruch gleich und ei in 
keiner Weise nachvollziehbar. Be onders skandalö, ci. so 
die ÖTV•R1chter und Staat~anwölte. daß das Gericht keinen 
Zusammenhang erkenne 1wischen den NPD-Aktivitäten des 
Angeklagten und den fremdenfeindlichen und antisemiti
schen Gewallrntcn. 
Völlig unvcr,;tändlich seien Abschniue de· Urteil<;. die f:J.SI 

einer Handlung~nnleitung für Rechti;radikale gleichkämen. 
Hier werde im emzelncn aufgezeigt.\, ie der Angeklagte den 
politischen Zweck seiner srrnfrclevanten Propaganda ohne 
Konflikt mü den Strafgesetzen hiitte erreichen können. 
Die verantwortl ichcn Richter der 6. Strafkammer deJ. Land
gerichts Mannheim trügen mit ihrer neilsbegründung zur 
Verhannlosung de~ S-Völ.kermords an den Juden bei und 
lei teten den eon:ui Vo~chub. Schon das BGH•Uneil 
vom 15. März 1994 ~ei auf heftige Kritik gestoßen. Die 
Richter und Staatsnnwälte in der ÖTV hofften, daß der BGH 
dieses MaJ das Urteil mit einer unmißverständlichen BcgrUn• 
dung aufhebe. 
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Klaus Beer 
Nachbetrachtungen zum Urteil der 6. Großen 
Strafkammer des Landgerichts Mannheim vom 
22.6.1994 in der Sache Günter Deckert 
Praemissis praemittendis: Die schriftlichen Gründe für die 
Strafzumessung und für die Strafaussetzung zur Bewährung 
sind schlimm: sie sind entweder perfide oder blauäugig bis 
blöde• je nachdem, ob die unterzeichnenden Richter sich mit 
Deckerts Lebenslauf wirklich befaßt haben oder nicht. Unvor
stellbar, daß der Bundesgerichtshof das Strafmaß und die 
Strafaussetzung mit solchen Gründen hielte. 
Das Aufsehen hat im Sommerloch 1994 erst diese schriftliche 
Uneilsbegründung erregt, und sie macht wohl auch den Be
stand des Uneils fraglich. Als das Urteil am 22.6.1994 verkün
det und mündlich begründet wurde (wobei der Vorsitzende 
Richter dem Angeklagten Decken bescheinigte, ,.generell 
kein Antisemit"' zu sein), schien das noch keinen Aufschrei 
wen zu sein. Es war also nicht ausgeschlossen. daß es schließ
lich allseits hingenommen worden wäre. Hauptgegenstand der 
Kritik sind nun denn auch die Richter geworden. Genauer: die 
beiden männlichen Richter. Nicht die drei weiblichen: drei: 
eine Berufsrichterin und zwei Schöffinnen. Von den Frauen 
nahm die öffentliche Diskussion stillschweigend an. daß sie 
nicht „Manns" genug sein mußten, eine höhere Strafe oder 
auch nur die Verweigerung der Strafaussetzung zur Bewäh
rung durchzusetzen. Sind Richterinnen und Schöffinnen so 
schlapp, wie damit unterstellt ist?Odermi.issen sie so sein oder 
sich so darstellen lassen? 
Der Mannheimer Landgerichtspräsident Weber hält das Urteil 
für einen . .Betriebsunfall". Rainer Voss vom Richterbund für 
einen Einzelfall. Wer sich auch nur an Gerichtsentscheidun
gen wie „Kein Altenpflegeheim in ein Wohngebiet'' oder an 
die gerichtliche Verweigerung von Asyl trotz drohender Fol
ter in der „Heimat'· erinnert, kann wissen. daß man sich vor 
zynischen oder gedankenlosen Entgleisungen von Gerichten 
nie sicher fühlen konnte. Entgleisungen sind allerdings zeit
weilig politisch erwünscht, zu anderen Zeiten unerwünscht. 
Die konservative Komponente der lautstarken Kritik an den 
Mannheimer Urteilsgründen ist wahlkampfbedingt und heuch
lerisch. Kanzler Kohl „forderte die Justiz in Mannheim auf. 
gegenüber den beiden Richtern Konsequenzen zu ziehen·',• er 
hat aber höchstpersönlich in Bitburg und manchesmal sonst 
noch wohlbedacht Stimmungsschübe nach rechts aus-
gelöst. 
LnBaden-Wüntemberg. wo Mannheim liegt. waren den 
CDU-Kultusministern rechtsradikale Lehrer viele Jah
re lang gleichgültig und höchstens dann etwas peinlich. 
wenn es Trouble um sie gab. Der Fachhochschuldozent 
und NPD-Kämpfer Kosiek beispielsweise wurde in den 
70er Jahren trotz Warnungen ernannt, und später schei-
terte seine Entlassung an der Verwaltungsgerichtsbar-
keit. Den NPD-Funktionär Dcckert hielt der VGH 
Mannheim 1982 im Dienst, nachdem er durch Austrill 
aus der NPD Läuterung bewiesen habe. Einer Schule in 
Ladenburg wurde Decken gegen Proteste der Lehrer, 
Eltern und Schüler förmlich aufgezwungen. Sein Ein-
satz für rechtsradikale Themen und Bewegungen setzte 
sich ungebrochen fort. Die baden-wüntembergische 
Dauer-Regierungspanei kann aber, jedenfalls gegen
über Kundigen. ihre Verantwonung nicht auf die Ge-
richte abschieben. denn ihreLelu-erpersonalpoliük war 
mitur ächlich. Und übrigens wurden die für das 
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Beamtenrecht zuständigen Gerichtsspruchkörper kunstreich 
handverlesen. Ihre Urteile waren nicht sehen eigentlich auch 
bereirs Skandalurteile. die freilich der Landesregierung zusag
ten. Es galt ja in erster Linie, linke Lehrer mit dem Radikalen
erlaß fernzuhalten oder zu zähmen. Währenddessen konnte 
man in jeder Stadt von Lehrern hören. die an den Schulen 
unangefochten rechtsradikale Thesen verbreiteten. Decken 
aber mit seinem Feuereifer war 1988 schließlich für nieman
den mehr als Lehrer tragbar. Schaut man sich seinen politi
schen Lebenswandel an. so kann man überdieStrafzumessungs
gründe und die Bewährungsprognose der Mannheimer Straf
kammer nur den Kopf schütteln, ebenso aber auch über die 
Schulpolitiker und Verwaltungsrichter. welche diesen Mann 
jahrzehntelang als einen .,guten Pädagogen·· haben durchge
hen lassen. 
Die Rhein-Neckar-Zeitung erklärt das Uneil so: .. Die Richter 
sind ein Berufsstand. der seine unrühmliche Rolle im Dritten 
Reich erst noch gründlich diskutieren muß:• Und der CDU
Bundestagsabgeordnete Johannes Gerster: ,.Das Urteil macht 
Defizite bei der Ausbildung und Auswahl der Richter deutlich. 
Zulange hat die Rolle der Justiz im Nationalsozialismus keine 
ausreichende Aufarbeitung erfahren." Beide sind oder geben 
sich ahnungslos. Die Ausbildung und Auswahl der Richter ist 
weitgehend von der Justizverwaltung her bestimmt, in Baden
Württemberg seit langem in CDU-Hand, und gerade diese 
Partei hat, wo sie nur konnte, die Aufarbeitung verhindert oder 
behinden oder verzögen. Historiker und Richter hingegen 
haben (auf Tagungen der evangelischen Akademie Bad Boll) 
in Baden-Württemberg ein beachtliches Maß an Aufarbeitung 
geleistet. Nur muß diese Arbeit jede Generation aufs neue für 
sich tun. Doch auch dann wird es nie eine durch und durch 
demokratische Richterschaft geben. Mit dem Nationalsozialis
mus hat das aber nicht mehr viel zu tun. denn Ursachen für 
solche Entwicklungen wachsen in unserer Gesellschaft lau
fend nach. Irgendwann leben. auch einmal Richtergenerationen. 
die so nazifem sind. daß sie, wenn sie versagen. nicht mehr als 
., achläufer" des Drirten Reiches gehen können. 

Aus: taz vom 17. August 1994 
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Kanzler Kohl forderte „Konsequenzen gegenüber den beiden 
Richtem." Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Wolfgang 
Thierse verlangte. daß sie künftig Verkehrsstrafsachen bear
beiten. ErwähnterGers1erwollte, daß die Richterorgane gegen 
sie vorgehen, wenn sie sich nicht „freiwillig'· versetzen lassen. 
Der baden-württembergische Just izministerThomas Schäu ble 
distanzierte sich von der Urteilsbegründung. weil sie großen 
Schaden für das Ansehen der Justiz bewirken könne. Der 
Grüne Rezzo Schlauch nannte die Richter untragbar. 
Von einem zuständigen Justizminister hal man bisher immer 
erwartet, auf di.rckte Urteilskri1ik zu verzichten, weil die 
Richter von ihm persönlich und dienstlich abhängig sind. Alle 
anderen sind frei in der Kritik und sind auch gefrag1. Doch den 
zitierten Empfehlungen zu folgen hieße, die richterliche Un
abhängigkeit zu verletzen. 
Das Gerich1spräsidium durfte während des laufenden Jahres 
bei dauerbafler Verhinderung durch Krankheit die Geschäfts
verteilung durch eine besondere Vertretungsregelung ändern. 
Aber niemand mochle und mag trotz ärztlicher Atteste an eine 
monatelange Krankheit der beiden „angegriffenen·· Richter 
glauben. überhaupt nach ihren eigenen Dementis. Glaubt man 
die Dauerkrankheil, dann konnte man den Präsidiumsbeschluß. 
mit den beiden Vorsitzenden Weber und Voss des Deut chen 
Richterbundes. als im Einklang mic der richterlichen Unab
hängigkeit ansehen. Zweifelt man an der Dauerverhinderung 
durch Krankheit. dann mußte man mildem Vorsi11.enden der 
Neuen Richtervereinigung Hors1 Häuser den Präsidiumsbe
schluß als ,.merkwürdig bis hinterfragenswert, in hohem Maße 
bedenklich" ansehca. Die Frankfurter Rundschau meinle: 
,.Man kann dem Ge-

gehen kann." Damit meint er vielleicht die Urteilsstelle, wel
che dem Angeklagten Decken vorhält, es hätte zur Abwehr 
von aus dem Holocaust gegen Deutschland erhobenen An
sprüchen ausgereicht. .. auf die lange seit der nationalsoziaii
s1ischen Judenverfolgung verstrichene Zeit, den Umfang der 
bereits erbrachten deutschen Sühneleistungen sowie die 
ungesühnten und unbereuten Massenverbrechen anderer Völ
ker hinzuweisen." Und: die Strafaussetzung zur Bewährung 
scheitere nich1 daran ... daß sich der Angeklagte auch weiterhin 
LUm Revisionismus bekennt und dies aller Voraussicht nach 
auch in Zukunft weiter tun wird ... : denn diese Denkmethode 
beinhallet nichts Stralbares:' Diese ,.Ratschläge'· der Kammer 
zählen mit Sicherheit zu den am mei ten verunglückten Sät
zen. Sie wollen wohl anknüpfen an das die Sache Deckert nach 
Mannheim zurückverweisende Urteil des Bundesgerichtshofs 
vom 15.3.1994 (NJW 94.1421). wo man liest .. ,daß das bloße 
Bestreiten der Ga kammem1orde den Tatbestand der Volks
verhe1zung nich1 erfüllt". Die Kritik an diesem BGH-Urteil 
war beinahe so s1ark wie die gegen das Mannheimer Urteil. 
Alle.rdings stand nach diesem Urteil die Strafbarkeit von 
Deckens Handeln als Beleidigung außer Zweifel. Ferner war 
die Agitation Deckens auf keinen Fall „das bloße Bestre,iten 
der Gaskammem10rde", er wurde ja von der Mannheimer 
Strafkammer jetz1 auch wegen Volksverhe1zung verurteil!. in 
Anwendung der Auslegungsgrundsätze eben des BGH-Ur
teils. Was durch die Kammergründegcschieh1. ist also.daß ein 
gefährlicher Ral gegeben wird: vor dem BGH dürfte man 
dami1 kaum bestehen. selbst nach seinen Ausführungen vom 
15.3.J 994 (der . .Rat" ist aber geeignet als plump-au gen-

rich1spräsidium eine ge-
wisse Raflinesse nicht 
absprechen" - b1 das nun 
ein Lob oder ein Tadd? 
M:issiver politischer 
Druck wurde vom Land
gericht Mannheim ins
gesamt nicht ausgehal
Len. und in Zukunft muß 
man sich auch im .. neu
en·' Deutschland bei man
chen Urteilen vielleich1 
fragen. ob die Richter 
frei oder unter psychi
schem Druck geurteill 
haben. Aber manche 
denken eben. Richter 
verteidigten ihre Unab
hängigkeit nur im eige
nen Interesse. und die 
Unabhängigkeit könne 
man nur Richtern zu
billigen, welche akzep
table Uneile fällen -
grandiose l.rrtümer! 
HeinerGeißler tadelte an 
dem Urteil: .. mau kann 
es praktisch lesen als 
eine richterliche Anlei
tung, wie man anLisemi
tische Äußerungen. auch 
die des Leugnens des 
Holocausts. slr'dffrei be-

Nichts anderes, als im Namen des Volkes Recht gesprochen 
Der Artikel 20 des Grundgeaetzes be

stimmt es eindeutig: ,.Alle Staatsgewalt 
gebt vom Volk. aus.M Dies gilt selbstver
ständlich nicht nur für die Parlamente 
und den aus ihren hervorgehenden Re
gierungenNerwaltungsapparate, sondern 
eben auch für die Dritte Gewalt, die Juris
diktion. Und so wie ,jedes Volk die Regie
rung hat, die es verdient•, so wird in jede.r 
Gesellschaft Recht geeproch.en1 wie es den 
Zuständen in ebenjener entspricht. 

So war es in Weimar, so ist es in der 
zweiten deutschen Republik. Die aller
orten lautwerdende Empörung sowohl auf 
regierungsoffizieller Ebene als auch in der 
Öffentlichkeit und im Richterbund bei 
den Kolleginnen und Kollegen kann doch 
nur als heuchlerisch angesehen werden 
(FR vom 17. 8. 1994 .Das Slumdalurteil 
im FalJ Deckert und die richterliche Un
abhiingigkeü• und .Handlu11gszwänge•). 

Als ob wirk.lieh jemand glaubt, bei dem 
Mannheimer Nazi-Urteil handele es sich 
um einen Einzelfall. Nein, Gerichte haben 
grundsätzlich bei ihrer EntscheidUQgBfin
dung das ,.allgemeine sittliche Empfinden 
der breiten Bevölkerungsmehrheit" zu be
rücksichtigen. Und das ist nun einmal so, 
daß die Nazi-Gesinnung durchgehend sa
lonfähig ist, und das nicht seit neuestem 
(wer kennt eigentlich noch die 1982er Si
nus-Studie, die 15 Prozent der d.eutscheo 
Wahlbevölkerung ein rechtsradikales 
Weltbild bescheinigt?). 

Politiker und Politikerinnen, die 1993 
das Grundrecht auf Asyl de facto ab
schafften, Polizeipräsidenten, die rechts
extremen Mob ungehindert marodieren 
lassen, eine kadavergehorsame Verwal
tung, deren Angehörige im Regelfall nicht 
einmal das .,Sie" für ausländische Dienst
leistungssuchende übrighaben, eine seit 
Jahrzehnten auf dem rechten Auge blinde 
Justiz, die für jeden der linken Umtriebe 
Verdächtigen Hochsicherheit anzuordnen 
bereit ist, rechte Gewalttaten aber durch
gehend als Ausgeburten jugendlichen 
Leichtsinne oder als alkoholbedingt ver
ni.edlicht. 

Und natürlich die vielen Stammtisch
und Treppenhaus-Deutschen, deren lnto
leram gegenüber all.em Fremden tmd de
ren widerliche faschistoide Witze als 
.volkstümlich" angesehen werden. 

Nein, die Mannheimer Richter taten 
nichts anderes, als im Namen des Volkes 
Recht zu sprechen. 

Marco Kühnert, Hamburg 

Aus: FR vom 7.9.1994 
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zwinkernde Anstiftung zum Vorpreschen an einer vielleicht 
weichen Stelle). 
lch kann hier nicht in kurzen Sätzen definieren, welche Zwei
felsäußerungen am Völkermord zum Beispiel nach den Be
schlüssen des Bundesverfassungsgerichts vom 9.6.92 und 
l 3.4.94(NJW93. 916und94. l 779)noch unter die Meinungs
und Wissenschaftsfreiheit fallen können: Faustformeln sind 
daraus schwer zu gewinnen. Aber irgendwo liegt natürlich 
eine Grenzlinie zwischen Hetze und Beleidigung einerseits 
und freier Meinungsäußerung anderseits, und ein Strafgericht 
muß sie finden und nennen. es schuldet diesen Rat sogar. 
Rechtspolitiker sind gerade dabei. diese Grenze zu ziehen und 
die ,.Auschwit2-Leugnung"' stratbar zu machen. 1977 ging 
man bei der Bekämpfung des Terrorismus .. bis an die Grenzen 

Amtsgericht Frankfurt a. M., Urteil vom 7. Juli 
1980 - 50 Js 29138/79 - 954 Os (,,Au chwitz-Lüge") 

Gründe 
l. Der jetzt 18 Jahre und 8 Monate alte Angeklagte wurde in 
Frankfurt (Main) geboren u.nd ist hier bisher zu ruumen mit 
einem älteren und einem jüngeren Bruder sowie einer älteren 
Schwester im Elternhaus aufgewachsen. 
Sein Vater ist als Maschinenbau-lngenieur tätig, während die 
Mutter den Haushalt führt. iacbdem der Angeklagte vom 3. 
bis zum 6. Lebensjahr 1 /2tags den Kindergarten besuch! haue. 
wurde er mit 7 Jahren in die Grundschule eingeschult und 
wechselte nach der 4. KJasse zum ... -Gymnasium. das er bis 
zur Erlangung der mittleren Reife im Jahre 1978 besuchte. 
Anschließend absolvierte er eine Lehre als Elckrroanlagen
lnstalla1eur bei der Firma ... - AG in Frankfurt (Main) und hat 
diese Ausbildung vor einigen Monaten abgeschlossen. Er ist 
nunmehr eit kurt.cm als Elektriker in einem anderen Fr-.i.nk
furter Betrieb mit einem monatlichen Nettoverdiensi von ca. 1. 
400. - DM beschäftigt. Zu Hause gibt er von seinem Ver
dienst ein Kostgeld ab. 
Während seiner Schulzeit war er in einer politisch rechL'> 
stehenden Jugendgruppe und gehörte z.uletzt 2 Jahre der PD 
an. ist aus dieser Partei aber ausgetreten. unmehr is1 er 
Mitglied der., Volkssoz.ialistischen BewegungDeutschlands". 
bei der es sich nach seinen Angaben um eine zugelassene 
Partei. mit Sitz in München, handeh. 
Strafrechtlich is1 der Angeklagte bereits in Erscheinung ge
treten. 
Ein gegen ihn anhängig gewesenes Strafverfahren wegen 
einer am 10.08.1978 begangenen Sachbeschädigung durch 
Aufkleben von NPD-Wahlplakaten auf mindestens 2 Post
Schaltkästen ist vom Jugendgericht Frankfurt (Main) (50 Js 
... n8 • 954 Os) in der Hauptverhandlung vom ... 1979 mit 
Ermahnung des Angeklagten gemäß § 47 JGG eingestellt 
worden. 
Ferner ist der Angeklagte durch rechtskräftiges Urteil des 
Jugendgerichts Nürnberg vom ..... 1980 ( ... Ds ... Js ... n9 JuG) 
wegen eines Vergehen~ nach §§ 3. 28 Ver<,ammlungsgcsctz. 
25 StGB mit I Woche Dauerarrest beleg1 worden: Zusammen 
mit Mitangeklagten hatte sich der Angeklagte am 20.10.1979 
„auf der Steintribüne des ehemaligen Reichsparteitagsgeländes 
in Nürnberg in der Öffentlichkeit" aufgehalten, wobei sie 
,,zum Ausdruck ihrer gemeinsamen rechL~radikalen politi
schen Gesinnung gleichartig schwarz gekleidet" waren. 
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des Rechtsstaats". wie Helmut Schmidt es nannte. Beim Ein
schreiten gegen die Auschwitz-Leugnung (ich mißgönne den 
Leugnern das ihnen zugebilligte ehrenwerte Wort „Revisio
nismus") ist die Grenze des Rechtsstaats auch in Sicht. Ist sie 
erreicht, dann befinden sich die Gerichte immerfort auf einer 
Gratwandening. Historikerstreite stelle ich mir dann nicht nur 
auf Kongressen und in Büchern vor, sondern parallel dazu 
zugleich vor den Strafrichtern. 
Ernst Nolte ist für das anspruchsvollere Publikum, zum Bei
spiel die FAZ-Leser. längst über die Auschwitz-Leugnung 
hinausgekommen: unser anner Hitler glaubte womöglich in 
verzeihlicher Reaktion auf den Bolschewismus morden zu
müssen. Die kleinen Leugner hängt man. die großen V erst eher 
läßt man laufen ... 

II. Von etwa Miue Oktober bis etwa Mitte Dezember 1979 
verteilte der Angeklagte in Frankfurt (Main) in der Öffentlich
keit ein mi1 der Überschrift „Was sollen wir tun?'· versehenes 
Flugblau. das er selbst verfaßt und in einer Auilage von etwa 
1000 Stück gedruckt haue. In dem Flugblatt wird - u.a. - unter 
Berufung auf 8 namentlich genannte in- und ausländische, 
zum Teil als Professoren bezeichnete Personen behauptet, 
.. daß es in keinem deutschen Konzentrationslager „Gaskam
mern" zur angeblichen „Massenvernichtung·' von Juden und 
anderen Menschen gab!" 

01. Dieser Sachverhalt beruht auf den Angaben des Angeklagten 
sowie der Verlesung des in Frage stehenden Flugblaues. 
Auch in cler Hauptverhandlung hat der Angeklagte erklärt. es 
seien keine Juden in Gaskammern umgekommen, da es keine 
Gaskammern gegeben habe. Dabei denkt er - wie auch ent
sprechende Fragen an ihn in der Hauptverhandlung ergeben 
haben - an sämtliche von Deutschen während des Drillen 
Reichs errichteten und betriebenen Konzenrrationslager. 

IV. Das Gegenteil der vom Angeklagten behaupteten Tatsa
che. es habe keine Gaskammern gegeben und es seien keine 
Juden in Ga.,;kammern umgebracht worden. ist offenkundig, 
nämlich als geschichtliche Tatsache allgemein bekannt. aber 
auch dem erkennenden Richter aufgrund seiner richterlichen 
Tätigkeit und Teilnahme an einem sogenannten Kleinen Ausch
witz-Prozeß gerichtsbekannt. Geleugnet wird mit der oben 
zitierten Behauptung, es habe keine Gaskammern gegeben 
und es seien keine Juden in Gaskammern umgebracht worden . 
die historische und gerichtsbekannte Tatsache des von der 
nationalso2ialistischen Herrschaft veranlaßten und betriebe
nen millionenfachen Mordes vorallem an Juden. aber auch an 
Angehörigen anderer Religionen und zahlreicher ver chiede
ner Volkszugehörigkeiten und Nationalitiiten; geleugnet wird 
der in Deut~chland von Dcut,cbcn ideologisch vorbereitete 
und dann staatlich organisierte Rassen- und Massenmord an 
unzähligen Männern, Frauen und Kindern - ausgeführt vor 
allem in den Gaskammern von Konzentrationslagern. 

V. Mit dieser durch Verbreitung des Flugblauesinder Öffent
lichkeit vorgenommenen Leugnung der vor allem in den 
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Gaskammern \'On Konzentrationslagern au geft.ihnen Juden
und Massenmorden im Driuen Reich und der darin z.um 
Au druck kommenden Mißachtung der Gefühle. der SelbM· 
achtung und der Würde der heute lebenden Juden und darüber 
hinau aller Menschen. die über die in Frage stehenden Gc
~chehni~~e infom1ien ~ind und noch nicht verlernt haben. 
men~chlich 1.u empfinden, hat der nach §§ 4. 12 des He si
schen Presscge~et1.es auch presserechtlich verantwonliche 
Angeklagte den Tatbc~tand der Beleidigung nach§ 185 StGB 
erfüllt, den er aufgrund der Verteilung des Flugblaucs zu 
verschiedenen Zeilen in dieser von vornherein beabsichtigten 
Art der Verbreitung in der Fonn der fongc etzten Begehung 
verwirklicht hat. 
Dieses Verhalten des Angeklagten 1:.1 mcht gedeckt durch die 
Meinungsfreiheit (An. 5 GG). da die grundgesetzlich garan
tierte Freiheit zur Äußerung reiner 1emung nach An. 5 Abs. 
2 GG ihre Grenze auch in den Strafgesetzen, so auch in der 
Bestimmung über Beleidigung(§ 185 StGB) findet. 
Sem Verhalten ist auch nicht etwa wegen Wahrnehmung 
berechtigter Interessen. nämlich politisch-aufklärerischer In
teressen, gerechtfertigt, du durch die vom Angeklagten vorge
nommene Meinungsäußerung der Art als auch dem lnhalt 
nach keine Aufklärung erfolgt. sondern unter dem Deckman
tel der Wissenschaftlichkeit und der Suche nach Wahrheit 
Vernebelung historischer Tatsachen und damit Verwirrung 
unaufgeklärter und unkriti eher MenM:hen erfolgt und wohl 
auch erfolgen oll. 

VI. Zum Zeitpunkt der Tal war der Angeklagte zwischen 18 
Jahre und 18 Jahre 2 Monate alt, damit Heranwachsender i. S. 
des Jugendgerichtsgesetzes. 
Auf ihn wird gemäß§ 105 Ab~. 1 Ziff. l JGG Jugendrecht 
angewandt, da er schon allein aufgru11d der Tatsache. daß er 
gerade erst die Altersgrenze vom Jugendlichen zum Heran
wachsenden übersprungen haue und da er damal!. seine Au -
bildung noch nicht abgeschlossen hatte und ebenso wie heute 
noch weitgehend im Elternhaus integriert war. noch einem 
Jugendlichen gleichgestellt werden kann. 
Auch wenn e im vorliegenden Fall nur um den Tatbestand der 
Beleidigung geht. al o um ein nonnalerweise nicht besonders 
schwerwiegendes Delikt. so ist doch Schwere der Schuld i. S. 
von§ 17 JGG gegeben. Der AngekJagte handelt mit Abfas
sung und Verbreitung des Flugblaues bewußt provokatorisch 
gegenüber einem auf dem Grundgesetz für die Bundesrepu
blik Deutschland gegründeten Staatswesen und er dieses Staats
wesen tragenden Bevölkerung. Er hat seine Behauptung von 
der „GaskammerlUge" entgegen nicht zu bestreitenden Er
kenntnissen aufgestellt, damit die Verbrechen des fa chisti
schen Drillen Reiches im öffenllichen Bewußtsein und dem 
Bewußtsein jedes emzclnen verkleinern. wenn nicht beseiti
gen wollen. Zugleich hat er sich damit gegen wesentliche 
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Grundlagen für die in umerer Ge~ellschaft heute be 1ehenden 
Grundüberzeugungen von Recht und Mem,chlichkeit gewandt 
•Grundüberzeugungen.die im Grundgcsct1 niedergelegt sind. 
von der Bevölkerung getragen werden und die zum nicht 
geringen Teil aus den leidvollen Erfahrungen im Drillen Reich 
und den nach de scn Ze~chlagung gewonnenen Erkennt
rissen über die f~ chistische Diktatur ern achsen sind. Der 
Angeklagte handelte damit al. o 1uglcich in, erfassungswidri
gcr Tendenz. 
Femcr hat der Angeklagte seine Behauptung in voller Kennt
nb dessen nufgestelh und verbreitet, daß sie nicht nur einzel
nen, sondern vielen Menschen jüdischen Glauben,; bekannt 
werden kann und wird. daß er also mit seiner Behauptung die 
vielen noch heute unrer den Folgen der im Drillen Reich 
begangenen Verbrechen persönlich Leidenden rreffen kann 
und wird. 
Wer wie der Angeklagte öffentlich und in provok:11onscher 
Form unter Mißachtung von Leid und Gefühlen vieler Men
schen und von Grundlagen und Geist unserer Verfassung 
beleidigende Äußerungen von sich gibt. dessen Schuld kann 
nur als schwer betcichnet werden. 
Um dem Angeklagten und seinen offenen und vcn.tecktcn 
Gesinnungsfreunden deutlich zu machen. daß solche beleidi
genden Provokationen schwerwiegendes Unrecht ~ind und 
nicht geduldet werden, in welcher Fom1 sie uuch erhoben 
werden. erschien eine Jugendstrafe von 8 Monaten also eine 
Jugendstrafe, die etwas Ober der Mindeststrafe von 6 Monaten 

liegt. angemes~en und erforderlich. In die e Jugendstrafe ist 
die am ... 1980 vom AG Umberg erfolgte Veruneilung 
gemäß § 31 Abi,. 2 JGG einbezogen worden. zumal auch die 
damalige Tat auf der politischen Einstellung des Angeklagten 
beruht und sich im gleichen Zeitraum wie die vorliegende Tat 
ereignete. 

VU. Gemäß§ 21 JGG konnte die Vollstreckung der erkannten 
Jugendstrafe zur Bewährung aui.gesetzt werden. da der Ange
klagte bisher noch nicht mit einer Strafe belegt worden ist und 
sozial - vor allem berunich und familiär - in stabilen Verhält
nissen lebt. im übrigen auch zunächst davon ausgegangen 
werden kann. daß er sich allein die Tatsache der nicht geringen 
Bestrafung zur Warnung dienen lassen und Meinungsäuße
rungen in Zukunft im Rahmen der bestehenden Gesetze halten 
wird. 

VLII. Die Kostenentscheidung beruht auf§ 465 StPO. Da der 
Angeklagte hinreichendes eigene Einkommen hat. bestand 
kein Anlaß. von der Auferlegung von Ko ten und Auslagen 
gemäß§§ 74. 109 JGG abzusehen. 

Möller 
Richter am AG 
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Betrifft: NS-Justiz 

Georg-Dietrich Falk 

Zur RoUe der Justiz im NS-Staat 
Das Fundament des NS-Staates bestand nicht allein aus Ter
ror. Eine solche Diktatur braucht auch Juristen, die begründen, 
daß die staatliche Gewalt legal und der Unrechtsstaat ein 
Rechtsstaat sei. ln diesem Sinne hat der Unrechtsstaat der NS
Zeit viele jurisrische Baumeister. Mil dem Ziel „Durch Natio
nalsozialismus dem Deutschen Volk das Deutsche Recht" (so 
das Motto des Deutschen Juristentages von 1933) traten ja 
nicht nur Freisler und die Richter des Volksgerichrshofs an. 
Diesem Ziel widmeten sich Rechrsprofessoren. die die theore
tischen Grundlagen des Systems liefenen. Es bedurfte der 
Verwaltungsjurisren, die den politischen Willen der Machtha
ber bis hin zu der verwaltungsmäßigen Entscheidung über 
Enteignung, Deponation und Vergasung von Juden trafen 
oder verwalteten. Von solchen Juristen soll hiernicht die Rede 
sein. 
Unser Untersuchungsgegenstand ist die Justiz. War sie wehr
loses Opfer - so ein vor allem in den fünfziger und sechziger 
Jahren beliebtes apologetisches Bild - oder war sie als Ganzes 
gleichzusetzen mit der Mordmaschinerie des Volksgerichts
hofs, für den der Satz des Nürnberger Militärgerichtshofes 
kennzeichnend steht: ,.Der Dolch des Mörders war unter der 
Robe des Juristen verborgen"? 
Meine These. die es im folgenden zu belegen gilt, lautet: Die 
Justiz war weder das eine noch das andere. Aber sie war ein 
wichtiger, vielleicht notwendiger Bestandteil des NS-Herr
schaftssystems, und innerhalb dieses Systems erfüllte sie die 
ihr zugedachte Funktion insgesamt hervorragend. 
lch will im folgenden Hauplleil zunächst die Gleichschaltung 
der Justiz darstellen. Darunter verstehe ich strukturelle Ände
rungen im Justizsysrem nach 1933 bis hfo in den Bereich der 
Personalpolitik. Auf dieser Grundlage sollen dann in einem 
zweiten Teil die Aufgaben der Justiz innerhalb des S-Staates 
dargeleg1 werden. 
Bis 1933 war das Justizsystem nach den Prinzipien des libera
len Rechtsstaates organisiert. Die Bindung des Staates an das 
Prinzip der Rechtsstaatlichkeit beinhaltet, daß sich das Han
deln der Exekutive auf die Entscheidungsprärogalive des 
Parlaments zurückführen lassen muß, daß also nur die von der 
Volksvertretung beschlossenen Gesetze Grundlage exekuti
ven Handelns sein können. Die Überwachung der Einhaltung 
dieser Bindung an das Gesetz durch die Justiz hatte den 
Zweck, auf der einen Seite eine bestimmte Ordnung des 
politischen und wirtschaftlichen Systems zu sichern und auf 
der anderen Seite die im 19. Jahrhunden errungenen bürgerli
chen Freiheitsrechte zu garantieren. Die Justiz war also der 
institutionelle Garant des Rechtsslaates. Sie halle dem
entsprechend das Rechtsprechungsmonopol. Aufgrund dieser 
Rolle läßr sich die Justiz in der Weimarer Republik als ,.dritte 
Gewalt" im Staat qualifizieren. 
Eine mit solchen Aufgaben versehene selbsLändige dritte 
Gewalt halle im NS-Staat keine Existenzberechtigung. Fix
punk't des neuen deutschen Rechtsdenkens war entsprechend 
der völkischen Ideologie der Begriff der„ Volksgemeinschaft". 
Das war nicht bloß Mythos oder Programm. Vielmehr wurde 
dieser zentrale Begriff dazu gebraucht, um grundsätzliche 
Veränderungen des Rechtssystems zu erreichen. Recht und 
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Rechtsprechung waren entsprechend nationalsozialistischer 
Definition reduzien auf den Zweck, der „Volksgemeinschaft'' 
zu nutzen. Schon zu Beginn des Dritten Reiches formulierte 
Hitler in einer Denkschrift an den Justizminister, die Justiz 
solle „das im Sinne der nationalsozialistischen ldee sich 
vollziehende Gemeinschaftsleben unseres Volkes von de
struktiven und damit diese Gemeinschaft schädigenden oder 
gar bedrohenden Erscheinungen'· schützen. 
Damit traten zwei zentrale Veränderungen des Justizsystems 
bereits zu Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft offen 
zu Tage: Einerseirs die Diskriminierung, ja Rechtlosstellung 
all dessen, was nach Auffassung der Ideologen des NS-Staates 
nicht zu dieser „Volksgemeinschaft" zu zählen war. Zum 
anderen wird auf der Grundlage eines solchen Justiz
verständnisses der Richter zum Werkzeug der politischen 
Führung: Denn die Inhalte dessen. was im NS-Staat Recht 
war. wurde aufgrund der Orientierung an dem Begriff der 
„Volksgemeinschaft" durch die Partei und ihre Ideologen 
selbst definiert. Deren Definition und Dezisionismus trat an 
die Stelle richterlicher Wertungen. 
Zwar hielten Teile der Richterschaft an dem tradierten Ver
ständnis einer unabhängigen. nur dem Gesetz verpflichteten 
dritten Gewa.lt fest. Dieses Selbstverständnis blieb aber wegen 
eines Funktionswandels der Gesetze im faschistischen Staat 
im wesentlichen folgenlos. Gesetzliche Normen. in der Wei
marer Republik Garanten persönlicher, politischer und wirt
schaftlicher Freiheit, wurden jetzt zu jederzeit aufhebbaren 
Verwaltungsvorschriften gemacht. 
Das bedeutet: Jede Rechtnorm kormte nur rein provisorischen 
Charakter haben: es mußte möglich sein, sie ohne Aufsehen zu 
ändern, wenn erforderlich sogar rückwirkend. Das Drille 
Reich öffnete dafür zahlreiche Wege. Daneben bestand eine 
grenzenlose Bereitwilligkeit,jeglichen Anspruch auf logische 
Kohärenz aufzugeben. Aus jeder einzelnen Situation mußre 
maximaler Nutzen gezogen werden, selbst wenn der zweite 
Schrill den Prämissen des ersten wiedersprechen sollte. 
In einem solchen System ist es dann nur konsequent, wenn 
nicht opportune Justizentscheidungen lediglich den Effekt 
haben. daß die angewandte Rechtsnorm unverzüglich im 
Sinne der Machthaber moditizien wird. In extremer Weise hat 
dies die Kriegsgesetzgebung deutlich gemacht. Sie schuf 
sogar die Möglichkeit, jedes einzelne Strafurtei I in gewünsch
ter Weise abzuändern. 
Diesem Funktionswandel der Gesetze entsprach auf der ande
ren Seite ein Bedeutungsverlust der Justiz. Kein Gericht haue 
das Recht. die Verfassungsmäßigkeit oder Gesetz.mäßigkeit 
irgendeines NS-Gesetzgebungsaktes anzuzweifeln. Während 
Richter noch einen gewissen Spielraum harren, um die ältere 
Gesetzgebung aus der Weimarer Zeit auf ihre Übereinstim
mung mJt naLionaJsozfalistischen Prinzipien hin zu überprüfen, 
waren ihnen entsprechende Untersuchungen im Hinblick auf 
die NS-Gesetze strikt versagt. Noch wichliger: Das früher der 
Justiz als dritter Gewalt zustehende Rechtsprechungsmono
pol wurde zwar nicht formell, aber faktisch beseitigt. Dies 
geschah zum Teil durch vollständige Übertragung gerichtli
cher Funktionen auf andere Stellen (Beispiel: Den Arbeits-
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gcnchten wurden alle Zuständigkeiten im Bereich des Tarif
rechts en11ogen und auf !,0genannte Treuhänder dllr Arbeit 
übcnrngen). Das Ende der dritten Gewalt mit ihrem Anspruch 
auf da!> Recht:,prechung~monopol wird be!.ondcr:. deutlich 
durch d11: Einrtlhn111g konkurrierender Zuständigkeiten. Dur
unter verbirgt ,ich cinc ganz drastische Veränderung rechts• 
struulicher Prin1.ipien: Stantl iche Stellen undPaneidiemtslcllcn. 
insbesondere Gc~topo und SS konnten die Einleitung justit
fönn iger Verfahren verh indem oder in :,chwebende Verfahren 
eingreifen. Gerichtliche Entscheidungen konnten auch gera
dezu in ihr Gegenteil vcrkchn werden. indem die Gestapo den 
freigesprochenen Angeldagten ',Chlicht im Gericht-.saal ver
haftete und in ein KZ einliefene. 

Fe,a ,m Km11i11algeric/11 Moahir <ms Anlaß dt•s NS
llolwi1s:eid1e11.1 cm die Ricluerrohe• 

All diese Mrukturellen Maßnahmen betrafen 1n er<,tcr Linie die 
Ju,ti1 ab Orgttnisation. Eine Be1,chreibung der Veränderun
gen de:, Ju:,tiz:.y~tcms nach 1933 wäre jedoch uO\oll\tändig. 
würde man nicht ihr „Komplementärinstrument". die Richter
~chaft. in die Betrachtung miteinbe1iehen. 
Gerade 111 den Anfangsjahren der Etablierung de, is-Stame~ 
war da\ .Jurbti~chc·· Feindbild der I azh der An\\ult. der uh 
.. t)pi,ch jüdi,ch und liberaliMi~ch"' und ah .. Kompli1c der 
Verbrecher" hcschimpft wurde. Im Geg.cn~at7 da7u ,tund 
gerade,u al, Vorbild derdeut ehe Richter. der den nmionnlcn 
Aufbruch hcgriffcn habe und in seiner Person die Autoritiil des 
Staate, verkörpere. Em~prechend unterschiedlich fielen die 
Säuberungen hcidcr Bcruf\gruppen nach 1933 durch da~ 
Gesell 1u1 WicdcrherMcllung de~ Berufsbeamtenturm und 
die entsprechende Verordnung für die Anwaltschaft au~. So 
wurde bi~ 1938 Uhcr 1 (!, der deutschen Anwaltschaft au~ dem 
Beruf entfernt. wllhrcnd c, bei den Richtern jeder zwan1.ig,te 
war. Und während 1933 die gc~amtc poliu,chc Führung der 
deutschen Anwal!!>chaft abgelöst wurde.richtete der Dcut,che 
Richterbund im Mai 1933 c,nc enthusiastische Ergebenheil!>
bot~haft an Hitler, in der ihm die Unterstützung durch die 
Richterschaft 1uge agt wurde. Die Hahung des Deutschen 

* Aus clem Kawlng :ur A11s.1r11//1111g des 81111clesmi11isrers der 
Jwai; .. Im Namen des de11rsche11\'olkes-J11sri: 1111d Na1io11al
so:ialism11s·· 1989 
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R ichtcrbundes damals ist l..ennzeichnend für die häufig chon 
in der Weimarer Republik zu Tage getretene antirepublikani
sche. antidemokrati~che Einstellung vieler Richter. Diese 
innere Distanz zur Demol..ratie ließ viele ,chnell nationaJ
,011ali!,tbche Vorgaben für die JulltiL. übernehmen oder sich 
jcdenfalh mit ihnen einrichten. ln~ofem i'>t der Hinweis. der 
immer wieder apologcli~ch gcbmucht " 1rd. die mciMen Rich
ter-.cien keinesweg J azisgewe!.cn, rüreine Beurteilung ihrer 
Rolle im NS-Staat völlig umauglich. Jedenfalb gehöne be
rcit1> im \lai 1933 fast die Hälfte der Richter und S1aa1~anwälte 
der I SDAP an. Auch wenn viele der Panci 1ur Förderung 
ihrer Karriere oder aus Gründen der Amtscrhultung beigetre
ten :.ein mögen, \O ordneten i.ie sich doch von cin,elnen 

Ausnahmen abgesehen aus Ü ber,eugung oder 
Indifferenz den neuen Staah7\\CCl..cn unter 
und übten die der Ju1,t11 1ugcdach1e Rolle 
verläßlich. korrel..t und im \\CM!ntlichcn rur 
Zufriedenheit der polnischen Führung au,. Es 
vcr'1eht c,ich von selb,t. daß jedcnfollc, ,cit 
1937 Anstellungen und BeforJcrungcn von 
Richtern von einer ~lli\'Cll Stellungnahme 
der 1u,tändigen Parteigauleitung abhängig 
gemacht wurden. 

eben der Pcr-;onalpolitik wurde die Rechh
lindung ,clb~t von dem S-Stuat unmillclbar 
beeinflußt. Um die Entscheiuung,lindung 1111 
Sinne der Nalionalso1ialistcn tu verc111hcitll
chcn und zu lcnl..en, wurden Schulung~kur,c 
.ibgchalten und ,eil 1935 Gench1,une1lc 1m 
Rc1ch~justi1mini,1erium ausgewertet. In 
Rundcrh1.~scn und Besprechungen gabdai. t 1-
ni,1erium ,eine Rechtsansichten. Uncih
kritil..cn und Ent,cheidungsempfehlungen an 
Genchtc und Staat~anwahschaften weuer. Ab 
1942 wurden ,ogcnannte R ichterbriek anal lc 
Richter \'Crsandt. mit denen da:. Ziel der Ver

einheitlichung und Lcnl..ung der Rechtsprechung durch die 
hitische Darstellung und Bewenung einzelner Em~cheidun
gen \\eiterverfolgt wurde. Die Auffassungen des Justiz
ministerium, wurden. obschon nicht bindend. in der Regel 
von der Jw,tiz getreu befolgt. Seit 1942 fanden dariiber hinaw, 
,ogenannte Vor- und Nach:.chaubcsprt.-chungen stau. nicht 
nur zwischen den um Verfahren beteiligten Richtern. :.ondem 
auch mit solchen Richtern. die nicht nm Verfahren beteiligt 
bzw. den Spruchkörpem nicht dienstvorge ctzt waren. Die 
Protol..olle dieser Be,prechungcn L.eigen. daß versucht wurde. 
die Rechtsprechung gerade 111 politi,chen Sachen in die . .rich
tigen··. vom Regime gewün¼:hten Bahnen zu lenken. So 
\\Urdcn b.!i!,pieb\\ei~ Richtergebeten. 111 der Bewei~führung 
bei der uneibfindung „nicht ~ubtile Bedenken" ,u haben: 
oder es \\Urde bereits in der Vorbe~prechung fc.Mgelegt, daß 
ein Todc~uneil gefällt werden müsse. 
Die wenigen Richter. die ,ich offen vcrweigencn, ,teilten 
!..eine Gcfahrtlur. Sie waren vcr~chiedenen Nachteilen nu!.ge
~et,t. aber !..einem wurde ein Haar gekrümmt. 
ln,gesamt war damit die den Gerichten verbliebene L'nabhän
gigkeit nicht größer als die Autonomie anderer Teile des S
Hemchufmystem auch. Das Maß der Autonomie orientiene 
sich uu~\chließlich um Kriterium der Funktion,f:ihigkeit de~ 
Staatsapparates. Damit war die frühere Rolle der Ju\ti,. die 
Exel..utive L.U kontrollieren. verloren. Das Verhältni.-. kehnc 
~ich um: .,Die Exekutive kontrolliene nunmehr die Justiz•• 
(Fmcnkcl). Eine unabhängige drille Gewalt gab es nicht mehr. 



Betrifft JUSTIZ r. 39 • September 1994 

Auf dem Hintergrund dieser gesellschaf11ichen Rahmen
bedingungen lassen sich auch die Aufgaben der Justiz im 
Faschismus bestimmen. Sie hat ihre zentrale Rolle in der 
Un1erstützung des Aufbaus und in der Erhaltung der NS
Herrschaft. indem sie 
• die Funktionsfähigkeit des winschaftliehen Systems sicher
te; 
• die Diskriminierung und schließlich Rechtlos tellung der 
gesetzlich und poli1isch ausgegrenzten fremdvölkischen Teile 
der Bevölkerung durchsetzte: 
• einen Teil des Kampfes zur Aus chaltung der politischen 
Gegner des Sys1ems Ubemehm und indem sie 
• zur Legitimierung des nationalsozialis1ischen Herrschaf1s
system beitrug. 
Diese vier Funktionselemente will ich jetz1 näher beleuchten: 
Eine geschlossene Winschaftskonzep1ion haue der deutsche 
Faschismus nicht. Anders als das Strafrecht blieb das Zivil
recht daher von wesentlichen gesetzlichen Erneuerungen ver
schont. Das BGB war nach wie vor Grundlage des Gi11er-und 
Warcnau~tau!>chs. Die daran anknüpfende Foni.etzung einer 
auf der Rmionalilät des bilrgerlichen Rechts beruhenden, also 
berechenbaren Rechtsprechung und einer auf Ordnung und 
Effizienz bedachten Winschaftspolitik ent~prach den Kapital
interessen. denen die Reichsregierung nach 1933 politil>Ch 
besonders verpnichtet war. Die Zivilgerich1e emschieden 
daher zu großen Teilen nich1 nur auf überkommenen Rechts
grundlagen. ondem auch grundsätzlich in derselben Weise 
wie vor 1933. sofern nicht Fragen der „Rassczugchörigkeir' 
eine Bedeutung erlangten. Die un1erschicdlichen Untersu
chungen zu zivilrechtlichen Entscheidungen belegen, daß das 
Zivilrecht den Waren- und Dien~tle1stung austausch nach wie 
vor vcrrniuehe und innerhalb der neuen norrnativen Grenzen 
die Geschäftsbedingungen abs1chene (Schröder). 
Diesen Teil des nationalsoz1alis1ischen Herrschaftssystems 
hat Ernst Fraenkel schon 1940 als. ormenstaat" bezeichnet: 
„Der ormenstaat stellt den rechtlichen Rahmen dar für das 
Privateigentum. das Marktverhalten der cinL.elnen Unter
nehmenseinheiten, für alle anderen Anen von Venragsbezie
hungcn und für die Festsetzung der Kontrollaufgaben zwi
schen Regierung und Wirtschaft''. 
Die Funktionsfähigkeit dieses wirtschaftlichen Systems abzu
sichern. war daher eine Aufgabe der Justiz. 
Zum zweiten Funktionselement: 
Die traditionelle Zivilrechtsprechung hune dort ihre Grenzen. 
wo e um Juden. andere Fremdvölkische oder Feinde de~ 
Reichs ging. Deren Di~kriminierung fand nicht nur durch 
politische Maßnahmen. \Ondem auch durch Gesetze und ihre 
Anwendung durch die Jusii.t statt. Im Bereich des Zivilrech1s 
gih dies owohl 11lrvon den n,,is neu ge chaffene Gesetze ab 
auch hin ichtlich einer \pctifil,ch national ozialistischen An
wendung alten Rechts. So wurden beilöpielsweise Juden chon 
vor dem [nkrafltretcn sie dü,J..riminierender Bestimmungen 
Opfer ungleicher Behandlung durch die Gerichte (Beispiel: 
Das Gesetz ilber die Mietverhähnisse mi1 Juden, das die,;cn 
gegenüber nri chen l lausbesiuem weitgehend Kündigungs
schut-1 ver~ag1e, wurde am 30.04.1939 erlassen: dennoch 
verweigenen schon vorher viele Gerichte gegen dus geltende 
Gesetzesrecht jüdischen Mietern Kündigungsschutz). ln~bc
sondere bei solchen Rechtsstreitigkeiten. die einen perboncn
rechtlichen Einschlag hauen. trugen die Gericht.c den 
Di kriminicrung gedanken voll mit. gleichgültig ob sich da
für eine Grundlage in der neuen gesetzlichen Besllmmung 
fand oder ob mangels einer solchen das alte Recht schlicht 
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verbogen werden mußte. Die Zahl solcher diskriminierender 
Ent cheidungen war bei den Eingangsgerichten !>icherlich 
deu1lich höher als bei den Obergerichten. Doch auf die Zahl 
kommt es nicht an. Rech1skultur lebt auch von symboli!>chen 
Entscheidungen. Gerichtliche Entscheidungen enthalten eine 
tiefgreifendesozialpsychologische Wirkung, weil gerade durch 
sie die Grenze zwischen Recht und Unrecht verwischt wird. 
Dagegen pricht nicht. daß die Justiz bei anderen Streitigkei
ten fonnell noch an der Venragsfähigkeit von Juden festhielt. 
Dies geschah in voller Übereinstimmung mit dem Reichs
winschaflsmini ter. Denn hier ging es um die Sicherheit des 
Warengüteraustausches. So" urden grundsiilLlich noch 1939, 
als Juden schon nahezu vollscändig aus allem wu1schaftlichen 
und sozialen Leben ausgeschaltet worden waren, Kaufgeschäfte 
mit ihnen anerkannt. 
Da5 Bild wäre allerdings unvollständig, würde man nicht in 
diesem Zusammenhang zusätzlich daraufhinweisen. daß schon 
die Zugangsbarriere zur JuMiL für Juden und andere Fremd
vötkische deutlich erhöht wurde. Schon Miue der dreißiger 
Jahre fanden Juden häufig keinen Anwalt mehr, der Willens 
und in der Lage gewe!>en wäre. ihre Interessen vor Gericht 
wahrzunehmen. Seit 1938 konnte die Wahrnehmung von 
solchen Mandaten sogar als Standesverfehlung des Anwalts 
betrachtet werden. 
Die Grenzen zwischen dieser justiziellen Funktion der Diskri
minierung ganzer Bevöl~erungsteile zu der Aufgabe der Au~
schaltung ta1sachlicher oder venneintJicher Gegner des Sy
stems sind fließend. 
Deutlich wird diese Rolle der Justiz in besondere in der 
Strafgerichcsbarkeit. Ander, al die Zivilgerichte wurde die 
Strafgerichtsbarkeil von der Machtergreifung der az.is an in 
das System des Terrors voll einbezogen. Für Roland Freister. 
den neuen Staatssekre1Ur im Reichsjustizministerium, war das 
Strafrecht nichts rmdercs als „Kampfrecht" zur Vernichtung 
der „Gegner'· des Staates. Dem entsprach nicht nur die Schaf
fung von Sondergerichten für bestimmte politische Delikte. 
bei denen die Yeneidigungsmöglichkeiten erheblich einge
schränkt waren. sondern zum Beispiel auch die teil weise sogar 
rilckwirkcnde Wiedereinführung der Todesstrafe für eine Reihe 
von Delikten und Straf chärfungen für bestimmte stmfrech1-
liche Tatbestände. Dies alles richtete sich vordergrilndig ge
gen politische und oziaJe Außenseiter. fühne jedoch zu einer 
Brutalbierung der StrafgerichtsbarJ..eit in ge um1. Strafver
fahren, die aus Anlaß nationalsozialbth.chcr Exze~e gegen 

a7itiher immerhin eingeleitet wurden. dürfen nicht ilberbe
wertct werden. Regelmtlßig \\ urden ~olche Verfahren auf 
höhere Weisung voreinerVerurteilungcingc~tcllt. Zum 3Ildc
ren muß berücksichtigt werden. daß auch der Panei unJ..ontrol
licncr nichtge teuerter Terror keineswegs recht war. Sie hatte 
zur Machtergreifung den S1raßcntcrror gebraucht und sie 
hatte ihn gerade in den Jahren 1935 und 1938 bewußt gegen die 
Juden inqrumentalisiert. Anderseits bedurfte i,ie zur Absiche
rung ihrer Macht der Akzep1anz der konservativen Eliten. von 
Wehnnacht. lndu<;trie und 8eam1en. Deshalb handelte die 
Justiz mit der in Einzelfällen vorkommenden Vcrfolgw1g 
solchen Terrors durchaus im Einklang mit dem SyMem. Diese 
enge Einbindung in da~ Herrschaf1:,sy:.tem der Nazii. läßt sich 
nich1 nur auf der Ebene der Obergerichte und mit Hilfe der 
skandalösen Uneile von Volksgericht~hof und Sondergerich
ten belegen, auch der nonnale Strafrichter vor On war unent
rinnbar in dieses Sy~tcm eingebunden. Auch in diesem Be
reich gab es natürlich noch „nom1ale" Strafverfahren. Diese 
. .Nom1aJitär' bedeutet aber doch nur: .. Mlln konzentriene sich 
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dankbar auf diese Aufgabe; dankbar. den !>Chrecklichcn Res1 
nicht ~ehcn w mU!,sen" (Schröder}. Und wenn man ihn sah, 
nahm man ihn hin. Denn man war ja kein Jude, gewiß auch 
kem Kommunis1. kein S01iali t und in der Regel auch kein 
prote-.tiercndc~ Mitglied der Bekennenden Kirche. 
Zum letzten Funk1ionselement der Justiz im NS-Staat 
In jedem Fall cignc1c. ich dieJus1iz aJ Mincl der Propagierung 
des NS-Staates. Sein Herr~chaf'tssystem beruhte ja mch1 nur 
auf Terror ... !>andern auch auf dem crfolg:reichen Werben um 
die Loyalitiil der t-1as5en" (von Briinneck). 
Das gerichtliche Verfahren aber ist in der Regel sehr auf 
öffentliche Wirkw1g angelegt. JuMizfönn.ige Verfahren wir
ken glaubwürdiger ab einfache Exekutivakte. Sie schaffen 
Legitimation auch nach außen, indem sie in Anspruch neh
men. in einem geordneten. objek1iven Rahmen herauszufin
den. was Recht ist. Gerade bei der Anwendung der Rassen
gesetze und der übrigen diskriminierenden Gesetze ist die e 
propagandistische Rolle der Gerich1e besonders ausgeprägt. 
Die lnszenierung von Gerich1sverfallren gegen poli1ische 
Gegner des NS-Staate!, haue in er ter Linie zum Ziel. nach 
außen zu wirken. Stärke und Stabili1ät des Systems zu demon
i.irieren und zu zeigen: Das Rechl ist auf unserer Seite. Dem
entsprechend spiehc die Ju~tiz in der Propaganda der SDAP 
eine große Rolle, auch in der Partl!ipressc nahmen Berichte 
Ubcr Prozesse breiten Raum ein. Diese propagandis1ische 
Funktion der Justiz fand ihren perver..en Höhepunkt in den 
Verhandlungen gegen die Wider mndsklimpfer de~ 20. Juli 
vor dem Volksgerichlshof. 
Fügt man die e einzelnen Elememe der Rolle der Justiz im S
Staat wieder zu ammen. so ergibt ~ich meine~ Erachtens ein 
eindemigcr Befund: Die Ju Liz erfillltc insgesamt ihre Funkti
on im ationalsozfalismus. Sie stabilisiene die na1ional
sozialis1ische Herrschaft. Die führenden Richter der damali
gen Justi7 haben diese Funktion auch klar erkannt. Sie verstan
den sich, soweit sie selbst aktive Na1ionalsozialisten waren. 
als ,,vornehmste Vollstrecker des Führerwillen ". Der lang
jährige HamburgcrOLG-Präsident Rothenbcrgcr, ~päter StaatS-
ekret.llr im Reichsjustizministerium. macht das so deu1lich: 

,.Das Gesetz ist Führerbefehl. Der Richter. der dieses Gesetz 
anzuwenden hat. ist nicht nur an das Gescu. ondem auch die 
einheitliche geschlossene Weltanschauung de!> Führer., ge
bunden. Aus dem neutralen, unpolitischen, staatsabgewnnd1en 
Richter der liberalen Epoche ist daher geworden ein durch und 
durch politisch denkender, fest an die Weltanschauung des 
Gesetzgebers gebundener und an ihrer Verwirklichung mitar
beitender Nationalsozialist'·. 
Die Mehrzahl der damals tätigen Richter hat die Rolle der 
Justiz wohl nicht so wahrgenommen. Vielen von ihnen fällt c 
auch noch im nachhinein schwer. die Wahrnehmung von der 
eigenen rich1erlichen Tätigkeit in Überein timmung zu brin
gen mi1 der von mir eben beschriebenen Funktion der Ju tiz im 
Faschismus. Dies hat unterschiedliche Griinde. die danu tei
len mir in dfosem Zusammenhang nicht möglich ist. Terror 
und Trivialilät stehen in der Justiz der NS-Zeit nebeneinander. 
Derjenige. der wegen seiner kleinen Rädchen-Position inner-
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halb der Justiz vom . chlimmsten isolien war. mag glücklich 
, ein. Gleichwohl blendet er die Realität aus. wenn er die Rolle 
der Ju~tiz im NS-Staat auf der Grundloge der. ormalität'· des 
eigenen Beruf·alltags bewenet. Diese „Normalität rechtfer
tig1 in keinem Fall das une~hüllcrliche gute Gewis en. das 
ov,ele der friiheren Richter in Anspruch nehmen. 

Lassen S,e mich eine persönliche achbemerkung machen. 
die mir norwendig erscheint. Die Ju tizm1111stenn hnt ge tem 
zur Eröffnung der Ausstellung von der 01wendigkei1 der 
fondauemden Auseinandersetzung mi1 der Jus1 iz im na1ional
soz1aliJ.11schen Staat gesprochen. Die Unl11higkeit. ich mit 
diesem, Thema ernsthaft auseinanderzuscizen, hat die. Ge
schichte der Bundesrepublik Deut~chland über nahezu Z\\ei 
Jahrzehme geprägl. Die Ursachen dieser Unfähigkeit ~ind 
nicht Gegen tand meines Beitrages. 
Aber heute noch begegnen die. die die fondauemde otwen
digkcitdcr Au cinandersetzung betonen. der Frage. obsie!>ich 
sel.bsl denn anders verhalten hätten. Häufig ist die!ie F,.ige 
diskrcdiuerend gemeint. wenn ich hinter ihr die Behauptung 
verbirgt. der mit der „Gnade der späten Gebun'· versehene 
kriti~che Betrachter jener Zeit Melle sich auf ein ge~chich!'.lo-
es Podest und berück ichlige nicht die persönlichen Zwangs

lagen. menschlichen Schwächen und berechtigten Entschuldi
gungen der damals Beteiligten. Sicher. die Beamwonung der 
Fr.ige ist für die objektive Bewenung der Rolle der Jus1 iz und 
der in ihr damals Handelnden ohne Relevanz. Aber: MUsscn 
wir uni. die ·e Frage nichl ~lellen. wenn wir gerecht uneilen 
wollen? Unverständnis und Empörung über viele Uncile 
lassen uns die Fragestellung vielleicht manchmal allzu ~elbst
gerechi zur Seite wischen. Schon die gleiche Frage, diesmal 
gestellt von einem nicht in den richterlichen Dienst übernom
menen Ex-Kollegen der E,-DDR. riickL sie un heutigen 
Richtern schon st!!rker ins Bewußtsein. gerade weil sich die 
Justiz der frtiheren DDR keine weg milder Justiz vor 1945 
gleichsetzen läßt. Wir, die wir in Anspruch nehmen. Reprä
seataaten einer neuen Richtergeneration zu sein. sollten des
halb nach meiner Überzeugung aus der AuseinanderseLZung 
mit dem. was Juri ten unter anderen gesellschaftJichen Ver
hälmi sen in Deutschland in den letz1en 60 Jahren ge1an 
haben. im Besonderen eine Konsequenz ziehen: Wir sollten 
uns in unserem Berufsalltag von der Fragestellung immer 
begleiten lassen: 
Dürfen wir uns dessen sicher sein, durch unsere Au bildung 
und Berufssozialisation eine solche politische Sensibilität 
erworben und uns erhalten .LU haben, daß wir neuen Versu
chungen, vor allem derjenigen der Solidarisierung mit der 
Macht. rechtzeitig widerstehen werden'? Die Versuchungen 
des Zeitgenössischen sind jeweils andere. Ob man Mut und 
Kraft hat, .. unangepaßt LU handeln. zeigt ich erst in der 
konkreten Situation'· (Schröder). 

(Vortrag im Rahmen einer Aussrell1111g des Hessischen lnsti
mts für Lehrerfortbildung, Außenstelle Marburg 12„ im No-
1·ember /993 ;:um Thema .,Das Reichskriegsgericht 1939 -
/945") 
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Mahnmale 
Folker Nießalla 

RedeausAnlaßderEinweihungeinesMahnmalsfür 
Opfer nationalsoziali tischer Gewaltherrschaft im 
Gebäude des Amt • und Landgerichts Duisburg 

Ein Gedenkstein. eine Erinnerungsstätte, ein Denkmal. ein 
Mahnmal, das ist nicht selbstverständlich. 

icht selbstverstiindl ich, weil es viele braucht. die das wollen. 
Und es waren viele. Wir sind viele. zusammengekommen zur 
gemein amenSacheau~den Kreisender Anwälte und Richter. 
der Handel richter und StaatsanwiiJte. 

Da.~ Mahnmal i,t nicht selb 1verständlich. Es ist nicht selbst
ver tändlich, weil e Fragen gegeben hat. Au.\gesprochene 
und gehöne Fragen, unausgesprochene. verheimlichte und zu 
erahnende Fragen. wie immer. wenn e um kritische Wegmar
ken der Ge chichte geht: warum, warum überhaupt, warum 
erst jelll, warum jetzt noch? 

Warum? 

Wir befinden uns, wie Sie aus der umgebenden Architektur 
erkennen können. in einem preußischen Hau~e. So versuche 
ich uur die Frage zunächst eine preußibche Amwort. 
Im Park von SchJoß Rheinsberg ließ Prinz Heinrich von 
Preußen, in mancherlei Distanz zur Meinung und Politik 
seine ällcrcn Bruders Friederichs des 11„ einen Obelisken 
errichten. Hierauf verzeichnete er amen und Taten von 
Wegbegleitern, die • nach seiner Meinung zu Unrecht • aus 
dem aJlgemeinen Gedächtnis zu schwinden drohten. 
Theodor Fomane zitien in seinen ,.Wanderungen durch die 
Mark Brandenburg" aus der Rede de. Prin1en Heinrich vom 
4.7.1791: ., ... wogegen große. mehr in der Dunkelheit geleiste-
te Dien te ... nicht der Vergangenheit entzogen wurden. viel-
leicht nichL emzogen werden konnten. Das Andenken der 
Begebenheiten schwindel, die Namen gehen verloren, und die 
Geschichte bleibt nur ein unvollkommener Entwurf, oft zu
sammengefügt durch Trägheit und Schmeichelei." 

Ein zweiter Amwonversuch. ein sehr persönJicher: 

22. April 1993. 
Ein blauer. wam,er Nachmittag. 
Lerchen werfen sich in die Luft und singen. 
Au der Feme tönt Hahnengeschrei. 
Über Geleise verlien sich der Horizont im Flirren der 
Luft. 
Friede. 

Und das Orchester spielt. 
Und das Tor zur Rampe droht. 
Und der Zug kommt. 

Eine Blume im Teich, der die Asche barg. 

Birkenau. 

Die Starken zur Rechten. die Schwachen zur Linken, 
elektiert. 

Der Weg zum Gas ist lang. 
Wieviele Gedanken ruhen auf ihm? 

Entrechtung, Vertreibung, Emigration, Ermordung. 
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28 Rechtsanwälte und 1otarc. 1 Obcrnnmanwalt. 4 Richter. 2 
Handelsrichter. 9 Referendare. 44 Personen. die in diesem 
Haus arbeiteten. die durch dic!tc Gänge eilten. die durch diese 
Tür gingen. die in cliesem Saul pliidienen. 
Stellvertretend für alle rufe ich auf: 

1) Rechtsanwalt und Notar Waller Bonganz, 19-40 in Anrwer
pcn verhaftet. seitdem verschollen. 

2) Rechtsa11walt und Notar Dr. Siegbcrt Cohn, gest0rben am 
23. März 1944 in Theresienstadt. 

3) Rechtsanwalt und Notar Dr. Sally Martin Kaufmann, mit• 
samt seiner Frau auf derTramportlistc des 28.10.1944 nach 
Auschwitz. Don umgebracht. Die Fronten brachen zusam• 
men. aber dje Bürokraten des Todes führten die Listen. 

4) Oberamtsanwalt Benhold Meyer, gestorben am 7. Män 
1943 in Thcrcsien,tadt. 

5) Rechtsanwalt und otar Dr. Siegfried Rottenstein. umge
bracht in Lzbica (Bezirk Lublin). 

6) Landgerichtsdirektor Paul Schloß, am 6. Mai 1942 Selbst• 
mord, nachdem er Kenntnis von der drohenden Deponation 
erhalten haue. Geselbstmordet. 

Schicksale, Leben~läufo, Todesläufe. 
44 amen, die nicht verlorengehen sollen. 

Warum. warum erst jetzt? 

Weil el. direkt Betroffenen immer schwer fällt, ihren eigenen 
Beitrag tum Gesamtgeschehen hervorzukehren. dem Licht 
öffentlicher Betrachtung auszusetzen und sich selbst im Spie
gelbild zu ~chen. 

Weil es nach 1945 die Möglichkeit der Stunde ull gegeben 
hat. die e Möglichkeit aber - namentlich in der Justiz• nicht 
gcnuw worden ist. 
fä ist nachzulesen. Ich nenne 
• ,.Furchtbare Juristen·' von rngo Müller. 1987: 
•. Ju~til und Nationalsozialismus''. herausgegeben vom Bun
desminister der Jusliz, 1989; 
• .. Anwalt im Kalten Krieg" von Dieter Posser. dem ehemali
gen Justizminister NRW 1991; 
- icht zu vergessen „Sondergerichte im Dritten Reich" von 
Hans Wüllenwcber, 1990. 

Aus den . .furchtbaren Juristen'' zitiere ich aus dem Abschnitt 
über die juristischen Fakultäten: 

.. Die ratsächlic/1 weirgd1e11d resvektit:rte l locl1scl111la11tono
mie ermöglichre den Fak11ltä1en in der Fo/ge:.eit eine von 
außen 1111beeinf111.ß1e Ber11/1111gspoli1ik, welche die von den 
Besar:1111gsmächrenvorgenommenenS11spendien111ge11rück
ga11gig machre u11dgleich:eirigdafiir sorgte,da.ßdie Exilienen 
.,vorderTür'· blieben.Nur !7%derwmde11Na:is,,enriebe-
11en Ordinarien wurden wieder in ihre Ämter berufe11 ... " 
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Es geht weiter: 
,.Ernst Forsthoff, Georg Dahm. Walter Hamel, Ernst Ru
dolf Huber. Giimher Kiiche11J,off. Karl LArenz, Theodor 
M atm:, Herben Krüger, Ha11s-P eter lpsen, Ulrich Scheuner. 
Werner Weber. Arnold Köttgen. Hans-Carl Nipperdey. 
Heinrich Henkle, Friedrich Schaffstein. Erfrh Schwinge. 
Hans Wel:el und all die anderen, die die notionalso:ialisti
sche Rechtsordnung mitgefurmt hauen. lehrten dagegen 
auf ihre Lehrsuil,/e :urück und prägten die herrschende 
Meinung in den 50er Jahren wie schu11 in den 30ern 1111d 
40em. Die für die juristische Praxis so bedeutsamen Geset
:eskonm1e111are erschienet/. als habe s1d1 nichts ft.eändert, 
,·011 denselben Auroren bearbeite/, in Ne11c111flage ... 

Konkrete Benennung schmerz 1. Viele von uns werden mit den 
vorgelesenen amen eigeneStudiumserfahrungen verbinden. 
Und zu Theodor Maunz, unlängst ge torben, maßgeblicher 
Grundgesetz-Kommentator, steht am 15.10.1993 in der 
Wochenzeitschrift ,.Die ZEIT'·: ,.Erst nach seinem Tod stellt 

ich jetzt heraus, daß Maunz dem Rechtsextremisten Gerhard 
Frey von der DVU und dessen Zeitungen mit Rat. Tat und 
vielen Artikeln beigestanden hat:' 

Warum er t jetzt? 

Ich wage die Vemmtung: Weil wir in unserer Jurisrengenera
tion erst die Fähigkeit haben. die jüngste Justizge chichte 
abzuarbeiten. 

Ob wir auch noch - konkret in unserer Sladt - den blutigen 
Spuren des Sondergerichts Duisburg nachzugehen haben? 

Warum? Warum jew noch? 

Weil der Fähigkeit. Geschichte abzuarbeiten. auch die Ver
pflichtung entspricht, so zu handeln. 

WeiJ man Ge chichte nicht bewältigen kann, erst recht nicht 
endgültig und cm ffir allemal. 

Weil es nicht möglich ist. wegzulaufen. aus dem Schauen der 
Geschichte herauszutreten oder sie wie ein altes Kleidungs
stück abzulegen. Da~ Jetzt speist sich aus der Vergangenheit. 
Die Gründe für KonOikte - z. B. ordirland. Jugoslawien • 
erschließen sich er-.t aus dem Vorhergegangenen. An die 
Rolle des Sezessionskrieges im heutigen Bewußtsein der US
Amerikaner ei erinnert. In Frankreich wird erst seit k.ur7Cm 
inien.iver und breiter angelegt über die eigene Rolle in der 
Vichy-Zeit nachgedacht. Welche Ge chicht~muster kommen 
bei uns nach der Vereinigung der deutschen Staaten in 
Schwung? Worauf greifen wir zurück? 
Geschichte kann man nicht abschü11eln wie Wassertropfen. 
Mon kann sich nur auf sie einlassen. in ~ie eintauchen. sich ihr 
stellen. mit ihr umgehen. • und da~. um in der Gegenwart 
urteilsfähig iu bleiben. 
Geschichte übernehme ich als Glied memes Volkes, als unaus
schlagbare Erbschaft. in Haflungsgemeim,chnft. 

In den Klageliedern de& ProphetenJeremia (Kap. 5, V. 7) heißt 
es: 
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„Unsere Viiter haben gesii11digt und leben nicht mehr. wir 
aber miisse11 ihre Schuld tragen." 

Wir selb&t wllrden wieder ~chuldig. wenn wir dem auswichen. 
Solcher Umgang mit Geschichte entmündigt nicht, ondem 
gibt erst innere Frciheil. aufrechten Gang und auch die Mög
lichkeit. anderen gegenüber Kritisches anzumerken. 

Warum jetzt noch? 

Weil separiert - selektiert? • wird: hier wir, dort das Fremde. 
Weil das Tor zur Rampe- in Deutschland und anderswo-noch 
droht. 
Weil die Gleise noch intakt ind. Ober die die Züge fahren 
können. Sie führen noch Hünxe. Hoyerswerda und Ro~tock, 
nach Mölln und Solingen. 

Warum jetzt noch? 

Weil die er Gedenkstein, dieses Mahnmal uns immer wieder 
neu immunisieren kann. Gedenken ist Arbeit. Gedenken. 
hoffen. widerstehen. 

Was bleibt uns zu tun? 

Rechtsanwalt und Notar Dr. Eduard Koenigsberger, geb. 
1882, nach rund I Ojlihrigcr erzwungener Emigration zurilck
gckehn - heimgekehrt? -. schreibt in einer beschämenden 
Bescheidenheit unter dem 18.1.1948 an den Vorstand der 
Anwaltskammer Dü eldorf: 

.,Hierdurch ges1011e id1 mir darum :11 bitten. mich wieder
um alsj11ristische11 Mitarbeiter a11f:1111ehme111md mich :11111 

Rechtsanwalt 0111 Amrsgericlu MiillumnlRuhr sowie am 
lmulgericlu in Duisburg :11:ulasse11. 

Wie ich es :eit meines Lebens gewese11 :11 sein meine, 
miid1te ich auch hinfort wieder ein arbeirswilliger Diener 
am Recl1te sein, ein Die11s1. der meiner in11ersre11 Neig1111g 
emsproch und aus dem ich nur ausgesrhiede11 bin. weil ein 
1111\'erdienres Geschicl.. es :.o gewollt hat." 

Diener. dienen: welch· altmodi ehe Kategorien. Und doch 
brauchen wir "ie: als Gegengewicht zur Ichsucht. Dienen i5t 
mehr als bel.ßhlte Dienstleistung. Dienen. das heißt in der 
Sprache der Heiligen Schriften der Juden und Chri,;ten da~ 
Recht der Fremdlinge, Witwen und Waisen. also der Schwa
chen. zu ~chütien. Dienen hält eine Gesell chaft zu<;ommcn. 
Davon proliuercn auch diejenigen, die solche Haltung belä
cheln. 

Diener am Rechte zu sein: das bleibt uns zu tun. 

Nicht Diener eines fonnnlbti chen Rechts für fruchtbare 
Juristen. sondcm Diener mit dem Bemühen. :.ich des Rechtes 
als Weg der Annäherung zur Gerechtigkeit zu bedienen. 
Recht dienen läßt sich nur bei innerer Unabhängigkeit: sie erst 
befähigt. dem Recht zu dienen. 

.. ... miichte ich auch hinfnn 11wder ein arbei1sw1//1ger 
Diener am Rechte sein ..... 

ichts. lieber Dr. Koenig berger. nicht ht dem hin,urofiigen. 
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Betrifft: Justiz in Japan 
Yoshihiro Eto, Take)o hi lto, To hihiko torino 

Rechtsprechung in Japan 

I Historischer Überblick 

l. Al~ der japanische Staat durch die MciJ1-Re~tauration 1m 
Jahre 1868 neu organi,ien wurde, orientierte sich Japan beim 
Aufbau einer modernen Justiz anfang~ t1n Frankreich. später 
an Deutschland. Die fom1ell vorgesehene Gewaltenteilung 
haue aber !..eine praktische Bedeutung: denn nach der kaiser
lichen 1e1Ji-Verfassung au dem Jahre 1889 gmg die Staah
gewult vc,m Ka1:.er aus. Folglich gab c~ keme richterliche 
Unabhiingigkc1t als Schutz vor WillkurenLseheidungen der 
Exeku11vc. 
Im ,weiten Weltkrieg hat die Jarani,che Richter~chaft kidcr 
mit der fo:.chistischen Regierung t.usammengcarbc1lct und 
nicht ihre ureigenste Aufgabe w~1hrgenommen, die Mcn-
11chenrechte zu :,chütun. 

2. Im Augu~1 l9~S hai Japan vor den ,1lliicncn Streitkräften 
kapitulien und die Erl..lärung von Pot,darn angenommen. Die 
Alliienen. vor allem die USA, haben das Land be,et.1t und im 
Sinne ihrer Systeme demol..mti,iert. Am 3.5.1947 •~t die neue 
Verfu,,ung in Kraft getreten. Die wichtigsten Neuerungen 
gegenüber der Meiji- Verfu,,ung ~ind: 
- Die SLaatl>gewalt geht ,om Volke au'>. der Kaiser bt nur noch 
das Symbol des S1aa1e, und des Volkes. 
-Der ,ouver'.ine Staat Japan äl·htet Krieg und Ge"ullanwen
dung al,; Mille! zur Regelung intcrna1ionaler lnterc,,cngcgen
,ätze. 
-Er~lmals werden die ckmemaren Men„chenrechte als e,\ig 
und unverleLzlich garantiert. 
Diese Ideen der neuen Verfas~ung wurden durch "1chtige 
Reformen verwirl..hcht. 

J. Die Refom1cn im Zu,ammenbang mit der Recht,prechung 
gehöncn t.u den\\ 1chtigi.1en nach dem Kriege: Die Gewalten
teilung wurde vcrt..undct. Das oberste Gericht 1,1 autonom und 
von Legislative und Exckuth•e unabhdngig. Seine ,tarke S1el
lung umfoßl die ßefugnb. die Verfassung,mäßigl..cit der Ge
setze zu libcrprüfcn. 
Leider aber funktionien die Ju~tiz nichl gut. 

4. Obv„ohl die 'vtilitärwrwaltung im bcscttten Japan die für 
den Krieg vcrantwonlichen hohen Bemnien und Un1emehmer 
z.ur Rechen~haft 10g. be1raf dies eigenartigerwei,e nich1 die 
cbenfoll\ Hirden Krieg ver,1n1wonlichen Richter. So blieben 
unter der neuen Verfa:.sung zahlreiche Richter im Amt. die 
noch den VoNellungen der Meij1-V crfa,~ung anhingen. Nac.:h 
einer weit verbreiteten Meinung i,t ehe~ cm "1ch1iger Grund 
dafür. daß es ,u keiner grundlegenden Reform der Justi, 
gekommen 1,1. 
Sicher wäre ern Vergleich mi1 Deut~chland interes~ant: Mit 
was für Regelungen haben dt>rl die Siegermächte auf die 
Mitschuld der RichLer reag1en·1 

n Die aktuelle ituation der Recht prechung und das in 
der Praxis ausgehöhlte Prinzip der nabsetzl>arkeit 

1. Die Gerichtsbarkeit '>teilt sich als eine Pyramide dar, mit 
dem Obcn,ten Gericht nn der Spit.te. 

Genchte ,.er ten Gradec;" ,ind die ca.SO Landgerichte. 500 
Amhgerichte und 50 FamtlicngerichLe. 
Genchte ,,.L.weiten Grade, .. sind die 8 Appcllation,genchte. 

2. Oberstes Gencht, Appellation,- und Landgerichte sind für 
Zivil-. Handels- und Soliul-, für Straf- und Verwaltungs
sachen zuständig. Sie ,111d befugt. Gesetze auf ihre Verfas
~ungsmäßigkeit 7U liherprüfen. auf deren Gü!Ligl..eit c~ für die 
Entscheidung eines bc-.timmtcn Falles ankommt. 

3. Dem Oben.ten Gericht gehören I S Richter un. und zwar 14 
Beisiizcr und ein aur,icht.!,n.ihrender Richter mit dem Titel 
.. Erster Pra.,idcnt". 
Der Eme Prfü,idcm \\irtl vom Kai!>er auf Vorschlag d~ 
Kabinetti.. die Bcisiucr werden vom Kabinen ernannt. 
Hierbei gibt e~ keine Mitwirkung der Richterschaft. Die de
mokratische Kontrolle ist da.rauf bcschriinl..t. d:1ß sich die Mit
glieder de!-Reprlb,entantenhnuse, bei den ttl!gemeinen Wah
len dem Votum der Wähler ~teilen. 

4. Die Richter der Gerichte cmen und ,weiten Grades werden 
vorn Kabinett nuf der Grundlage einer vom Oben,ten Gericht 
cr\lelltcn Li~tc für 10 Jahre emant. Sie l..önnen auf weitere 10 
Jahre wiedcremannt werden. 
Ihre Zuhl bcliluft ~ich auf etwa 280<), uarunter 2000 Beruf,. 
richtcr und 800 bei den Amtsgerichten tilllgc Laienrichter. 

5. Die Beruf~richLer gehen au, der „Juri'>ten~chulc" (SrUI 10-
KE, SHLJO)hervor.anderdie luntugen Richterund Rechts
anwälte au,gebildct werden. Für dic,c Kun.teilnehmer (SHJ
HOSH SIIUSEI) gibt e, ,eit 1947 einen einheitlichen Ab
:,chluß. die „Graduierung··. 
Dal, ObcrMe Gericht erstellt nach freiem Ermesi.en die Liste. 
au, der die Richlercmannt werden. Eine Kontrolle findet nicht 
~lall. Bi, besteht die Möglichkeit. bestimmten Absolventen die 
Ernl.!llnung Lu verweigern. Dah ist :illerdings leiztmub vor 
mehr ah 20 Jahren geschehen. 

6. Die Generalversammlung de!> Ober..ten Gericht~ entschei
de! ilber die Vern allung~angelegcnheiten aller Gerichte. unter 
anderem auch über die Ge,chäftweneilung,plline und die 
Fe,1se17ung der Sit7ung,wge. 
Das Wichtigste aber i ·1 die Auf~tcllung der Kandidatenlisten 
fUr die Ernennung und Wiederernennung auf 10 Jahre. für 
Beförderungen und die Zuwci~ung der Richter 7U den ver
,chiedenen Gerichten. 

7. Bei diesen Aufgaben \\ 1rd die Generalver~an,mlung des 
Ober.,ten Gerichts \Ofl dcrG.-rid111>vC1"'-altung w1lcn.lu1LL die aus 

J.ahlrc.1chcn Abteilungen besteht. Deren w 1ch1ig~te PoMen sind 
ausschließlich mit ~olchen Richtern be etzt, die Ver., altungs
gc~chick bcl,ilt.cn und dcrGenemlverl,ummlung genehm ~ind. 

8. Das Prin,ipder U11abl,Ct1.burkeit und Unven;et1.barkei1 wird 
m An.78 der Verfa,sung und in An.48 des Gerichtsverfas
,ungsgesc11.c~ verl..ündet. Tat ächlich aber ist es aus verschie
denen insLi1U1ioncllen Gründen und durch die Praxis fast 
inhaltsleer geworden. 
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a) Wiederernennung auf 10 Jahre: 
Fonnell entscheidet das Kabinett iiber Ernennung und Wieder
ernennung der Richter in den unteren Instanzen. Maßgeblich 
ist aber allein die vom Obersten Gericht vorgelegte Liste. 

ach der herrschenden Praxis kann das Kabinen diese Liste 
nicht seinerseits überprUfcn. So kann das Obersee Gericht die 
Ernennung oder Wiederernennung von Richtern, die ihm 
nicht genehm sind. verhindern. indem es sie nicht auf die Liste 
setzt. 
Aus der Ungewißheit über die Wiederernennung entsteht bei 
den Richtern, iiber die entschieden wird. ein bedrückendes 
Gefühl der Abhängigkeit von jenen Richtern. die entscheiden. 
Obwohl es mehr als 20 Jahre her ist. daß letztmals eine 
Wiederernennung verweigen wurde. bleibt diese Möglichkeit 
stets ein aktuelles Problem für die Richter. 

Hol:schnin I•on Katsukawa Sl11111sho 11111 178/ 

b) Willkürliche Versetz.ung: 
Seit jeher i I es in Japan i.iblich. Richter alle 3 oder 4 Jahre zu 
versetzen. Das Oberste Gericht weist die Richter nach Belie
ben einem anderen Gericht zu. Obwohl damit die Unversetz
barkeit praktisch aufgehoben wird, pflegen die Richter solche 
Anweisungen fast ausnahmslos ohne Widerrede hinzuneh
men. Aber sie verlieren ihre Ausgeglichenheit, wenn sie 
jederzeit eine Versetzung befürchten mUssen. 
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c) Willkürliche Beförderung; 
Zum hierarchischen System gehön das Beförderungswesen. 
Die Gew!ihrung und Versagung von Beförderungen führt bei 
den Richtern zu ähnlichen Besorgnissen wie die Gewährung 
und Versagung der Wiederernennung. ,.Es ist unabdingbar. 
diese Fragen eindeutig z.u regeln. um zu vermeiden, daß die 
Ausgeglichenheit der Richter durch Willkür und Pacronage 
Schaden nimmt."(Perrot, Insti1u1ion Judiciaire, 4.Aufl.1992 
S.335) 
Es gibt aber in Japan keinerlei Verfahren oder System wie z.B. 
den Präsidialrat in Deutschland oder das tableau d'avance
ment, die commission d'avancement und den Conseil 
Supeerieur de la Magistrarure in Frankreich. Das Beförde
rungswesen is1 allein dem Obersten Gericht anvenraut. 

d) Die Ernennung der Kammervorsitzenden: 
Anfangs, nach dem Kriege, wählten die Richter der unieren 
Gerichte ihre Kammervorsitzenden. die odann vom Präsi
denten des Obersten Gerichts ernannt wurden. Spllter hat das 
Oberste Gericht dieses demokratische Verfahren nicht mehr 
akzeptien und stattdessen die Kammervorsitzenden unmittel
bar nach eigenem Gutdünken ernannt. 

e) Willkürliche Beurteilungen: 
Die Richter werden von den Gerichtspräsidenten beuneilt. Es 
ist eigenartig, daß es hierfür keinerlei gesetzliche oder sonsti
ge Regelung gibt. Die Bcuneilungen ind äußerst geheim. 
Die wird - ebenso wie bei den Entscheidungen über Ernen
nung, Wiederernenung und Beförderung - damit begrUndet, 
daß die Privatsphäre der Richter re pcktien werden müsse. 
Das ist die Logik des Obersten Gerichts. Die Folge ist eine gut 
funktionierende Unterordnung der Richter. 

lll Aktivitäten der Richter 

1. Im Jahre 1956 grUndeten einige Anwälte. Profes oren und 
Richter die Vereinigung junger Juristen. [hr Ziel ist es, in 
persönlicher Verbundenheit und durch theoretische Arbeit die 
Ideen der neuen Verfassung zu verwirk.liehen. Die Regierung 
ieht sie aber ab Gegnerin ihrer Politik an und bekämpft sie 

politi eh. Unter dem Vorwand. die Miiarbeit von Richtern in 
politischen Orgenisationen sei nicht wünschenswen. werden 
Richter. die der Vereinigung angehören. von der Regierung 
und vom Obersten Gericht verfolgt und be onders bei Beför
derungen und Versetzungen benachteiligt. 
2. lm Jahre 1971 wurde ein Richter nicht in die vom Obersten 
Gericht aufgestellte Liste für die Wiederernennungen auf 10 
Jahre aufgenommen. Dadurch verlor er automatisch einen 
Posten. Viele Richter der unteren Gerichte sahen darin einen 
Angriff auf eine Über1..eugung. Siesammehen Unterschrif1en 
für ein Prote tschreiben an das Oberste Gericht. 
Wir haben bei dieser Gelegenheit eine allgemeine Debatte 
über den Schutt der richterlichen Unabhängigkeit begonnen. 
Später haben wir im Abstand von 2 bis 3 Jahren Tagungen über 
praktische Probleme unseres Berufs durchgefilhn. Es versteht 
sich von selb t, daß da Oberste Gericht die Teilnahme von 
Richtern an solchen Tagungen nicht fUr wilnschenswen hält. 
Aber die Teilnehmer nehmen notfalls auch berufliche ach
teile in Kauf. um diese einzige Aktionsform der japanischen 
Richterschaft zu veneidigen. Leider können wir keinen Erfolg 
vorweisen. 

Aus dem Fron:ösiscl1e111·011 Christoph Strecker 
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Betrifft: Justiz literarisch 
Gradliano Ramos 

Der Zeuge 
Die Verhandlung haue noch nicht begonnen. und so unterhielt 
sich Gouveia kurz mit dem Gerichtsdiener, beugte sich dann 
über die Veranda und blickte teilnahmslos auf die ra~, ausge
storbene Straße hinunter. Ein Bekannter lief vorbei. die Li
mousine des Gouverneurs bog um die Ecke, in der achbar
schaft schlugeHebn. Er wolheden Bekannten rufen, ihn nach 
etwas fragen, wurde nber durch den Wagen und die Schläge 
der Uhr abgelenl..'1. 
• Was für Zustände. keine Disziplin. 
Er haue t'Ur zehn Uhr eine Vorladung bekommen. Haue sich 
kurz vorher eingefunden. Doch bis auf den Gerichtsdiener und 
einen chwanen Gehilfen war niemand in dem von Au wurf 
und Unrat ver chmutzten Saal. Saustall. Elende Schlamperei. 
Er steckte sich eine Zig,trette an, 1.ilhhe die Aasgeier. die sich 
wie Flecken in den Wolken ausnahmen. und dachte ilber den 
ärgerlichen Vorfall nach, in den man ihn hineinzuziehen 
suchte. Er wußte fast nichts. würde ~ich icher in Widcr~prU
che verwickeln. 
• Eine Falle. 
Er wandte ich ab und uniernahm einen zaghaften Gehversuch 
auf dem wunnsLichigen Boden. den der schwarze Gehilfe 
gerade fegte. Zwei Justizbeamte kamen herein. gewichtigen 
Schrille . Aktenbündel umem1 Ann. 
• Was zum Teufel hab ich mit der Sache zu tun? brummte 
Gouveia gereizt und "'ar so leicht~mnig, mit dem Fuß auf die 
abgetretenen, schwankenden Dielen zu stampfen. 
Verdrossen ging er wieder hinaus und lehnte sich übers 
Geländer. Ein falsches Won im Cafe• und schon war er hier. 
wartete auf die Justiz und käute Satz um Satz die lästige 
Zeugenaussage durch. die er machen sollte. Er wollte diese 
unangenehme Sache hinter sich bringen. nach Hause, die 
Arbeit wieder aufnehmen, mit der er am Abend, als sich der 
venrackte Vorfall ereignete, begonnen halle. Gähnend erin
nene er sich all der Aufregung. 
Er war gerade dabei gewesen. einiges niederzuschreiben, das ihn 
etliches Papier kosten würde. Da stieß seine Frau unversehens 
und in heller Aufregung die Tilr zu dem kleinen Zimmer auf: 
• Ich glaube. sie haben unseren achbam umgebracht. links 
nebenan. 
Er hielt mi11en im Satz inne. ohne der Nachricht jedoch weiter 
Beachtung zu schenken. 
Da sie nicht locker ließ, erhob er sich schließlich und ging zum 
Fenster, sah einen Menschenauflauf auf dem Tronoir. einen 
Wagen und den Kopf des Polizeichefs. hörte Wehklagen und 
Schreie. Am nächsten Tag las er von dem Verbrechen in den 
Zeitungen. 
Während er Straßenbahnen. Pferdekarossen und Reklame
plakate betrachtete, war er in Gedanken bei dem Buch, daß er 
tags zuvor gekauft haue. Hii11e er gewußt. welcher Ärger ihn 
hier erwartete, er hätte den Band mitgenommen, wUrde jetzt 
darin lesen, die Seiten mit Bleistift anstreichen. 
• Zu dumm. 
Er versuchte. die Zeugenaussage zu verdrängen, die zuse~ 
hends Konturen annahm, sie basiene fast ausschließlich auf 
Zeitungsmeldungen, er haue in der Tat nur die Menschen
menge wahrgenommen. Länn, einen Wagen und den Glatz-
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kopf des Polizeichefs. Er rauchte noch eine Zigareue. noch 
mehrere. Jawohl, so sah c\ aus. und nun war er hier. der Justiz 
ausgeliefen wie ein Gefangener. Er mühte sich um einen 
sicheren Gang auf dem altersschwachen. wurmstichigen Bo
den. der wie ein Schiff ~chwankte. Da vernahm er Schritte auf 
der Treppe und blieb stehen. begrOßte den Richter. den Staab
anwalt und einige RechtMinwältc. Nicht aber Dr. Pinheiro. der 
war ihm feind. Ohne jeden Grund haue Dr. Pinheiro begonnen, 
ihm gegenüber eine eisige Miene aufzusetzen. Doch wa~ 
machte das schon: Dr. Pinheiro war eine tote Krake. Ein 
chlaffes Weichtier. Wahrscheinlich hatte man ihm Lügen 

aurgetischt. Gift verspritzt wider einen Menschen. der ihm 
nichts getan haue. 
Der Richter ab auf die Uhr, die Anwesenden nahmen Platz 
um den großen ~taubigen Tisch. 1.wei Angeklagte erschienen. 
von Wachen e~kortien, und die Verhandlung wurde eröffnet. 
Gouveia, geneigt. nur wenig zu sagen, da er sich weder in 
Widersprüche verwickeln noch das Mitlage sen versäumen 
wollte. ahnte bereits. daß ich das Verhör hin1iehen würde. 
Gleich 1..u Anfang eine Reihen von Fonnalitäten. die nichts 
Gutes verhießen: Die AnwäJ1c blliuerren in den Akten, kritzel
ten Vennerke nieder, und der Gerichtsschreiber hämmene in 
die Tasren der Schreibmaschine. Befremdet durch dieses 
Zeremoniell durchdachte Gouveia erneut seine Au age und 
stieß dabei auf Schwachpunkte. Die Zei1ungsberich1e stimm
ten mit dem, was eine Frau gesehen haue. nicht überein, die 
Geschichte wies Ungereimtheiten auf. war teilweise unklar. 
Und nun 1..erbrach er sich den Kopf bei dem Versuch, die 
beiden Versionen in Einklang zu bringen; da dies unmöglich 
war. bog er ich kurz entsehlos en eine von beiden zurecht. 
Doch da meldete sich ,;ein Gewissen. Und das Urteil? Er 
wehrte ab: Eine Farce. Getue. nachts als Getue! Idiotisch. sich 
solche Gedanken zu machen, er würde ein paar Belanglo ig
keiten zum Besten geben, die keinerlei Einfluß auf das Urteil 
hllnen. 
Und schon nahm die Sache ihren Lnuf. Daumen und Zeigefin
ger Dr. Pinheiros schnipsten kurz 111 die Luft und ließen 
Gouveia auf die Größe eines lnsekts zusammenschrumpfen, 
ja, wollten ihn vom Stuhl stoßen, auf dem er unbehaglich hin 
und her rutschte. Das Insekt zuckte indignien die Achseln. 
(Dümmliche Provokation: Dr. Pinheiro war und blieb eine 
Krake.) Venog das Gesicht, schnaufte, und schon sprudelte e 
aus ihm hervor: er hieß Gouvcia, arbeitete bei der Zeitung, war 
dreißig Jahre alt, konnte lesen und schreiben. Die unnötige 
Fragerei machte ihn verlegen, demiltigte ihn. Er geriet durch
einander. mußte sich räuspern, häue am liebsten laut gelacht. 
Jetzt kam die Sprache auf das Verbrechen. doch bediente man 
sich alte.rttimlicher. offensichtlich teils falsch gewählter. teils 
ihm unverständlicher Worte. Er wurde zögerlich, worauf ihm 
der Richter empfahl. gu1 1..u überh:gen. Da erschrak er. be
schloß die Zunge im Zaum zu halten. Wahrscheinlich halle er 
nein gesagt, als er hällc ja sagen sollen, und deshalb halfen sie 
ihm nun auf die Sprünge. 
So weit, so gut. Der Vertreter der Anklage meldete sich erneut 
w Wort, ein annehmbarer Mensch, der gelangweilt einfache 
Fragen stellte und Gouveia dann den Anwälten überließ. Der 
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er te hustete, grunzie, blccktc mitleidig lächelnd sein Gebiß 
und erklär1e sich zufrieden. Der zweite erging sich in 
haarspalterischen Formulierungen. Und Gouveia kam voll
ends durcheinander, halle das Gefühl. daß man ihn einschüch
tern, unter Druck setzen wollte. Durch das Utcheln des en,1en 
Bakkalaureu<; und die Spitzfindigkeiten des zweiten in Be
drängnis gernten. wußte er nicht mehr ein 
noch aus. verhaspelte sich. begann Unsinn 
zu reden. ve11>chluckte ganze Sät,e. und 
achtete nicht nur den Richter, der sich verär

gen am Kinn krame. 
Und schon trat Dr. Pinheiro in Aktion: nahm 

beachtlich an Umfang zu.die Bru t ~h\\oll 
ihm und schwoll, ein Truthahnhals. ein Bla
sebalg. der sich aufblähte. mit Lufl voll
pumpte für seinen Di kurs. Verharrte o 
eine Weile und nahm Wi11erung auf, wie ein 
Chamäleon. Dann aber enönte seine Stim

me. brach aus ihm hervor. tief. klangvoll 
und ge!>pickt mit langen Adjektiven. Eine 
Frage nur, doch !.O verbräm1 formulien. daß 
sie unterging. gleich jenen Kreuzen am Stra
ßenrand. die vor lauter Bändern und Papier
blumen kaum mehr zu sehen ind. Gouveia 
fühlte ~ich wie vor den Kopf gestoßen und 
zog den Hals ein: richtete sich dann langsam 
wieder nur und mu\terte die Anwe enden. 
ilber1.cug1. erstaunte Ge ichtervorzufi nden. 
Da keiner eine Miene verzog. glaubte er sich verhört 7U haben. 
schrumpfte wieder in sich ?Usarnmen und wartete. daß man 
ihm die Fr::igeemeut stellte. Alsdie5e dnnn kam- leiden chart
lich und weitSchwcifig vorgetragen •. geriet er in höchste 
Verlegenheit. Er htiue schwören können. daß man ihm da 
einen ! laufen Unsinn aufti„chtc. doch die reglosen. ernsten 
Gesichter verunsicherten ihn.Sie kamen ihm hölzern vor. hart. 
er spürte, wie es ihm ciskah über den Rücken lief. zitierte. 
Zweimal haue er ein und denselben Sat7. gehört. ein,m \\ irren 
1-laarschopr gesehen. einen aurgeblähten Kropf und haue 
nicht begriffen. ~aßda und heuchelte Aufmerksamkeit, wäh

rend er in den Ge:.ichtem, an der Decke. den Möbeln. in der 
Täfelung des Tische~ nach einer Amwon ,uchte. Kein Zwei
fel. die gesamte Runde hielt ihn für bc chränkt, eine entsetz
liche Angst vordem Anwalt beschlich ihn, er ~nh ihn vor sich: 
ein wilde:. Tier. ein Geschöpf niederer Art. etwas. da'> einer 

widerlichen Krake glich. Er ~uchte nach Au flüchten. Vor
wänden, doch die Stimme ver.,agte ihm - und alle sahen sie ihn 
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ent em an. Eine Qual. atürlich, sie hauen Dr. Pinheiro 
gehön und wunderten sich nun, warum er, Gouveia, schwieg. 
Er pla111e innerlich vor Wut. Saubande. Mie<;e,; Pack. Sie 
konnten ihn alle. Da sah er. wie sich die schlaffen Lider de<; 
Gerichtsschreibers schlossen, und eine gelben Finger auf der 
Tastatur der Maschine zum Ruhen kamen. 
- Kann ich rauchen? 
Man erlaubte es ihm, und er uchte in seinen Taschen nach 

Zignre11en. So weit so gut. Je11.1 rauchte er. dachte an das Buch. 
das er am Vonag gekauft haue und an niederes Geuer. Durch 
die Rauchwolke hindurch wurde Dr. Pinheiros Ge icht größer 
und größer. runder und runder. In früheren Zeiten mußte es 
abscheuliche. giftfnrbcne Kraken gegeben haben. 
Da rollte die Krake auch schon ihre Tentakel aus und stellte die 
Frage zum dritten Mal. 
- Gewiß. nmürlich. stammelte Gouveia. 
Und gab eine zweideutige Antwon. die 1m Mund de~ Rich1ers 
durch de sen absonderliche Formulierung noch unklarer klang. 
- icht ganz so, murmelte Gouveia. 
Und regte eine Änderung an. die man akz.eptiene. jedoch 
gänzlich smnemstellt wiedergab. 
- Aber! 

Er wollte prote~tieren. doch fohlte ihm der 1ut. Das gnn1e 
ProLedere ~ch1en ihm uni.ulässig.ja. bedenklich. Er redete wie 
jeder normale Mensch, und der Richter kleidete ,eine Alltags
sprache in al1enümliche. chwül tigc und falsche Worte. Die 
Vernehmung zog ich hm, Läh und gehässig - und Gouvcia. 
bemüht. das ganze Desaster nicht zu verschlimmern. bewirkte 
nur da, Gegenteil. Seine Hände waren schweißnaß. die Ohren 
fingen Feuer. sein Blick trilbte i,jch. cbel verschleiene die 
Gesichter. Er rang nach Atem. drohte 1.u ersticken. 1.appcl1e 
verzweifelt. Wußte. daß alles umsonst war. daß man ihm die 
Wone im Munde herumdrehte. in einer ihm unbekannten 
Sprache nieden.chricb. doch er haue sich aufs Glauci~ bege
ben. konnte sich nicht mehr halten. War zu einer Marionette in 
den Hlinden von Dr. Pinheiro geworden. 

Dann aber faßte er wieder Mu1. empöne ich. eine Falle. \\ a., 
sonst. Er haßte diesen Recht verdreher. häue ihm am lieb 1en 
die Visage zerkratzt. Er steckte sich eine weitere Zigarette an 
und machte einen tiefen Lungen.mg. au~ AngM laut loszu-
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fluchen. Woher sollte er das alles wi sen? Er haue die Zeitun
gen geie ·en und einiges von seiner Fr:iu erfahren. Unglaub
lich, sie waren ihm mil der Frage gekommen, wie sich die 
beiden, die da aßen. verhallen hätten: ein beleibter, gut 
gekleideter Herr, vermul.lich wohlhabend. und ein Schwarzer. 
der aussah wie ein Affe. Er versuchte eine Verbindung zwi
schen ihnen herzustellen. aber der Faden, mit dem er sie 
verband, riß immer wieder. einzelne Teile fügten sich zu 
einem Bild zusammen. fielen wieder auseinander. Er dachte 
an Friedhöfe und Irrlichter. 
WO$ mochte da für eine Verbindung bci.1ehen? Der Dicke 
besaß sicher ein großes Hau, und einen Wagen; der Schwarze 
schlief unter Brücken und hatte oft tagelang nicht!> im Bauch. 
Er mUbterte sie neugierig. Wie wru-man nur darauf verfallen. 
ihn oh äugen einzubestellen? Un" illkürlich beobachtete er 
die beiden veri.chlossenen Gesich1er. Dr. Pinheiro zwang ihn. 
sich mit diesen verwimen. leeren We~cn aul> einer ihm frem
den Welt zu befassen. Der Dicke legte die Stirn in Falten. kniff 
den blassen Mund zusammen: der Schwarte ließ seine wulMl
ge Lippe hängen, schien etwas zu kauen und runzelte die 
Brouen. Unterschiedliche Menschen. mit umerschiedlichen 
Berufen: der eine machte Geschäfte. der andere wühlte im 
Müll. Das Leben haue <;ie zusammengeführt. vor einer Leiche 
- dann waren sie wieder auseinander gegangen. jeder seiner 
Wege. 
Gouveia ließ einen Blicl. über die SIilhle gleiten, rang ,ich 
einige Laute ab, die in die Schreibmaschine rollten, und 
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tuiencn Briefehen. Lief ihm der Dicke Ober den Weg,iogerden 
Hals ein und mum1elte ein Schimpfwort. 
- Wie zum Teufel hauen sich die beiden gefunden? 
Der Richter war eingenickt. die Anwälte gähnten unIer der 
las1ende.o Hitze. der Staat~anwah bckritzehedas Lö~chpapier. 
das Klappern der Schreibmaschine wurde schwächer. 
- atil.rlich, sagte Gouveia. 
- atürlich. hämmerten die fleischigen Finger in die Tasten. 
Diese Antwort auf eine nichl gestellte Frage Ia1 ihre Wirkung: 
Dr. Pinhciro fuhr erschreckt zus:unmen. der St.aal!>anwalt ließ 
i.ich zu einer billigenden Ge Ie herbei. Und Gouveia schweifte 
ab. Die Frau haue Schreie im Nachbarhau gehört: auf dem 
Tro11oir waren Leute zusammengdaufen. ein Automobil 1uk
kerte und der Gla1zkopf de Polizeichef war cr~chicnen. Das 
Blut des EnnordcLen sickerte ah kleines Rinn~al in die Gosse, 
die aufgebrachten Menge ~ummte wie ein Bienenschwarm, 
der Wagen des Polizeichefs hupte. ein IJummbciniger eger 
mit hängenden Mundwinkeln ,, urde von Soldn1cn abgeführt. 
All das stand in den Akten, doch unvoUständig wie eine alte 
GeschichIe. in einertoten Spr.tchc niedergeschrieben. Salz um 
Sau teilnahmslos wiedergekäu1. Ein undurchi,ichtigcs Ver
brechen. undurchschaubare GesIallen, die hier am Tisch sa-
ßen. schwer einzuordnen. Vermutlich trennIcn ,ich ihre Wege 
wieder. Der Dicke würde fre1ge!.prochen und Glückwunschte
legramme erhallen. atürl ich. Er würde seinen Kindern guIe 

dachte an die Zeitungsberichte, an bc~timmte Einzel- ~ 
heilen des Verbrechen~. die man in der Berichter-
lallung immer wieder her-vorgehoben 

haue. Die hinterließ bei ihm den ~ 
Eindruck, als ersIrahlten die 
Angeklag1en Ieilwc1se in 
hellem Licht. während al-
les Obrige im Dunkeln 
blieb. Er wandte sich ab 
von den hellen Stellen. 
suchte die dunklen Flek
kcn zu ergrunden. Vor 
vierzig Jahren halle der 
Dicke ein Sa1111jöppchen 
getragen, wurde vom 
Dienstmädchen zur Schu
le begleitet. !>p1ehe sonn
tags in öffen11ichen Park
anlagen, erkundete Blu
menra.baucn, Brunnen und 
Bäume. Ging , icheren 
Schri11s durch die Weh. 
wußte. wo er hintra1. Und 
kamereinem 'egerjungen 
mit hiin-gcnden Mundwinkeln zu nahe. l3dehe ihn die Mama 
und zog ihn mit sich fort, damit er :.ich nich1s Schlimmes holte 
oder sein Jöppchen bc'¼'hmu11te. Eines Tages wurde er furcht
bar krank. und Papa waraußcr!>ich vor Sorge, kaute Fingernägel. 
:.chickIe heimlich Gebete gen Himmel und schmierte dem Ar11 
Honig um den Ban. damit ihn die Hau,~uchc nicht ~u Ieucr 
kamen. Das Kind wurde wieder gesund. wuch und gedieh. 
bestand die Aufnahmeprüfung ms Gymnas;ium. ging regelmä
ßig ins Bordell. soff sich bisweilen einen Rausch an, suchte sich 
einen ehrenhaften Lcben~untcrhah und heira1ctc. Fern von ihm 
lebte ein egerjunge, krummbeinig. dicklippig, hungrig. schlief 
auf der Straße, klaute Kleinigkeiten und überbrachte den Prosti-

H.Me,w.:el 

Manieren beibringen. mit seiner Frou streiIcn. ein hübsches 
Mädchen au:.halten. darüber reden, wa.\ in den Zeitungen 
stand. bestimmt. :11ürlich. Dem Schwarzen würden einige 
Jahre Gefängni!, aufgebrummt und der Veneidiger würde 
keine Berufung einlegen. 
- Alles umson~I. 
Die Schreibmaschine verstummte. die Aktendeckel wurden 
zu,;ammengeklappt, der Richter stand auf. Gouveia reckte 
sich, griff nach dem Hut, schlich, ohne sich zu verabschieden, 
zur Treppe und kam auf dieS1mßc. Ein Passant tml ihm auf den 
Zeh. Egal. Endlich keine Lügen mehr und keine Fallen. Er hielt 
Ausschau nach einer Uhr. Es war vier. Vertane Zeil. Bereits 
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vier Uhr nachmiuag . und er haue noch nichts geges en. Er 
warmitgenommen, müde. prach laut vorsieh hin. Dr. Pinheiro, 
diese Krake. war zu einer Riesenschlange geworden. die ihn 
mit ihren weichen Wirbeln umschlang. ihn hin und her zerrte, 
i.ich im Schatten zusammenringelte, ein kaltes, geschmeidiges 
Tier. Gouveia erschaudene, !>ChOttelte sich angewidert. [hm 
war. als ginge er noch immer Ober die wunn:.tichigen. schwan
kenden Dielen, er wünschre, jemand würde ihm nocl1 einmal 
kräfrig auf die Füße treten. 
- Entschuldigung. Verzeihung! 
• Aber biue! Keine Ursache! 
In einigen Monaten würde der Dicke ebenso über da:, Trottoir 
laufen. rot, verschv. itzt. und den Pas~anten auf die Hühnemu
gen tre1en. Die Schuhsohlen würden unrer seinem Gewicht 
aufs Pflaster klatschen, er würde unmäßig viel Raum bean
spruche. im Vorbeigehen Dr. Pinheiro grüßen - und Dr. 
Pinheiro würde die Straße überqueren. um ihm die Hand zu 
drücken. Und der Schwarze. der au sah wie ein Affe. würde in 
einer schmutzigen Zelle einen v. iderlichen Fraß löffeln und 
uber Jahre hinweg auf einer ausgefransten, verwanzten Maue 
vor sich hinmodem. Der Gefängniskaplan würde ihn das 
Beten lehren, geduldig bemüht. seine Seele zu retten. 
- Natürlich. 
Vier Uhr. Gouveia mach1e sich auf den Weg in ein Restaumnt. 
Ein vertaner Tag. Erbe chleunigte einen Schrill. 
• In einigen Jahren ... 
Er unterbrach sich, mußte jetzt et wa5 es~cn. Die Sonne brannte 
auf einen Rücken. dcrdunkleGerichts~aal mit dem mor chen 
Boden lag hinter ihm und jene seltsamen Ge Lallen vernüch
ugten ich. lösten sich auf. Die Engländerin aus dem Herren
hau~ fiel ihm ein, die schönen Augen der Engländerin. ihre 
Blumenvase. Er dachte an Senhor Femnndes. der ~ich jeden 
Morgen die Zeitung bei ihm auslieh, ein kleiner Beam1cr. 

An7.elge 
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Esperantist und Feind der Regierung. Und dann waren da noch 
einige Möbel LU kaufen, eine Transaktion, die er bereits 
mehrere Mnle haue ver~chieben müssen, aus Geldmangel. 
Er ging gesenkten ~auptes, gebeugt. als er plötzlich mit 
jemanden LU ammens1ieß. Errichlete sich auf und sah vorsieh 
einen Mann. dick. rot. mit Lerfurchter Stirn und Falten um die 
Mundwinkel. Und wiedl!r war sie gegenwärtig. die lästige 
Gerichtsverhandlung: das Klappern der Schreibmaschine. das 
Rascheln des Papiers, die ahenümliche Sprache. die chläfri
ge Stimmung, die Riesenkrake, die ihre riesigen Fangarme 
ausrollte. Er v. urde bleich. mußte si.ch gegen eine Wand 
lehnen. ziuemd, mit Herzklopfen und Stichen im Magen. 

( Aus dem brasilianischen Porwgiesisch ,·011 Jnes Koebel) 

Gracilia110 Romos ist einer der Rroße11 brasilio11ischen Schrift
steller dieses Jolirh1111derts. Er wurde 1892 als erstes 1•011 /6 
Kindern eines Krä111erladenl,esiI:ers in Quebrli11,~11la!Alagoas 
geboren 1111d siarh /953 in Rio de Janeiro. Geprä,<:1 dun·!, seine 
freudlose. 1•011 1·iiterlir:her Willkür beherrschte Kmdheit im 
w:romuen Nordosten des l..Andes gehörte Romos' literarisches 
lmeresse besonders den Emiedrigten und Gescheilerte11. Er 
St'lbsr stand lange Jahre hinter dem lade11tisch 1111d ,•erkaufte 
Sroffe. arbeite/e als Joumalist 1111d bekleidne verschiedene 
öffentliche Ämter. /936 ll'1trde er ohne Angabe ,·011 Gn·indenfiir 
e/f Monare ,·011 der \'argc1sdiktat11r in de11 Kerker gell'o,fe11. 
D,e 1•orliege11de Er:iih/1111g ,.Der Zeuge„ erinnert in ihrer 
k11appe11 Sprache daran. daß Ramos seine Emdeckung als 
Uteror :wei am1liche11 Berich1e11 l'erdtmkt, die er 1929130 tils 
Biirgermeisrer einer klt-i11e11 Pro1•i11:stadI an den :11stii11dige11 
GtJ111·emeur schickte. 
Auf demsch sind ,·011 Gracilia110 Ramns drt'1 bedeutende Roma
ne erschienen: Säo Bemardo. Angst 1111d Karges Leben. 

Das Bild von der Justiz 
Vom Rech1. und Recht-Haben und Recht-Bekommen handeln 
Philipp Heinbch's neue grafi~che Reflexionen, die jedem 
Diens11immer ebenso wie Pnvat:riiumen einen besonderen 
Glanz verleihen. ln reichhaltiger und prägnamer Manier führt 
Heinisch un~ durch 10 Variationen des Rcchthabens: 

Verkehrsschild: Achtung Juristen auf 3000 m 
Zugang zur Justiz 
Jura Suurus Rex 
Eine juri~tische Fonbe"egung 
Umer den Seufzerbrückcn der Justiz 
MerkwOrdigc BIUte 
Puzzle 
Auf dem Weg in die Ehe 
Die Beförderung 
Ge"onnen 

Die Mappe erscheint in limitierter AuOage von 500. die im 
Format DI A 3 gedruckten Bilder sind numerien und si
gnicn. 

Die Mappe kann Lum Gesamtprei~ von 395.- DM bes1ellt 
werden bei: 

Philipp Heinisch. Panoramastraße 11. 88271 Wilhelm~orf 
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Justiz und Friedensbewegung 

Deutsche cklion der IALA Ac. V. 

Das Projekt Weltgerichtshof 
(,,World Court Projecl'") 

Das „Projekt Wellgerichhhor· (.,World Coun Projcc1") i~t 
im Mai 1992 von der lmemationalen Juri~tenvereinigung 
JALA 'A. von der Internationalen Ärztevereinigung !PP W 
- TrJgcrin de!> Friedcnsnob.!lpreises 1985 • und vom lntema
tionalcn Friedensbüro (IPB) in Genf -Trügcrm des Friedens
nobelpreises 1910 - ins Lehen gerufen worden. 

A. Worum geht es·r 
t. Die -Generalversammlung hat in nhlrcichen BcschlU~
~o JCWcil~ mit großer Mehrhell zum Ausdruck gebracht, daß 
„der Einsatz von nuklearen und 1herrnonuklearen Waffen 
gegen den Geist. den Wonlaut und die Ziele der Vercinlcn 
Nationen verstößt und dadurch eine direkte Verletzung der 
Charta der Vereinten ationen darstcl!r·ll. 
Femer hat sie \\ iederholt festgestellt ... daß die Exis1en1 und 
der Ein atz von 1uklearwaffen die größte Bedrohung ftlr da~ 
Überleben der Menschheit" sind''. 
Es sprich! vieles daftlr. daß jedenfalls der Einsatz von AIom
waffcn völkerrech1swidrig ist. 
Denn nach geltendem (Kriegs-)Völkerrccht ist der Eirn,atz 
von Waffen oder Krieg IakIiken verboten. 
• die ge<'igneI ind. überflüssige Vcrle1~ungen und unnötige 
Leiden zu verur uchen 11 

- die dazu bestimmt ~ind oder von denen erwartet werden 
kann, daß ~ie ausgedehnte. langanhaltende und schwere Schä
den der natürlichen Umweh verur ·uchen•1• 

-die unterschied~los Zivilpersonen und Soldaten, Kombat Ian
ten und icht•Kombauanten, treffen''. 
• die da Territorium neutraler Stamen vcrletzen6

'. 

Außerdem ist die Verwendung von erstickenden. gif1igcn oder 
ähnlichen Gasen oder entsprechenden Flü sigkeiten. Materia
lien, Vorrichtungen oder Waffen verboten 71. 

Schließlich sind Waffeneinsälte und militärische Maßnah
men verboten. bei denen „damit 1,u rechnen ist". daß ~ie „auch 
Verluste 311 Menschenleben unter der Zivilbevölkerung, die 
Verwundung von Zivilpcr oncn. die Beschädigung ziviler 
Objekte oder mehrere derartiger Folgen wsammen·· verursa
chen, die ,.in keinem Verhältnis zumerwaneten und unmillel
baren militärischen Vorteil stehen~~• 
Die Mehrzahl der Völkerrechtler teilt• ~oweil bislang ersicht
lich 91 

- diese Auffassung. 
Allerdings hallen die Atomwaffenmächte und die meisten 
ihrer VcrbUndelen sowie einLclne Völkerrechtler dennoch 
einen Einsmt von Atomwaffen als Repressalie u11d auch die 
Androhung eines solchen Einsatzes (au~ Gründen der „Ab
schreckung") generell oder unter spezifischen Umständen für 
zulässig"". 
In dieser völkerrechtlichen Grauzone agieren die Atomächte 
und ihre Verbündeten. Gegen die Mehrheit der Staaten in der 
UN-Generalversammlung und damit der internationalen Stoa• 
tengemeinschaft sowie gegen die große Mehrheit der Völker
rechtler halten sie an nuklearen Einsat1opIionen fest. 

2. Viele denken: Na und? ach dem Ende des „Ost-WesI
Kon0ik1e~·· und de!. . .Kalten Kriege~" sei die .. Atomwaffen
frage" ohnehin !,..eine Frage von b.!1,onderer Brisanz mehr. 

Selbst wenn die:, ~o wäre. sollte man bedenken: Gerade in 
Zeiten der „Ebbe„ muß man Dämme gegen die .,Flut" bauen: 
wenn die „Au, .. kommt. ist Cl> dafür meistens ,u ,pfü. 
Mit anderen Worten: Günstige Zeiten müssen genutzt werden. 
um in der „Atomfrage" Fon chriue Lu erzielen. Man darf nicht 
wanen. bi~ unter Umständen wieder erst ein .,Kalter Krieg" 
ausbricht. in dem dann für nul,..leare Abrüstung wieder mal 
keine Konjunktur ist. 

3. Unabhängig davon gilt es LU b.!denken: 

Auch heuIe nach dem Ende de~ Kalten Krieges und dem Ende 
des Ost-West-Konflikt,; gibt es Zehntausende von Atomwaf
fen. Zwar bcschr!Inkt der Atomwaffensperrvcnrag ( PT) den 
Besitz. von Atomwaffen auf die fünf Nukleam,ächte USA. 
Großbritannien. Franl,..reich, China und die Sowjetunion. Be
reits die Aunö ung der Sowjetunion hat jedoch zu einer 
Auf,;pliuerung de ul,..learwaffenbesitzes gefühn. der gerade 
auch von den A1omwnffenmächten mil Rech1 al hoch
gefährlich angesehen wird . 
Atomwaffen stellen • objektiv betrachte! - in mehrfacher 
Hinsicht eine aktuelle Bedrohung für Mensch und Natur dar. 
Bereits die Produk1ion von Atomwaffen tötet: zu denken ist 
vorn II cm an die strahlengeschädjgten Bergleute. deren Schick
sal kaum einen interess1en. Die Beschäftigten in den Lnbon. 
und uklearfabriken tragen gesundheitliche Risiken, die bis• 
her niemand genau nb~chätzen kann. Unzählige Men~chcn 
wurden (und werden?) in der früheren Sowjetunion und in den 
USA. aber auch in den Testgebieten :.onst als .. Versuchskanin
chen·• mißbraucht. 
Zudem sind mit der Lagerung. dem Tran!>pon und der Dislo
zierung von Atomwllffen unleugbare Unfallrisiken verbun
den. 
Die Drohung mit dem Einsatz von Atomwaffen stellt das 
unveräußerliche Rech1 der Menschen auf Leben in Frage. 
Atomwaffen sind sIeIs potentielle Zielobjekte: für tcrrorisli
c;che Aktivisten, ober auch ggf. für priivenlive oder reaktive 
militärische Schläge anderer Mächte. 
Die Gefahr eines Atomkrieges aus Versehen (durch techni
sches oder menschliches Versagen) kann nicht ausgc chlos
sen werden. 
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Verelme.n 

ationen (U ) haben zu den Au~wirkungen und Folgen einer 
mit Atomwaffen geführten Auseinandersetzung oder eines 
Krieges mehrere wichtige Studien vorgelegt, die uns wissen 
lac;sen: Im Falle ihres Einsatzes können Atomwaffen zu kata
strophalen Schäden. ja zu einer völligen Vernichtung des 
menschlichen Lebens und dcrZ1vilisation auf unserem Plane
ten führen. Bc~tri1ten wird dies von kaum jemanden. Dennoch 
wird an Atomwaffen festgehalten. 
Dies darf nicht so bleiben. 



350 

4. Ein neuer Weg oll nun beschritten werden: der Weg 
zum l111emationalen Gerichtshof in Den Haag. 

Das ist Gegenstand des im Mai 1992 von IALA A. lPP W 
und IPB in Genf in Leben gerufenen .. World Coun Projects„ 
( . .Projekt Wellgerichtshof''). Bereits im Mai 1993 ist über die 
Weltgesundheit organisation (WHO) ein er~ter spektakulärer 
Zwi!>Chcnerfolggelungen: der Beschluß der „Weltgesundheits
versammlung" der WHO. Die Wellgesundheitsorganisa11on 
(WHO) in Genf hat - mit einem von vielen als sensationell 
empfundenen Beschluß - im Mai 1993 beim lnrernationalen 
Gerichtshof nach An. 96 der UJ -Chana ein Rechtsgutachten 
( .. adv1 ory opmion") zu der Frage angefordert: 

.,Wäre im Hinblick auf die Folgen für Gesundheit und Umwelt 
der Gebrauch von Atomwaffen im Krieg oder in einem ande
ren internationalen Kon.llikt durch einen Staat eine Verletzung 
der völkerrechtlichen Verpnichtungen ein~chließlich der 
WHO-Verfassung?·· 

Mit anderen Worten: Die Weltgcsundheitsorgani~tion will 
endlich geklärt ~ehen. ob eine Anwendung von 1uklearwaf
fen in einem Krieg oder in einem anderen internationalen 
Konflikt gegen geltendes Völkerrecht verstoßen würde. 

B. Das erfahren vor dem Internationalen Gerichtshof 
in Den Haag 

Der Internationale Gerichtshof hat zwischenzeitlich das Ver
fahren aufgenommen und allen Stauten dieser Erde lunächst 
eine Frist zur Stellungnahme bi.s zum 10.Juni 1994 gesetzt.die 
dann auf Antrag zahlreicher Srnaten bis zum 10. September 
1994 vcrlängcn worden ist . 

Die Atomwaffenstaaten haben • bislang ohne Erfolg • ver
~ucht, die WHO Lur Rücknahme ihres Antrages auf Erstattung 
eine solchen Rechhgu1achtem, (ad, isory opinion) durch den 
Internationalen Gerich1::,hof zu bewegen. 

Ungeach1et der großen Pressionen, die die Atomwaffenstaaten 
ausgeübt haben. haben zahlreiche Staaten in dem von der 
Weltge!>undheitsorganisation (WHO) eingeleiteten Verfah
ren bi zu dem , om IGH gesemen Termin am 10. Juni 1994 
po!>iti\/C StclJungnahmen abgegeben, darunter Irland, Weiß
rußland.Schweden. Kasachstan. Li1auen, Mexiko, Moldawicn. 

eusecland, Nordl.orca, Papua Neuguinea und die Ukraine. In 
Japan wäre darüber fast die Regierung gestUrzt Irland. Schwe
den. Mexiko und die anderen Staaten owie die Weltge:.und• 
hcitsorganisation (WHO) brauchen die talkrJftige Untcr.,tUl
zung durch die kriti~hc Wellöffentlichkeit. Wir sind ein Teil 
davon. 

C. Deutschland und die AtomwafTenfrage 

Die BR Deutschland hat im 2+4-Vertrag vom 12. September 
1990 (8081. 1990 11. S. 1318) ihren sich au~ dem Atomwaf
fen pcrrvenrag (BGB!. 1976 II S. 552) ergebenden völl-er
rechtlich wirksamen Verzicht „auf die Herstellung und den 
Besitt von atomaren, biologischen und chemischen Waffen 
sowie auf die VetfUgungsgewaJt über !>ic'• bckräfligt und 
erklän. ,.daß auch das vereinte Deutschland sich an diese 
Verpflichtungen halten wird:· 
Daraus,, ird vielfach geschlo:.~en, die ,Atomwaffenfrage" sei 
für die BR Deutschland kein Thema mehr. Stimmt dies? 
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1. Lagerung von Atomwaffen in Deutschland - Die 
Fakten 

Die fünf neuen Bundesländer und Berlin sind atomwaffenfrei. 
Dies ist eine der positiven Ergebnissedes2+4 Vcnragcs(An. 
5Abs. 3 Satd) und der staatlichen Vereinigung von BRD und 
DDR. Diese Atomwaffenfreiheit gilt aber nicht für die alten 
Bundesländer. Die atomar bestückten Mi11clstreckenraketen 
(Pershing II und Cruise 1-is iles) owic die „nuklearen Artil
leriegescho,se" und die .. Gefecht ·köpfe der bodengestützten 
nuklearen Kurzstreckenraketensysteme„ sind zwar aufgrund 
der zwischen den USA und der früheren Sowjecunion ge
schlossenen Abrüstungsabkommen aus ganz Deut.schland und 
den anderen 'A TO-Staaten abgezogen worden. 
Aber: Auf dem Territorium der BR Deutschland (und in 
anderen europäischen Staaten) lagern nach wie vor Atomwaf
fen: atomar beMUckte KurLStreckenraketen, die aus der Luft 
von Flugzeugen abgeschossen werden können (sog. nukleare 
Flugzeugbewaffnung). An ihren Abbau bt nicht gedacht; sie 
sollen nach Auffassung der NATO und der Bundesregierung 
auf unab!>Chbare Zeit weiterhin in Deutschland bleiben. Ihre 
genaue Zahl und ihre Lagerone werden von den offiziellen 
staatlichen Stellen geheimgehaJten. Die Bevölkerung soll ~ic 
nicht erfahren( vgl. datu die Erklärung der Bundesregierung 
am 21.April 1993 vordem Deutschen Bunde~tag, BundeMag!>• 
drucksuche J 2/4766 S. 2). Diese Atomwaffen !>tehen unte.rder 
alleinigen Verfügungsgewalt der US-Regierung und US-Kom
mandobehörden. Ob auch Großbritannien und Frankreich 
Atom" affen in Deutschland gelagert haben, ist nicht bekannt. 

2. Die nukleare Komponente der TO- trale.gie und 
der Atomwaffensperrvertrag 

Obwohl der Kalte Krieg zu Ende i t und erklärtermaßen eine 
nukleare militärische Bedrohung nicht (mehr) besteht, halten 
die USA und die anderen Atomwaffenmächte an der otwcn
digkeit von uklearwaffen fest. Die NATO und ihre Mit
gliedsstaaten. die über Atomwaffen verfügen. treten zwar • 
wie der al-.tuelle Konflil.t um ordkorea zeigt • erfreulicher
weise rur eine strikte Einhaltung des Atomwnffensperrvenra
ge und die Verlängerung . einer Geltungsdauer über 1995 
hinaus ein. Sie sind jedoch• ebenso wie in der Zeit des Kalten 
Krieges• nicht bereit. auf die Option des Ein attes und sogar 
des Ersteinsatzes von Atomwaffen durch die ATO bzw. 
durch deren Atomwaffenmächte zu verzichten. Auch die 
gegenwfutige Staatsführung Rußlands beansprucht seit 1993 
nunmehr dai. Recht zum atoma.ren Ersteinsatz. Die Regierun
gen der I ATÜ-Staaten und auch die dcut ehe Bundesregie
rung leimen erklärtermaßen prinzipiell einen Verzicht auf die 
Möglichkeit des Erst- oder Zweitein atz.es von Atomwaffen 
durch einen A TO-Staat ab. Die Bundesregierung hat vor 
dem Deut~chen Bunde lag am 21. April 1993 hierzu aus
drücklich erl-.lllrt (vgl. BT-Dn,. 12/4766 S. 3) ... Die e 
eurogestüwen uklcarwaffen haben weiterhin eine wc~entli
che Rolle in der friedenssichernden Gesamtstrategie des Bllnd
nisses, weil konventionelle Streitkräfte allein die Kriegs
verhütung nicht gewährleisten können .... Deshalb "ird die 
Bundesregierung nicht für den AbLUg dieser Waffen aus 
Deutschland oder Europa eintreten. Ebenfalls wird die Bun
de.5regierung nicht für einen Verzicht auf die Option der 
Allianaintreten. ggf. Nuklearwaffen als erste einzusetten .... 
Die Erklärung eines Vertichts auf die Möglichkeit eine~ 
En,tcinsatzes von ul-lenrwaffen durch das ( 1ATO-)Bündni!. 
würde die KriegwerhUtungs trategie au höhlen. Die Mög
lichl.eit und Führbarken konventioneller Kriege würde tunch-



Betrifft JU TlZ 'r. 39 - eptember 1994 

men.'· Diese Haltung der ATO-Staaten i!,t mit Art. VI des 
Atomwnffensperrveruages nicht vereinbar. D1e,erlautet: .Jede 
Vertragspartei verpnichtetsich. in redlicher Ab,icht Verhand
lungen zu führen uber wirki,ame Maßn.lhmen ,ur Beendigung 
des nukJearen Wettni!>tCn!> m naher Zukunft und ,urnuklearen 
Abrüstung i.O\\ ie Ober einen Vertrug lur nllgemeinen und 
vollständigen Ahrü,11mg unter strenger und .,..,rlsamer inter

nationaler Kontrolle." 
Im Klartext gc,prochen heißt die:-: An. VI de~ Atomwaffcn
,pcrrvertrages verlangt mit völkerrechtlicher Verbindlichkeit 
\'On allen Vertrng,,taaten. namentlich gerade von den Atom
waffen be,itLenden Staaten, .,in redlicher Ab~ieht'· Verhand
lungen m11 dem Ziel der ,•olhtänd1gen nul-.learen Abrü,tung 
unter l>trenger und .,.. irksamcr internationaler Kontrolle ,u 

führen. 
Über die Art und die Dauer d1e,er Verhandlungen können die 
Vertrng-.,tanten ,treuen. Dagegen durfen ,,e da-. in Art. VI 
nonnicrte Verhandlungsgebot und Verhandlungsziel al~ -.ol
che, nicht in Frage stellen und nicht ignorieren. Anderenfalls 
,md .,.e venrng,brüchig. D,1, grund'>allliche Ablehnen von 
Verhandlungen über einen vollständigen Veoicht aur AIom
waffcn und da, grund'>at,hche weitere Beharren nur dem 
Bes1u und auf der Option de, Ein-.at1cs oder gar de, Er,tem
,atles d1e<,er Waffen negiert die grund~utzhchc, ölkerrcchtli
che V erpn ichtung au'> Art VI de'- \tom.,..affen,pcm ertrnges. 
Dies 1,1 alles andere al, emc Bagatelle. über die man ,ur 

Tagewrdnung übergehen J..önntc. 
l lalten wir fest: 

( 1) Die Ablehnung, on \ erhandlungen über einen voll,t!indi
gen Verzicht auf Atomwaffen i,t -ebenso wie da'i prin,ipielle 
Beharren auf dem \\Clleren Bes Ilz SO\\ ie auf der prin11p1ellen 
Option eines Einsat7e!> von Atom\\ affen - em \ChwerwIegcn
der völkerrechtlicher Vertmf:!!>bruch. Die~ gilt mcht nur für die 

ATO-Atomwuffcn\lnaten USA. Großbritannien "°" Ic für 
Frankreich. 
In gleicher Wci,c gilt dies ,elb,tver tändlich filranderc Atom
" affon-Staaten außerhalb der A TO. die - wie ,.B. Rußland 
in der ach-Gorbahchow-Ara - aur dem weiteren Be~itl von 
Atomwaffen prin1ipiell beharren. an der Option ihre~ Einsa1-
LCS „im Fall de, Fallei," tc,thaltcn und sich prinzipiell wei
gern, . .in redlicher Absicht" Verhandlungen mn dem Ziel der 
vollständigen nuklearen Abrüstung zu führen. Staaten. die 
diesen Vcrtrng,bruch billigen und untcr...tü11en, \'Crhalten sich 
<,elb t völkerreclw,widrig. 

(2) Der fortgc-.ct,te VeNoß gegen Art. VI de, Atomwaffen
~pcrrvcnragc, gcf.lhn1et ,uglcich den Atomwaffenspcrrver
trag. d.h. die Vcrltingcrung c;einerGeltung,dauer 0berda'i Jahr 
1995 hinaus. Zahlreiche Staaten haben namhch innerhalb und 
außerhalb der \'cremten 'a11onen wiederholt die \;1chtbeach-
1Ung de~ Art. VI durch die uklearrnilchtc ,um Anlaß genom
men. ihre Bereit ,chaft zum weiteren Festhalten am Atom.,.. ar
fen'ipcrn ertrag und zu einem ftmgc,;eI1ten Atomwnffen
verzich1 Hir die /.ukunrt in Frage ,u ,1ellcn. Niemand bestrei
tet: Eine '-icht"erlängerung de, Atomwaffcnsperrvcrtrage~ 
oder .-.emc . .Aufweichung" w'.ire eme Außer..t gefährliche 
Entwicklung fur den Weltfrieden. De!>halb gilt: Wer das 
.. Regime" derNichtweiterverbrenung von Atom.,.. affen ( on
Prolifcra11on) und damit den Atomwaffen,pemertrag al!.de -
scn wichtigsten Pfeiler reuen will, muß fürcme unveoügliche 
Beendigung de~ weiteren VcNoßc, gegen seinen Art. VI 

eintreten 
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J.:,,, TO-Bündnispnichten ? 

Die SPD-Bundestagsfrnl..11on hat am ! .Dezember 1993 emen 
GcsctLcntwurf in den Deuhchen Bundestag emgebrucht. der 
u.a. vorsieht. in Artikel 26 de„ Grundgcseve, einen Ab atz 4 
einzufügen, der folgenden Wortlaut haben ~oll: 
.. Die Entwicklung. HeNcllung, Lagerung. Berdrderung. d3.!> 
m Verkehr bringen. die AufMellung und Anwendung ,on 
atomaren. bakteriologbchen. chemischen und anderen Mas
scnvemichtungs" aITen W\\ ic die Drohung mit ihrer Anwen
dung sind "erfa.\\un1hw 1dng Sie md unter Strafe ,u ,teilen. 
Bestehende Bündni,\'erpl11chtungen bleiben unberührt." (Vgl. 

BT-Drs. 12/6323 S 2-ll 
Die Sät1c 1 und 2 de<, Vor.chlag <,tnd ..ehr 1u begrüßen. Was 
c~ mit dem dritten Sat, auf sich hat. ergibt sich au-. der 
Begründung de, Ge~ettcntwurfs. Diese lautel: .. Sall 3 Lrägt 
bestehenden Bmt.lungcn der Bunde<;republik Deutschland aus 
der Bündnis- und Vcrteid1gung,kooper:111on m der. ATO und 
in Europa Rechnung. IIJlh denen auf ihrem Boden auch 
Atomwaffen gelagert und von dort cmge-.evt werden durfen." 
(vgl. BT-Dr.... 12/6323. S. 24. rechte Spalte) 

lm Klarte\t heißt die'>: 
Die SPD geht da,•on au,. daß „1111 Falle eme-. Falles" die aur 
deuhchem Boden nach wie vor noch gelagerten Atomwaffen 
(der Atommächte USA -.owie evtl. Frankretch<, und Großbri
tannien,) \'O0 hier aus eingesetzt werden dürfen.Von deut
schem Boden au, bleiben abo Awrn„chlbgc weiterhin mög
lich. faJ...11~ch und-)()d1e Auffas~ungderSPD-auch rechtlich. 
Das kann nicht .... euer hingenommen \\erden. Das Verfahren 
vor dem lntcmu11onaJen Gericht-.hor könnte hier für Klarheit 
<;orgcn. 

-i. Die Bundesregierung und das Verfahren vor dem 
Internation:1len Gerichtshof 

Der Deuhchc Bundestag und die tleut~che Öffentlichkeit 
mih,en ,ich endlich mit dem Verhalten der deutschen Regie
rung befas!>en. die sich - ebcn,o .,.. ic dte Regierungen der 
Atomwuffem,taaten - dafur ,tark macht, daß ö nicht zur 
Abgabe eines Rechtsgutnchten, de, lntemanonalen Gcnchh
hofc, ,ur Frage der Völkerrcchh\\1dngkc11 eines Em,auc, 
von uklearwaffen kommt. 
Zum emcn bestreitet die Bunde,regierung. daß die Wcltgc
,undheit,orgunisauon bcl"l!chtigt l\t, ein solches Recht<,gut
achIcn (ad, 1<,0f) opinionl beim Internationalen Genchhhol 
an_zufordem. Sie meint. ebenso .,.. Ie die Regierungen der 
Atomwnffen!>taaten. der \ntrag ,ei unzulä!.\lg. 
Zum ,weiten venritt die Bunde,n:g1erung m ihrer gegenüber 
dem IGH abgegebenen Stellungnahme die Auffa,-.ung, daß 
der Ein'iatz von Atomwaffen wie der Ein,at, jeder anderen 
Waffe völkerrechtlich m Au,Ubung des naturgegebenen Recht 
aur 1nd1viduelle oder kollektl\e Selbstverteidigung gegen 
einen bc,\affnetcn Angnff 1ulfü,!>ig ,ci: nur „Angriffe aur die 
z,,.,tbevölkcrung als ,okhe" -;eIcn stell, verboten. Warum 
tr'Jgt die Bunde,reg1crung nicht dazu bei, daß d1c...e ihre 
l laltung vom lntema11onalen Gerichthof überprüft" 1rd'? Of
fenkundig i,t: Die Bundc,reg1erung scheut offenbar· cben,;o 
wie die ~eisten Atomwaffenstaaten - das Verfahren vor dem 
lntemutionaJcn Gcricht\hof. 
Da!> dürfen .,.. Ir nicht durchgehen lassen. 

Marburg. den 3. Septemher 1994 



352 

Anmerkungen: 

"vgl. u.a. Resolutioo derGcnerulve™1ßllTllu:ng zu ul..leanuffen von 1961 

Res. 1653 (XVI); bekräfug1 u.a. durch äie Resoluuon 45/59 A ,•on 1990 

''vgl. u.a. die indervomehcnden FußnotezitieneResolution 45/59 A von 

1990. u.a. llbgedruckt in: Nicholo• Grief. Völkem:cht gegen Atomwaffen. 

Projekt ln1ernutionole.rGerichl)hof, Mo.rt>urg. 1993, S. 39 f 

'' vgl. An. 23 e der Hnager LandknegM>rdnung (HLK 0) vom 18. Oktober 

1907, abgedr. tn Berber. Völkerrecht. Dokumcnten~3l11mlung. Blllld II. 

1967. S. 1892; vgl auch An. 35 A~. 2 des l. ZUSllllprotokolls zu den 

Genfer Konventionen von 1977 (im folgenden: ZP 1 1977) 

, vgl. Art. 35 Ab~. 3 zP 1 1977: 1ur völkerrechtlichen Verbmdlichkei1 der 

Vorschriften der Zusattprotokollc von 1977. die allerdings ohnehm ganz 

überwiegend Vbll.crgewohnhei15recht l.odifizien:n. , gl. u.a. Hon.1 Fi
,,c;hc:r. Der Einsatz von Nuklearwaffen noch An. 51 de~ 1. 7.1N117.protokoll~ 

1.u den Genfer Konventionen von 1 \M!), Berhn. 1985, S. 100 ff: vgl. auch 

Völkerrecht und nukle.llre Abschreckung. 1988. (Heft 65 - 67 der 1.eit

schrlft Mifüllrpolhik Dokumentation). S. 11 ff m.w.N.; Knu1 lp..:n, ebd, 

S.57 ff: Heari Meyro\loilZ. Europu-Archa\' 1981. 689 ff 
''vgl. An 48 ZP 1 1977 .de.rir150wei1 Völkergewohnhe11~rech1 kodifiz.ien, 

vgl. dazu u.a. lpsen/Fischcr in: Lpsen. Vi,ilkerrccht, 3. Aunuge. 1990, S. 

1034 ff: Eberhard MenJ..Cl, Lcgalitfit oder lllcgalitlit der Anwendung von 

Atomwaffen. 1960. S. 53 ff m.w .. 

"vgl. An I de.s Hanger Abkomme.ru, .. betreffend die Rechte und Pflichten 

Chronik 
Mein 20. Juli 1944. 
So, tel Aufi.ehens um den 20. Juli wie in diesem Jahr gab es 
noch nie. 15 Jahre ist es her, daß ein Bundeskanzler die 
Gedenkrede gehalten hat. Gewiß - e war der 50. Jahre rag. 
Aber es ist auch ein Wahljahr. Doch war e nicht ilberpanei
lich. wenn Kohl vor der Unterstützung von Extremisten rechts 
und vor allem links• Sach~en-Anhalt! - warnte? 
Da sind wir auch mitten in der Diskussion um den NS• 
Widerstand. DUrfen wir Demokraten Kommunisten mit ein
beziehen? Aber waren die putschenden M ihlärs Demokraten? 

atUrlich nicht! Fa I alle waren 1933 bis weit in den Krieg 
hinein für Hitler gewe~en. An seine Stelle wollten ic auch 
kein demokratisches. sondern ein autoritllrcs System. Aber es 
ist gewiß fal eh. recb1c und linke Widerstandskämpfer nach 
unseren heuUgen politischen Maßstäben zu mesM:n. emschei• 
elend war. den Massenmörder Hitler und seine Mitverbrecher 
zu entmachten. 
Wohl aber sollten wir mit Frau Aicher-Scholl, der Schwei.ter 
von Sophie und Hans Scholl aus der Widerstandsgruppe 
Weiße Rose. dagegen protestieren. daß nur 10 Kasernen nach 
- durchaus kom,ervativen. aber integeren - Widerstandskämp
fern benannt worden ind: aber über 30 nach Wehnnachts
generälen. die alle - anders als die meisten ihrer Soldaten• von 
Hitlers Massenverbrechen Kenntnis, ja sie lumcisl noch un
ter tUrz.t hancn (vgl. Jörg Friedrich. Da., GeM:t:, d~ Krieges. 
1993). 
Der 20. Juli war ein Aufstand von oben. und das Oben wird 
auch reichlich in der Literatur und gerade jem wieder in 
neuen Büchern behandelt. Kaum etwas hört man darüber. wie 
damal unten der 20. Juli aufgenommen worden ist. Darüber 
hier ein Bericht des Chronisten als Zeitzeugen. Bemerkens
wert mag da noch ein. daß er ~,eh in kriti chen Stunden -
zufUllig - in einem Zentrum der militärischen Macht in 
Frankreich befand. 
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der neutralen Mächte und Personen 1111 Falle eines Landk.negs", der 

nonnien: .Das Gebiet der neutralen Mächte ist unverletzlich." ROBI 

1910. 151. vgl. lpscn/Fischcr. aaO. S. 1058 ff m w.N. 

.,., Di~ 1st em nllgememer Grundsatz des Völkerrecht~. v11I. dazu u.a. 

lpsen/Fischer. an: lpsen. aaO, S. 1028 ff m.w. N.; Men1el. aaO. S. 35 ff 
m.w.N.; vgl. An. 23n HLKOsow1edasGenfcrPro1okoll uberdas Vcrbo1 

der Verwendung von erstickenden, giftigen oder lihnlichen Gasen sowie 

von bakteriologischen Miueln 111 Kriegen vom 17. Juni 1925. RGBI 1925 

II. S. 173 

' vgl. An. 51 Abs. 5 b 2P 1 1977 

•· vgl. dazu u.a. dae ZuStlillmcnstellung be., Eberhard Menzel. Lcgalit5t 

oder lllegnli1iil von Atomwaffen. Tllbingen, 1960: ders. Atomwaffen und 

völkerre.ch1lichcs Kriegsrech1. 111: Kewcnig (Hrsg.). Abschreckung und 
Entspannung. Bcrl111. l 9TI. S. 148 ff: Däublcr. Srot1omerung und Grund

gesetz. 1982. S. 39 ff. 56 ff: S. K. Kapoor. lntemationnl La-.. 9 th ed„ 

Allnhnbad. 1992. 723 f: N. Singh/E. Mc Whmney. Nucle.(lr\Veaponsand 

Contemporary lnttmnnoaal Luw. Martmus Nijhoff. Leiden. 2nd ed.. 

1988: C.G. Wee.mmumry. uclear WeaponsandScaentific Responsib,lity. 

New Hamshire, 1987 
11" vgl. dazu u.a. K1mmimch. Der SchuLL der Menschen in bewaffneten 

Konnikten.Mlinchc:n. 1979. S. 266: Me)TO\loitz. in: NZWchR 28 (1986). 

s. 189 

Die Landung der Alliierten 6 Wochen zuvor erlebte ich als 
vorgeschobener Artilleriebeobachter an der Kanalküste bei 
Boulogne. Dort erwanete ja die deuische Führung die Lan
dung, wofür die andauernden Bombenangriffe aur unseren 
Küstenstreifen sprechen konnten. Am ..längsten Tag"• 6. Juni 
- stand ich vier Uhr rrüh nach dem Alarm frierend im trüben 
Nebel - vergeblich. nicht nur, weil die Landung ausblieb. 
ondem ~eil ich auch keine Verbindung zur Anilleriefeuer

srellung bekam. Einmal mehr ver agten die Funkgeräte. 
Schließlich war Ende Juni die deutsche Führung iibel'7.eug1. 
daß die Landung in der Normandie s1n11gefunden hane. In 
langen Nachtmärschen (tags konnten sich größere Einheiten 
wegen der alliicnen Luftüberlegenheit nicht bewegen) wur• 
den wir in die onnandie geworfen. Meine Batterie war 
gerade bei Caumont (zwischen Caen und St. Lo) aufgestellt 
worden. ols ich • daß ich es war, war wohl ein Zufall - zum 
Divisionsgcfcchtsstand beordert wurde und dort den Auftrag 
erhielt, die Panzerspäheinheit nachz.uführen. Deren Raupen
fahneuge waren natürlich für den Anmarsch an der Kanal
küste verladen und fru,1 genauso natürlich von alliierten Flug
zeugen zu ammengeschosscn worden. Ersatzpanzer sollten in 
Paris ausgeliefert werden. Die Fahrer begaben ich dorthin. 
Wider Erwarten traf aber der Ersatz. in Rouen, also in Front
nähe. ein. Der Divisionsgeneral meinte ,u recht, es müsse 
leichter sein. ie mit Fahrern anderer Panzereinheiten, deren 
Gerät bereits zerstört war. zu bemannen, als die eigenen Fahrer 
au den vielen Pariser Etabli semems aufzulesen. Das ollte 
also ich über den 1D der Heeresgruppe organisieren, über 
deren ungefähren Gefechtsstand mir ein Areal von ein paar 
hundert Quadrn1kilome1ern angegeben war. Also Suchen -
noch in der gleichen acht und vor allem am ntichstcn Tag. Es 
war der 20. Juli 1944! achts in der Gefahr. von eigenen der 
Front zu eilenden Panzern gerammt zu werden, und tags in der 
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Furcht vor Tiefangriffen alliierter Flugzeuge (Wenn der Luft• 
raum genau beobachtet wurde. kamen PKW-Insassen noch 
rechtzeitig aus dem Wagen in den Straßengraben • aber der 
Wagen war natürlich hin). Erst am anderen Morgen • der 21. 
- fand ich in einem Wäldchen den Gefechtsstand der Heeres
gruppe. Die Wachen erwiderten meinen Militärgruß argwöh
nisch mildem Hitlergruß. Mir war klar. irgendetwas mußte 
geschehen sein (Hitlers erc.te Rea.ktion auf das Auentat war die 
Einführung des Hitlergrußes auch für die Wehrmacht). Was. 
konnte ich gleich in einer Soldatenzeilung 1c cn: .. Eine kleine 
Clique ehrgeiziger, gewissenloser und zugleich verbreche
risch dummer Offiziere·' hatten einen Anschlag auf den Fiihrer 
unternommen. Kein Won über den doch nicht unerheblichen 
Umfang der Widerstandsbewegung. 
Bei meinen Gesprächen im Hauptquanierschnin niemand das 
A1tentalsthema an, auch nicht der für mich zuständige Major 
des LD. ein verständiger und kluger Mann, der, wie ich heute 
glaube. gewiß Insiderkenntnisse hatte. Die Hccresfülmmg in 
Frankreich (Rommel. Speidel) sympathisierte mit den Alten
tätern. Anders aJ in Berlin hatte ja der AufMand in Paris mit 
der Festsetzung von SS-Führern Erfolg. 
Wir besprachen nur meinen Auftrag. Aber ich fragte auch, all. 
ich die Riesenkarte Uber dem Schreibtisch des Majors s1udier-
1e, von dem nächtlichen Aufmarsch un\erer Truppen beein
druckt: ··wann starten wir den Gegenangriff?" Der Major 
lächelte: ,. icht wir, ondem sie greifen an. in den näch~ten 
Tagen. Aber wo Ihre Batterie steht, Caumonl. da wird nicht 
viel passieren:· Beim letzteren imc er sich. Caumont wurde 
ein Zentrum des alliierten Vorstoße~. Nach wenigen Stunden 
war unsere ßanerie überrannt, nur 30 von 100 Kameraden 
kamen davon. So hat der Sonderauftrag wohl mein Leben 
geretlct. aber heil kam auch ich nicht zurück. 
Meine nächste Begegnung mit dem 20. Juli wareinen knappen 
Monat später. Ich haue also Pan,erfahrer an der ganL.cn Front 
1.Usammengesucht und mit ihnen .. meine•· Panzer in Rouen 
bemannt. Ich war auf einmal als Laie, da Artillerist, Panzer
führer geworden und führte die Einheit heran. Aber nicht 
lange. Bei einem nächtlichen Luftangriff wurde mein Ober
kiefer zenrümmert. 2 Wochen später verließ ich mit einem der 
letzten LazarcuzUge Paris. der nach vielen Umleitungen und 
Luftangriffen nach 4 Tagen (1) das rettende Me1z erreichte. Ln 
meinem Abteil mit 6 Offizieren war ich der einzige Verwun
dete. dje anderen hatten „illJlere Leiden". wollten sich aus der 
Pariser Etappe noch schnell in Sicherheit bringen. Die Soldatcn
zeiwng wurde hineingereicht, und wir lasen über da~ Verfah
ren gegen die Altentäter vor dem Volksgerichtshof. Keiner 
von uns spmch druiibcr. auch nicht in dem Sinne von einer 
.. gerechten Strafe•'. 
So karg diei.er Bericht i)t, so sagt er doch v.id aus über die 
Reaktion auf die Ver!.chwörung wie auch Ober das fnfoITT1ati• 
onsverhallen in der S-Zeit Heute ist es wichtig. möglichst 
viel zu wi~sen. damals war es v. ichtig, ja leben wichtig, 
möglich l wenig L.U wb~en. Je weniger man wußte, um :.o 
weniger konllle man verrnten. Geheimes. was nahezu alles 
v.ar, wru, nicht in der kontrollierten Prei.l>e :,land. Also nicht 
neugicrigsein, niemanden au)forschcn. vor allem keine Feind
sender hören. Das konme das Leben kosten. 
Allerdings haben die Stllbe von der planmäßigen Juden
ennordung gewußt. auch die dort tätigen Attentäter, wa fUr 
ic ja der Anlaß war. gegen dieses verbrecherische Regime 

auf7ustehen. Die Soldaten hingegen. außer sehr vielen in der 
Etappe, wie auch der weit überwiegende Teil der Bevölkerung 
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halten. was heute unglaubhaft erscheint, von den Vernichtungs
lagern und -kommando keine Kenntnis (wohl aber durchaus 
von den „gewöhnlichen" Konzenrralionslagem, deren Kennt• 
n1s das Regime. wohl als disziplinari~che Drohung, zuließ). 
Dies hat dieser Tage der mir an Aller und Kriegserfahrung 
nahe frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt bestätigt (Zeil, 
15.7.94). Dabei mußte sein Umfeld, daja sein Vater. was den 

azis verborgen geblieben ist, Halbjude war. eine besondere 
Sensibilität filr das Schicksal der Juden gehabt haben. 
Die Jnfonnauonsspe.rren damnls betrafen nicht nur das Ver• 
hältnis von unten nach oben, sondern auch von oben nach 
unten. Offensichtlich waren die Auentäter über die Einstel
lung der Bevölkerung nicht im klurcn. Gewiß halle Hitler zu 
dieser Zeit nur noch wenig Sympathien. Aber mit den Auen
tätern konnte i.ie nichts anfangen. Zwar war der ganze Umfang 
der Bewegung nicht bekannt: aber ohnehin hätte in ihnen nur 
eine Elite erkannt werden können, die nichts mit dem einfa
chen Menschen zu tun hatte, wohl aber mit Hitler, der die 
meisten von ihnenja gefördert hatte. War es nicht ein Aufguß 
der Röhrn-"Revolte'·? 
So habe ich von meinem Erleben aus noch heute • abgesehen 
von dem Auentnt elb:.t - Schwierigkeiten mit den Verschwö
rern des 20. Juli. o ~inn"oll mir der Widerstand der Frauen 
und Männer der Roten Kapelle - da Übermiueln militärischer 
Vorgfinge an die Alliierten• und der Weißen Rose bei ihrem 
aufklärerischen Protest erscheint. Die Militärs des 20. Juli 
müssen ich im Zeitalter verirrt haben. Gehörten sie nicht in 
die Zeil der Befreiung~kriege, tu den SchamhorsL~. Yorks und 
Gneisenaus? Selbst die uns am nächsten stehenden Demokra
ten des Krei auer Kreises hälten sich doch agen müssen. das 
Ende des Krieges wiirde einen deranig gewaltigen Umbruch 
bedeuten.der jetzt mit Memoranden nicht becin0ußbarsei,die 
darum nur dazu dienen konnten und auch gedient haben, die 
M11gheder des Krei~e~ an, Messer zu tiefem. 
Welche illusionären Plan- und Sandka\lenspiele vor allem bei 
den Hauptverschwörern! Gewiß: bei einem Erfolg war es gut, 
direkt eine Regierungsfo,te vorweben ,u können. Aber wer 
hat denn real die Chancen eingeschiltn? Sie rechneten zwar 
zuletzt nur mit 50 zu 50. Aber selbst wenn Hitler getötet 
worden wäre. waren es nicht einmal 5 %. Welche Verkennung 
der m1lilärischen und gesellschaftlichen Strukturen, im Bend
lcrblock brauche nur „Walküre'" ausgelöst werden und Heer 
und Volk würden marschieren wie unter l{itler. Symptoma
tisch, daß man sich nicht einmal einer eingeschworenen Trup
pe versichen. hat. So wurde dann per Knopfdruck ein Batallion 
,ur Unterstützung der Verschwörer in den Bendlerblock bcor• 
den. das Oberstleutnant Remer. damali. wie heute ein Ober
nazi. kommandierte. 
So hlitte nach einem Tode Hitlers mit großer Gewißheit die in 
inneren Kämpfen erfahrene und brutalere SS das Heft in die 
Hand genommen. Wenn nicht, so wllrcder kleinMe cnnerder 
Hitlemachfolger gewesen. den Krieg fortzuführen. fm Osten 
sollte er C.:) ja ohnehin: und im Wc:,ten wäre wegen der weiter 
angreifenden Alliierten, die ja, wo~ ihnen nicht übel tu neh
men i t, den Ver!>chwörcm mißtrauten. njchts andere übrig 
geblieben. Auch der Bombenl-.ricg wlirc natürlich weiterge
gangen. Frucl11lo),e Spekulation. ob der Krieg vielleicht 1,wci 
Monate früher L.U Ende gewesen wlire. 
Auch reagierten die Führer unten nach Stalingrad nicht mehr 
auf Befehl -Knopfdruck. Geprüft wurde nunmehr, ob man 
sich nachteiligen Folgen cnt,iehen konnte. Das wurde rucht 
per Widcr,;pruch nach oben angeteigt; nein, ein nicht ausge-



fühner Befehl wurde als ausgeführt nach oben gemeldet. Die 
sollten einmal nachweisen. daß es nicht geschehen war. So 
konnte ich mich vor einem Himmelfahnskommandoohne viel 
List und Tollkühnheit drücken. Selbst der oben erwähnte 
Panzennajor im Stabe hielt sich nicht mehr an militärische 
Regeln und bestimmte mich, \\eil ermjch kennengelernt haue, 
zum Führer der Panzereinheit und überging die dienstälteren 
und ~pc,:ialisienen Offiziere dort. Vor allem gegen Ende des 
Kriege:. gab es Vorkehrungen gegen gefährliche SS-Überrn
schungen. Man versichene sich einer Anzahl Gleichgesinnter. 
Da gubes keine Absprnchen, kein Durchspielen von Szenario . 
Zu gefährlich! Aber jeder wußte. er konnte ~ich in Notlagen 
auf den anderen verlassen. 
Derart p:trtisanenhaft hlitten die Verschwörer vorgehen müs
sen! Keine Namenslisten. Memoranden und Zu ammenkiinf
te! Die unmiuelbare Attentatsgruppe von 3 bi~ 4 Leuten häne 
lediglich Uber Verbindungsleute die Namen von anderen -
nicht im ein1clneo infonnienen • Gleichgesinnten festhalten 
müssen. über die sie nach einem gelungenen Allentat hänen 
verfügen können. Natürlich auch nicht. um die Macht zu 
übernehmen. sondern um sie je nach Enty, icklung der Lage 
einzusetzen. Bei einem Mißlingen des Atteniates htiue eo: dann 
nur wenige Tote statt der mehreren hundert gegeben. 
JelZI zur letzten Tragödie: Zu einer Zeit, als mehrere hunden 
Juden untenauchen konnten, de~glcichen mehrere lausend 
Soldaten, soweit sie nicht übergelaufen waren, schafften dies 
die dafür weit besser ausgerüsteten Verschwörer - bi,; auf 
wenige Ausnahmen • nicht. Sie wollten es ja auch nicht. Dies 
widersprach einer ,eit bereits einem Jahrhundert abge,tande
nen preußischen Ehre. verbunden mit einem von KJeist be
schriebenen absLru en Todesheroismus. So gaben sie sich 
selb t den Tod oder warteten in ihren Ämtern auf die Festnah
me oder meldeten sich sogar bei der Gestapo. Die Frauen und 
Miinner der Roten Kupelle und der Weißen Ro e versuchten 
durchaus. ich vor einer Aufdeckung zu chützen. Das i t 
leider mißlungen. Aber viele ähnliche Widerstand~gruppen • 
an ihrer Aufarbeitung fehlt e noch weitgehend • konnten 
unemdeckt das Kriegsende erreichen. 
Gewiß waren die Männer des 20. Juli bewundernswert topfer 
- und es ist richtig. daß ihrer gedacht wird. Sie sind rum 
Symbol des Widerstands geworden. Aber il>t ein Symbol ein 
Menschenleben y,en? Filr eine Demokratie stirbt man auch 
nicht. dafür lebt man. 

Zur Corporate ldentily der Justiz. 
Wie stell! sich die Justil nach Außendur'! Wie muß sie - u. U. 
sehr abweichend von ihrem Selbstbild • ver landen werden? 
Fragen de Chron~ten bei dem Fe~takt 175 Jahre Oberlande~
gcricht Köln. Weil ich früherdon tätig war. bin ich eingeladen 
worden. Bei voneiliger Mitteilung des Programm~ wäre ich 
nicht gekommen: 8 Reden• ,.Grußworte"• ver~üßt durch eine 
Vivaldi-Sinfonie und ein Mo,.an-Divenimento. Das konnte 
nicht in einer Feier-Stunde erledigt werden. wie inzwischen 
im politi~ch-gcseUschaftlichen Raum tcnnimen wird. Es wä
ren mehr als drei geworden. hälle nicht Prof. Becker, Regens
burg, den Fe~tvonragauf20 Minuten verkiirzt. Ihm hcr1lichen 
Dank! 
Also Justiz als Establishment. das sich in dunklen Anzügen 
mit tiefernsten Gesichtem • ~ltcn der Lichtblick einer Frau -
selbst feiene. Wo gibt es die~ onst noch'? Vielleicht bei 
allerhöchsten Staatsaktionen. 
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In gleicher Wei e mag 1819 die Eröffnung des GerichtS 
gefeiert worden ein• nein. wohl er..t 1877. als das napoleoni
sche Appellhofgericht in ein steif autoritäre preußisches 
Oberlandesgericht umgewandelt wurde. Vorher war es an
der .. darauf wiesen auch einige Reden hin. Die Rheinländer 
hatten jaden Preußen die Weitergeltung des ihnen viel sympa
thischeren demokratischen franzöl>1schen Rechts abgetrotzt, 
was im Zivilrecht bis zur Einführung des BGB im Jahre 1900 
andauenc. In derdcut chen Rechtsgeschichte wird ubcrdiese 
..anationale Arabeske·· schnell hinweggegangen. Dagegen 
klarsichüger die drei mit dem Rheinland nicht verbundenen 
Autoren • Architekt. kunstsinniger Anwalt und Richter • 
Klen'lmer, Wasl>em1ann. Wessel. Deut:.che Gerichbgcbäude, 
1993. über dai. moderne deutsche Rech!!,wesen: .. fa begann 
im Rheinland ... Leider ist hinzuzu ·etzen: irgendwo in 
Deutschland wird heute eine bürokratische volksfcrne und 
kafkae!.ke Justiz so "überwältigend" reprfü1entien wie in Köl
ner Ju tizgebi.iuden. 
Der Chronist hat dies ja chon angedeutet (BJ 1991.136). Der 
angezeigte. opulent mtt 200 Abbildungen au ge talletc Band 
(mit 138.- DM leider nur ftir das Justizestablishment er
schwinglich) lädt zu einer vertiefenden Betrachtung ein. Das 
moderne öffentliche und mündliche Verfahren im Rheinland 
mit Geschworenengerichten erfordenc besondereJ ustizbauten. 
Das anderswo noch geltende lnquisitionsvcrfahren konnte in 
jedem Zimmer und Haus ,tanfinden. icht einmal das Reich,
kammergericht in We11lar oder das Kammergericht in Berlin 
hatten bc ondere Gebäude, ie waren in freigemachten Ac.lels
htiu~ern untergebracht. Jem wurden im RJ1einland mit den 
Landgerichten Elberfeld ( 1834) und Bonn ( 1859) besondere. 
von dem Schinkelschülcr Bu sc im klassi,:isuschen Stil er
richtete Justizbauten erstellt. mit dem Schwurgerichtssaal al 
Herts1Uck. Arbeit pläuc rur Richter fand man unnötig. ur 
der Vorsitzende erhielt ein Zimmer, die ßcisil1.er mußten 
sehen. wo ie außerhalb der Sitzung ihrer Arbeit• der ieder
schrift der Uncilc - nachgingen. zu Hause oder in der Biblio
thek. 
Nur auf die Außenwirkung war auch die große Justiz-Bau
welle noch der Reichsgründung ausgerichtet, repräsentiert 
durch die .Justizpaläste·'. Sie :.ymbolisienen vor allem durch 
überdimen~ionale Treppenhlluserdie Majestfit des Rechts und 
naiürlich auch des Herrschers, in dessen Namen ja Recht 
gesprochen wurde. 
Aber schon vor der Jahrhundcnwcnde setzte mit der Bürokra
tisierung der Justiz ein Vorgang ein, der in dem Buch als .. Sieg 
der Büros über die Justiz"• besser: überdieRech~mitwirkung 
der Ge~elbchaft - bezeichnet wird. Schon 1895 klagten die 
ReichsgerichtsrUte: Ein prächtiges publikumswirk am~ Ge
bäude sei eingeweiht worden • aber wo sollten l>iC arbeiten? 
Daran wurde bei den neuen Justizbauten gedacht, die also 
immer größer wurden bis zum größten in Preußen: 1912 das 
OLG Köln am Reichen perger Platz. Vom das maje\tätische 
Treppenhaus und dahinter ein .. Labyrinth .. dem Gewirr von 
Korridoren, Treppen" • kalkanisch abwei!>end rur den Recht
suehenden. 
Der neue Bauboom nach 1950 hat 1.u Gerichtsbauten genlhn. 
die fast au '>Chließlich auf die Bürokratie zugeschmucn sind. 
so beliebig, daß ,;ie sich genauso gut für Versicherungen oder 
Unternehrnenwerwaltungen eignen. Start Justizpaläste funk
tionale „Kistenarchitektur". Die furchtbar te 1981 - als der 
Funktionalismus als Architektur läng t passe war: das Hoch
haus desJu tizzentrum:. in Köln. fürwahr eine Cheop!.p)•ntmi-
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de. also ein Pharaonen grab für ein 1ransparentes. bürgernahes 
Rech!. eine S1ä1te. in der Richter und Rech1suchende ameisen
gleich geschäftig einem To1enkuh ministrieren. 
Dies zu einer Zeil. als die Geschäflsweh längs1 d:11u überge
gangen b1. in der Gestallung des Betriebsgebäudes Mi1arbei-
1er, Waren und auch Kunden zu repräsentieren - Corpora1e 
ldenlity. Aber darin sind die modernen Ju~1izbauten sehr 
ehrlich: Wir sind ein Dicn<,llei<,tungsuntemehmen t.ur Ver
waltung de RechlS- über die Aktenarbeit. an deren Verdich
tung durch Computer auch progressive Richter begeisten 
1eilnehmen. 
Zurück :iur Au richtung auf die Öffentlichkeit wie bei den 
er ten rheinischen Gerich1en: Gerichte mil Verhundlungs
slilcn unmiuelbaram Eingang und nich1" 1c b1. her im himeren 
Teil und oft fens1erlos. Sille mi1 einer 11roßcn Fensterfrom zur 
Straße hin (mit Sicherheitsglas). von Passanten einsehbar. die 
Sitzungen wie weiland unter der Dornindc verfolgen können. 
Rich1ern würde beim Betreten des Gerichts eingeprägt, daß sie 
in der Öffentlichkeit und für die e zu agieren haben (und die 
Aktenbürol.atie zweitrangig i t). und der Öffentlichkeit und 
der Bevölkerung, daß die Justiz für alle da 1st und alle angeh1. 

Diskus ·ionsimpressionen über weibliches „negative 
Rechlsbewußt.sein". 
Ein problematbcher und höchst umstriuener Begriff. gepr'Jgt 
von dem Rechtssoziologen Rüdiger Lau1mann. Er - gewiß 
kein Macho - zog damit eine Quinte~\enz aus langjährigen 
empirischen Untersuchungen, wonach Frauen nicht wie Män
ner das Rech1 positiv - und auch repressiv - als Miuel der 
lmeressendurchse110ng erleben, ~ondem eher responsiv. in 
der Offenheit gegenüber gesellschafllichen Einfiilssen. Wohl 
auch typi'iCh, daß das Os:,i-Won: .,Wir suchten Gerech1igkeit 
und fanden den Rechtsstaar·. von einer Frau, Bärbel Bohley. 
tamml. 

An Lautmanns Begriff mußte der Chronist bei einer Diskuhlii
on des poli1i~chen Frauenkreises der Friedrich-Eben-Stiftung 
denken. Er wird hierzu stets eingeladen. kaum als Anerken
nung seiner frauenfreundlichen Einstellung, sondern eher 
durch ein BUroversehen. Er nimmt 1e wahr bei Rech1sthemen 
- § 218 StGB, Art. 3 GG. Mil e1wa 2 wei1eren Männern steht 
er dann durchweg 70 Frauen gegenüber. Er häh es aber für 
anmaßend. sich zu Won zu melden; die anderen Männer 
t.umeist nich1. Sie zeigen dann, daß auch als Feministin der 
Mann die Frau überragt - peinliche Anbiederci m. E. 
Ende Juni wurde über das gemeinsame Sorgerecht für Schei
dungskinder diskutien. eine langweilige Angelegenhei1. wie 
ich annuhm. Dennoch ging ich hin. weil ich die Referentin. 
SPD-MdB Mnrgot von Renessc. früher Familienrichterin in 
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Bochum.gut l..enne.Siestellteeinen von ihrini1iienen Ge ev
entwurf zu § 1671 BGB vor. wonach das Amtsverfahren 
entfallen soll, d.h. es bliebe bei einem gemeinsamen Sorgc
rech1 der geschiedenen Eheleute. fall~ nicht einer die Allein-
orge beantrage (<:o in/\, ischen wohl auch ein BJM-Entwurf 

- FAZ 23.7.94). Fakti-;ch werde sich aber nichis ändern. al o 
zumeist die Mutter die Bezugsperson bleiben. 
Dies wurde von Barbe lies Wiegmann. einer erfahrenen Schei
dungsanwältin und Frauenrechtsnu1orin, untersril11.1. Um der 
befürch1e1en Langeweile zu begegnen. griff ie in die Vollen: 
„Las en wir doch dem r1ann das Bonbon!·' So flapsig hiiltc sie 
sich besser nich1 geliußen! Heftiger Widerspruch - d~ ge
meinsame Sorgerecht wurde zu einem roten Tuch. Damit 
könmen doch die Männer ihre frilheren Frauen erpressen. 
Immer wieder versuchte die Referentin aufzukltiren: es geht 
doch nichl um die geserzliche Einführung oder Beibehaltung 
eines gemein:,amen Sorgerecht:,, ,ondern nur um die Abschaf
fung des Amtsverfahren~. Jederzeit könne ja die Mutter bean
tragen, ihr das Sorgerech1 allein zu übertragen. Mil dem 
Besuchsrcclu habe der Vaicr ein weit s1ärkeres Erpressungs
mittel. denn die könne ihm kaum entzogen werden. Mit Recht 
,, ie ie ferner darauf hin. das Amtsverfahren in § 167 1 wäre 
verfas~ung:.widrig, wenn das gemein~ame Sorgerecht des 
Va1en, in einer nichtehelichen Gemeim,chafl gem. BVerfG 
Geset1; werden würde. Trennten sich hier die Ellern. gäbe es 
kein Amt. verfahren gem.§ 1671 und könnte es nicht geben. 
Dann gehe e:. nich1 an. Eheleute weiter zu „bevormunden". 
Aber Frau Rene se J...onnte den Unmut nich1 be änfügen. 
Gewiß gab es unter den Teilnehmerinnen nur wenige Juris1in
nen. aber viele Akademikerinnen. weshalb eine rationale 
Eim,tcllung zu erwancn gewe!>en wäre. Es überwog indes das 
Selbs1versLändnis als Frau. Eine junge Journalistin. von vorne
herein auf die Ab chreckung von Männern eingestellt, vcr
sch!.lrfle es noch: Wer hier nicht paneiisch argumentiere, 
verrate die Frauenbewegung. Jetzt wurde aber Frau Wieg
mann scharf. sie lasse ~•eh nichis \!On Frauen vorwerfen, die 
von den rechtlichen und den uits.'ichlichen Kinder-Problemen 
als kinderlose (sie ~clbsr hat zwei. Frnu Rencsse vier Kinder) 
keine Ahnung hänen und dazu als junge Menschen in der 
Frauenbewegung 11ich1 erfahren seien. 

cgauves Rechtsbewußtsem? Wir sehen ja unter uns. daß 
Frauen genauso gu1 wie Männer mil dem Rechr umgehen 
können. Aber es bedeu1e1 doch. sich in eme von Männern 
geprägte Jns1i1ulion besonders einzuüben. Ein von beiden 
Geschlechtern originär geschaffenes Recht wird in vielem 
anden. - und vor allem menschlicher - sein. 

(Abgeschlos~en am 10. Augl.15t 1994) 

a\'er Berra 
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Vom Richterratschlag 

orbereitungsgruppe für den 20. Richterratschlag 
(Schleswig-Holstein) 

Liebe Freundinnen und Freunde d~ Richterratschlag . 

zum 20. Richterratschlag laden wir hel71ich ein für die Zeit 

vom 11. bis 13.11.1994 
in das O tseebad 24351 Oamp. 

Für die Tagung haben wir einen Pauschalpreis 

von 238.- DM bei Unterbringung im Doppelzimmer 

bzw. von 278,- DM im Einzelzimmer 

ausgehandelt. Darin ind enthalten: Zwei Übernachtungen mit 
Vollpension. Kaffeepausen. Tagungsräume und Technik so
wie Benutzung von Sauna, Solarium oder Mcerwa~scrhallen
bad. 
Es wird also nur die übliche geringe Tagungsgebühr hinzu
kommen. 
Auf Wunsch kann auch Unterbringung in Familienapparte
mems erfolgen. 

Der diesjährige Richterratschlag in Schlesw1g-Hobtein steht 
unter dem Thema 

,,Krisen-Justiz?" 

Daß in dem Thema vieles mitschwingt UI1d daß jede/jeder sich 
vieles dabei denken kann und dann erst einmal noch~chauen 
muß. was denn sieb die Veranstalter dabei gedacht haben. ist 
ausgesprochen beab ichtigt. Unseres Erachten fängt das The
ma (einschließlich des Frage.Geichens) vieles von dem ein. was 
jedem einfällt. der an die Bundesrepublik Deutschland im 
Jahre 1994 in dieser Weh denkt: die globalen Krisen, die 
regionalen und lokalen Kri~en in Europa und in anderen Teilen 
der Weh, seien sie ökologi eher, ökonomischer. 01ialer oder 
offen kriegerischer Natur. Krisen. die sich direkt oder indirekt 
auf den Zustand des Landes, in besondere nach der Zu am
menfnhrung der bisherigen beider deut chcn Staaten, au~wir
ken • und damit natürlich auch auf die Ju tiz. 
Die Themen. die wir bei den Richterratschlägen 1992 und 
1993 aufgegriffen hatten. verfolgen wir weiter (oder sie ver
folgen uns weiter ... ): E sind zum einen die Probleme, die i.ich 
aus der deurschen Vereinigung ergeben. Zum anderen: die 
erablicne Politik und insbesondere die noch amtierende Bun
desregierung weigern sich nach wie vor. die Flucht- und 
Migra1ionsbewegungen aus der gan.ren \ eh und den S111rus 
Deutschlands als totsächJiches Einwanderungsland zur Kenn1-
ni zu nehmen und daraus politi ehe Konsequenzen zu ziehen. 
Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Rassenwahn huben 
inzwischen Erscheinung formen gefunden.die wirvorein,zwei 
oder drei Jahren nicht zu ahnen oder zu fürchten gewagt hätten. 
Was auch immer im Negativen vorstellbarwur-daßnoch einmal 
eine Synagoge in Deutschland brennen würde. daß Angehörige 
von Minderheiten auf offener Straße gehetzt und geschlagen 
würden - hielten wir fur ausgeschlossen. 
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Darüber hinaus ind Armut., Arbeitslosigkeit und Gesundheit 
(gemeint ist eigentJich Krankheit. körperliche, seelische, 1,ozia
le) mit vom Thema des 20. Richterratschlags umfaßt, daneben 
das politische Ge chäfl mit der Angst umerdem Wahlkampfthe
ma .,Sicherheit", Kriminalität und die vorgeblichen Miuel zu 
ihrer .,Bekämpfung" im allgemeinen und bei der 
Bet.äubung 'minelkriminalität im besonderen. 
... Und alle berühn natürlich die Ju Liz. Ob im Ausländer
oder im Kriminalrecht., nicht nur auf der Ebene der Verf~-
ungsgerichtsbarkeit. Die politisch nicht gewagten Entschei

dungen oder aber die Exekutierung verfassungsrechtlich und 
politisch fragwürdiger Gesetzeswerke werden auf die Jusliz 
abgeladen. Sollen sie es richten, die Richterinnen und Richter. 
Staacsanw!lltinnen und Su1111sanwälte! Tnstrumentalisicrung 
der Justiz. die Justiz als Biluel. al Feigenblatl, aJ Sünden
bock? Wie sollen sich selbstbewußte, gewissenhafte Tragerin
nen und Träger der dritten Gewalt dazu verhalten? Ist die 
Grenze erreicht, bei der oder jenseits derer sich die Berufs
frage stellt? Wie ist es z. B. mit der Rolle der Rkhrerinnen und 
Richter bei der Verhängung der Abschiebehaft, wie sind die 
Bedingungen ihres Vollzuges? Und: Wo eilen Trägerinnen 
und Trllger der Justiz dem Gesetze befehl mit „gesunder" 
Witterung für den Zeitgeist sogar voraus? 
Von den er..ten Richterratschfägcn an haue die Frage an un~ 
selbst gelautet: Gibt es Anfechtungen und Zumutungen. denen 
sich die Angehörigen der Justiz verweigern müs en? Wo 
verläuft d1e Grenze zwischen geschuldetem Ge. etzesgehorsam 
gegenüber einem fragwürdigen Gesetz in einer hinnehmbaren 
Gesamtrechtsordnung einer eits und Mitwirkung an Unrecht 
andercrseit? Verschiebt sich die Grenze unmerklich? Die 
Fragen sind aktueller denn je. 
,.Wo bleibt das Positive? .. Die AG Ju tiz und Aull;lärung soll 
ein Ver uch sein. im Erfahfllilg au tau~ch Bausteine für eine 
nicht autontäre. för eine an den Bedürfnis~en und lmeressen 
der Bürger orientiene. för eine innerlich, in ihren Formen und 
vor allem ihren Entscheidungen offene Justiz zu finden. 

Umer folgenden Arbeitstiteln sind Gesprächsgruppen vorge
sehen, für die z. T. ~chon nähere Beschreibungen oder Gliede
rungen vorliegen: 

AG l: Das Belilubungsmittel trafrechl in einer jetzigen 
Fa sung muß versagen. Es 1st konzeptionell ungeeignet. 

• weil es von ~einer Struktur her (unlimitierte ab trakte 
Gefährdung dem..1c) uuf die Verfolgung von Konsumen1cn 
konzentrien is1. 
• weil es Schutzgüter konkret nicht bezeichnen kann, 
• weil es die Cannabi~-Prohibition nach wie voraufrecht erhält 
und deshalb keinen An~pruch auf Wahrhaftigkeit (mehr) 
erheben kann. 

- weil es einen ungezügelten Abenteurer-Kapi1ali mu~ rur
dert. 

Dai, sind nur einige der mit dem Betäubungsmiuelstrafrccht 
verbundenen grundsätzlichen Fragestel I ungen. 
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Das Bundesverfassungsgericht ist einer Beantwonung dieser 
grundsätzlichen Fragen in seinem Beschluß ausgewichen. 
Gleichwohl enthält der Beschluß positive A:.pckte, so z. 8. 
Gedanken des Konsume111enschutzes (sanktionsfreier Raum), 
Überlegungen L.Ur .,Trennung der Märkte" und zur Neuein
stufung des Gefahrenpotentials von Cannabis ( cubestim
mung .,der nicht geringen Menge··). 
Im Lichte dieses Beschlusses des Bundesvcrfas ung gerichts 
erscheint eine materiell-rechtliche Entkriminalisienmg mehr 
denn je geboten. Es gehl auch um die Erstellung von Leitlinien 
eines rationalen Drogenstrafrechts. 

AG 2: 1s1 un. er geltendes trafrccht und Strafprozeß
recht ausreichend, um mit den heutigen Erscheinungsfor
men der Kriminalität umzugehen? 

Es ist zu ergrOnden. ob sich die Ausprägungen der Kriminalität 
geänden haben. eben der Quan1itä1$frage stellt sich vor 
allem auch die Qualitätsfrage. Eine kritische Auseinanderset
z.ung mit dem Begriff „Organisicnc Kriminalität" ist zu füh
ren. 

Geht die Politik richtigerweise von einer Krise im Bereich der 
Kriminalität aus? 
In diesem Bereich ist zu eröncm. ob in der Bevölkerung 
tatsächlich durch Kriminalitäl Verunsicherung hervorgerufen 
wird oder ob die Verunsicherung geschlirt wird. Es ist heraus
zuarbeiten, ob die von der Politik gefordenen Veränderungen 
im Strafrecht und Strafprozeßrccht geeignet und erforderlich 
sind. um mit der Kriminalität von heute umzugehen und das 
Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung zu stärken. Gibt es 
geeignete Maßnahmen, um die sogenannte organisiene Kri
minalität wirksam zu bekämpfen? 
Letztendlich ist auch die Frage zu erönem, ob lnw. wie dte 
Justiz einem Abbau verfassungsrechtlicher Freiheitsrechte 
auf dem Gebiet des Strafprozeßrechts Widerstand entgegen
setzen muß. 

AG 3: Rechte bzw. Rechtsextremismus 

Zunächst wird Wulf Jöhnk in einem einleitenden Referat eine 
Bestandsaufnahme rechte,aremer Strömungen vornehmen. 
Ursachen beleuchten und die diskutierten Möglichkeiten der 
Bekämpfung des Rechtsextremismus darstellen. 
Nach einer Aussprache liegt die weitere Schwerpunktgebung 
in den Händen der Teilnehmer: 

Spannend w:lren der Versuch einer Analyse des Rechtsextre
mismus und eine Veniefung der Diskussion zu den Gegen
strategien. I I der Einsatz geheimdienstlicher Mittel das rich
tige Instrument?• gegen Gö sner. KJ 1/94. Ergiebig wäre aber 
auch eine Diskussion der Frage, wie wir persönlich und 
fachlich als Richter auf rechte Prozeß-Paneien. Angeklagte, 
Schöffen und aufgeheizte Stimmungen reagieren. Aktuelle 
Fallbeispiele aus dem Amtsgericht Ludwigslust und dem 
Mannheimer Präsidium zeugen von Diskussionsbedruf. 

AG 4: Ausländer in Deutschland: ,,Gäste" im Zuwande
rung land? oder Bürger im Einwanderung land? 

1. Deut chland: 
1. ethnische Gemengelage? 
2. faktisches Einwanderungsland? 

(Analyse des ausländischen Bevölkerungsanteils) 

11. Demographische Gegebenheiten: 
1. Bevölkerungsschwund 
2. gesellschafiliche Folgen der Überalterung 

lll. Genesis des Staatsangehörigkeitsrechts: 
1 .. .,Staatsangehörigkeit .. - Begriffsschöpfung de\ 

19. Jahrhundens 
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2. Das Volk als ethnische Gemeinschaf"t: 
Staatslehre der Romantik 

3 . .,Volk .. als Gemeinschaft aller deucschen Staatsan
gehörigen (Bundesverfassungsgericht) 

TV. Fak.Lisches Zuwanderungsrecht: 
1. An. 33 GO (non-refoulemenl-Gebot) 
2.Art. 16aGG 
3.Art. 116 Abs. 1 GG 
4. Ausländerge ctz 
5. An. 48, 52, 59 EWG-Vertrag (Freiheit des Personen

verkehrs in der EG) 

V. Bedingungen für ethnische Konnik1e: 
1. ethnische Schichtung 

(Machiunterschiede zwischen den Gruppen) 
2. ldeologic des Ethnozentrismus 
3. Konk.urren1 der Gruppen 
4. Betrachtung der globalen ethnischen 

Au einandersetzung 
5. Analyse der Ausländerfeindlichkeil in Deutschland 

(Auswirkungen von deuischer Einheit, euer Armut, 
völkischem Denken usw.) 

VI. Ausländische Inländer in Deut chland: 
1. Rechtsstellung durch Grundrechte und Ausländergese12. 
2. Minderheitenschutz ins Grundgesetz? 
• S1ärkung der Gruppenre<:hte oder der lndividualrech1e? 
- Analyse von An. 14 MRK. und des Entwurfs der euro

päi chen Menschengruppencharta 
3. Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts? 

(jus soli stan jus sanguinis?) 
4. Allgemeines Ausländerwahlrecht? 
5. Wege zur sozialen Integration 

vn. Lenkung der Einwanderung durch Gesetz? 
1. Fragestellung: Wer darf zu welcher Zeit. mir welchen 

Fertigkeiten. welchen Alters ins Land? 
• Ausleuchtung der „egoistischen„ Zielsetzung eines Ein

wanderungsgese1zcs im Gegensatz zur humanitären 
Zielsetzung des Asylrech1s 

2. Zielsetzung der Einwanderungspolitik: 
a) Förderung ethnischer He1erogenitä1? 

(ethnische Segmentierung: Politik der Gruppenrechte?) 
aa) Quoten 
bb) gruppenbezogcne Maßnahmen 
cc) Amidiskriminicrungsgesetz 
b)Akkulturntion? 

(kulturelle Annäherung der Minderheit an die Mehrheit. 
unter Beibehaltung eines Kembestande kultureller Au
tonomie) 

c) Assimilation? 
3. Ei112elprobleme eines Einwanderungsge etzes 
4. Problem der Altfälle 
5. In1egrationsbegleitende Maßnahmen 
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VIJI. Wege zum Verfassungspa1rio1ismus und zur Überwin
dung des völkischen Staatsver;tiindnis e und des Euro1en• 
trismu~ 

AG S: Armut, Arbeitslosigkeit 

Was i I Armut. wie trinArmu1 auf? Ursachen und Folgen. Was 
kann die Richterin/der Richter jew Iun'? Forderungen an den 
Gesetzgeber. 

AG 6: Einheit Deutschland 

[ntegrn.tion. Vereinigung beider deuhcher Staaten. 
Diese AG wird als „black box" angeboten. also bei Bedarf und 
in Selbstorganisation Lnteres iener (Keine Vorbereitungs• 
gruppe aus Schleswig-Holstein). 

AG 7: Jusliz und Aufklärung 

Die AG soll weniger(wieetwa Sigrun von Hasse In in dem ehr 
interessan1en, wenn auch etwas teinbruchanigen Au~ atz 
. .Plädoyer fOr ein offenes Gericht''. DRiZ 4/1994, S. 122) 
einen ge chlo~~cncn Entwurf für das liefcm. wie sich ein 
Gericht ... die Gench1c" und damit die Justiz idealerweise 
darstellen(!) sollten oder könnten: vielmehr soll sie Gelegen
heit zum Erfahrung~austausch, zur Bestandsaufnahme bie1en, 
was es alles an • noch ~o bescheidenen - Versuchen der 
Richterinnen und Richter und/oder der Justi,verwahung gibt. 
mmosphäri eh. formal und inha11lich für eine andere. men~ch-
1 ichere, nicht von der sie umgebenden Gesell chaft abgehobe• 
ne. sondern mit und in ihr 1..ommunizierende Ju tit zu i.orgen. 
Also l. 8.: 
Ladungen 
Zeugenbetreuung 
Be ondere Räumlichkeiten für 
• Kinder 
- Personen in besonderen Situationen 
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(Bsp.: Zeuginnen/Opfer in Sexualprozessen) 
- .. Paneien•· in Familiensachen 
- Parteien/Anwälte (für Rücksprachen) 
Info-System 
Ausgesralrung der Pförtncrei/des ,Jnfo- Tresens„ 

aber z. B. auch: 
Veranstaltungen (Vonräge/Ausstellungen) 
Besuche von Richtern 10 Schulen/von Klassen bei Gericht 
Wie stellt sich das Gericht/die Justiz der Vergangenheit (loka
le Geschichtsprojekte/Gedenktafel n/Mahnmale/s1Undige Aus• 
Stellungen)? 
KonIak:te zur Gemeinde/zu anderen Behörden. 

sicher auch: 
.. lnncnleben des Gerichts" (Mitbestimmung. Pribidium) 
Fortbildung 
Umgang mi1 den Referendarinnen/Referendaren 
genereller: dll!, Elend der JuriMenausbildung • Gib1 es prakti
che Lichtblicke? 

AG8: 

Eine weitere Gruppe für .Jungrichterinnen/Jungnttschläge
rinncn„ soll sich mit Erwanungcn und möglicher Kritik am 
,.etablierten" Richterratschlag auseinandersetzen. 

Herzlich willkommen in Dampl 

Die Vorbereitungsgruppe 

Ansprechpartner: 
Erika Engel, AG Kiel 
Claus Finl... LG Lübeck 
Ulrich Jancke. ArbG Flem,burg 
Michael Kroglowski. SozG Lübeck 
Volker Lindemann. OLG Schleswig 

().ß 1/6042622 
O-i5I/37I t 723 
04351/84965 
0-i5 t /3711343 
04621 /861300 

Kopieren und ablrenncn - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Anmeldung zum 20. Richlerratschlag in Damp vom 11. • 13.11.1994 

An 
Claus Fink 
Windberg 12 
23611 Bad Schwartau 

1 ame .......................................................................................... . 

Vorname .......................................................... , ....................... . 

Straße .................................................................................... . 

PLZ/On ................................................................................ . 

Gericht/SLA ................ , .......................................................... . 

Telefon dienMlich: ................................................................ . 

priva1: .................................................................................... . 

- Unterbringung möglichst im: 

Einzelzimmer 

Doppelzimmer 

0 Familienappanme111 

• behinder1cngerechte Zimmer gewünscht? (g!!f. näher 
bezeichnen) 

• Kinderbetreuung gewunscht? 

ja/nein 

Alter und Anzahl ..... / ..... 

- Anreise: 

Bahn 
PKW 

(Unterschrift) 
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Veranstaltungen 
Evangelische Akademie Bad Boll* 
Armut vor Gericht 
Rechl,;gewiihru.ng in der Zwei-Drittel Gesellschaft 

Auszug uus dem Programm 

Freitag, 7. Oktober 1994 

14.30 Beginn 

15.30 Ge ichter der Armut in unserer Gesellschaft 
Prof. Dr. Fall.. Roschcr. Fachhoch~chulc für 
Sozialwesen. Esslingen 

16.45 Möglichkeiten und Grenzen 
außergerichtlicher Rechtshilfe 
Detlev Heyder. Recht.sanwal1. Freiburg/Breisgau 

20.00 Bilder und Tcll.tC von Wohnungslosen 
mit einer Einfühnmg durch Schwc~1er 
M. Margret, Franziskanerin, S1u11gart/Sießen 

Samstag, 8. Oktober 1994 

9.00 Armut • Öffentliches Ärgemi,? 
Hans-Jürgen Wieben, Kriminaldirektor und Dipl.-Päd
agoge, Dozcm fUr Kriminalis1il,, und Kriminologie an 
der Polizei-FUhrungsakademic Monster 

• l11 Z11samme11arbd1 mit: 
A11wa/1sverband Bade11-Wür11emberg 1111 De111sche11 Anwa/rs-
1•erei11 e.\'. 
Dewscher J11ri.r1i11111m b1md. U111ergr11ppe Bade11-\Vtirt1t'mherg 
Neue Rich1erverei11ig1111g • Landesverband Baden-Wiimemherg 
Rechtsa11ll'ol1skam111ern i11 Bade11-Wilr11emberg 
Verein der Rlch1er 11nd Staatsamvähe in Baden-Wiirnemherg 

EUROPA· GELOBTES LAND? 
ationalität, Immigration, Asyl 

lntemarionale Konferenz am 22. und 23. Oktober 1994 in 
Berlin, Kongreßhalle am Alexanderplatz 

VeranstaUer: EJDM/VDJ mit Unterstützung der Kommissi
on der Europäischen Union 

Programm 

Sonnabend, 22. Oktober 

11.00 - 11.30 Eröffnung 
.Ausländerinnen" gestern, heute und morgen 

11.30 - 13.00 Die Ausländerinnen in den Ländern Europa,; -
Vergleichende Bilanz 

15.00 - 17.00 Philosophische Grundlagen des Ausländer
begriffs 

17 .00 - 18.00 Ökonomische Grundlagen 

l l .00 Arbeitsgruppen 
1. Ammt auf der Straße 
2. Wohnung 
3. Überschuldung 
4. Armutsbcdingte Straftaten 
5. AlleinerL.ichcnde, Kinderreiche. Ahersannut 

onntag, 9. Oktober 1994 

9.15 Gerechtigkeit für die Am,en 
- SoziaJethischer Beitrag • 
Dr. Helmut Geiger, Bad Soll 

L0.15 Forderungen an die Justiz 
Forderungen aus der Justiz 
Podiumsdiskussion mit: 
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Tatjanu Böhm. Ministerium für Arbeit, Soziales, Ge-
undheit und Frauen des umdes Brandenburg. Potsdam 

Dr. Thomas Lang, Rechtsanwalt, Stuttgart 
Hans Müller. Leiter des Sozial- und Jugendamtes der 
Stadt Heilbronn 
Wemcr Sack, Richter. AG Frankfun 
.Priederike Schmidt, Richterin. Karlsruhe 
Prof. Dr. Joachim Starbatty, Univer ität Tübingen, 
Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft Soziale Markt
winschaft e. V. 
Dr. jur. Manfred Wienand. Dipl.-Psysch .. GeschäftS• 
fUhrer des Deutschen Vereins filr öffenLliche und pri
vate Fürsorge. Frnnkfun/Main 

Anfragen und Anmeldungen: 
Evangelische Akademie, Akademieweg 11. 73087 Bad Boll 
Telefon: 07164n9-0. Telefax: 07a 164n9-440 

onntag. 23. Oktober 

9.00 - 11.00 Ethni,itäl. ationalität.Staatsbürgerschaft und 
die Theorie des Staates 

1 1.15 - 13.00 Runder Tisch Ausl!inder: Das Europäische 
Recht im Spannungsverhältnis zwischen na-
1ionulem und intema1ionalem Recht 

Kostenbeitrag für die Teilnahme (ohne Hotel und Verpfle
gung): 
DM 120,- . DM 60.- für nicht Berufstiit.ige im voraus zu 
überweisen an EJDM, Deut~chc Bank. Brandenburg. Kto.- r. 
8318958. BLZ 120 700 00 

Anmeldung an VDJ/EJDM, Thomas Schmidt, Platanenstr. 
13, 40233 DUsseldorf, Tel./Fax: 0211/681088 
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Hessisches Ministerium der Justiz 

Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Fachbereich RechlSl~issenschan 

Frankfurter Tage der Rechtspolitik 
Öffentliche Diskussion veranstaltung 1994 

Vom Umgang der Ju tiz mit Underjährigen 
Aula der Johann Wolfgang Gocthe-Universitlll, Frankfurt am 
Main. ~lertonstraße 3 . Hauptgebäude 

Donnerstag, 0J. Dezember 1994 

10.15 Uhr Eröffnung 

Prof. Dr. Werner Meißner 
Präsident der Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Frankfurt am Main 

Prof. Dr. Hans-Peter Benöhr 
Dekan des Fachbereichs Rechtswissenschaft 

Dr. Chri tine Hohmann-Dennhardt 
Hessische Ministerin der Justiz 

10.45 Uhr Vom Umgang der Justiz mit Minderjährigen 

Prof. Dr. Ludwig Salgo. Frankfurt am Main 

11.15 Uhr Kindliche Opfcneugen im Strafverfahren 

Prof. Dr. Hans-Jörg Albrecht. Dresden 

11.45- Podiumsgespräch: 
13.00 Uhr Recht~politi cheEn1wicklungs1rendsdesAuslands 

Gesprächsleitung: 
Prof. Dr. Oi cla Zenz. Frankfurt am Main 

Teilnehmer/-inncn: 
Prof. Donald . Duquetle, Univcrsity of Michi
gan, Ann Arbor, Dircctor of thc Child Advocacy 

Clinic (Vereinigte Staaten von Ameril..a) 

Prof. Dr. Mervyn Murch, Universily of Wales 
College of Cardiff (Großbrirnnnien) 

Carolinc teindorff-Cl.l$en, Wiss. Ass. Greüswald 
(Frankreich) 

14.30 • Arbeitskreise: 
17.00Uhr 

1. Möglichkeiten und Grenzen zum Schutze des 
kindlichen Opferzeugen im Strafverfahren 

Moderation: 
Oberstaatsanwältin Hildegard Becker-Tou aint, 
Frankfurt am Main 

Referem/m: Prof. Dr. Han -Jörg Albrecht, Dresden 

Prof. Dr. Monika Fromme!, Kiel 

Dr. Renate Volberl. Berlin 

Karin Eckbardt. S1ru11sanwäJ1in. Limburg 

Berichterstauerin: 
Dr. Dorothea Rzepka, Frankfurt am Main 
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2. Emwicklung'trcnd in den USA: Chancen und 
Grenzen der Rcchu.- und lnteres·envenrerung 
Minderjähriger in gerichtlichen Verfahren durch 
Rechtsanwälte und/oder Freiwillige 

Moderation: Dr. Ute acksofsk). M. P. A. Harv„ 
Wis~enschaftliche Mitarbeiterin. z. z. Karlsruhe 

Referenten: Howard Davidson. American Bar 
Association. Washingron 
Prof. Donald N. Ouquette. Ann Arbor 

Berichterstaller: 
Rechtsanwalt Dr. Donald Cramer. 1Unchen 

3. Das britische Tandemmodell: Der guardian ad 
litem und der soliicitor als interdisziplinäres Team 

Moderation: Dr. Barbara Willenbacher. Hannover 

Referent/in: Hi Honour Judge Peter rquhart. 
Circuit Judge. Liverpool, Wigan. S1. Helens 
und Leigh 
Prof. Mcrvyn Murch. Cardiff 
Judith Timms. lndependem Representation for 
Children in· eed. Re earch Fellow. Liverpool 

Berichterst:merin: Ingrid Baer, Direktorin, ISS, 
Frankfurt am Main 

4. Der Zugang des Minderjährigen zum Recht • 
am Beispiel St.rasbourg 

Moderation: Caroline teindorfT-Classen, 
Greifswald 

Referent/in: Monique Gassner-Hemmerl~. 
A vocat. Strasbourg 
Paul Masotta, Psychologe. Themi~. Strasbourg 

Berichterstauerin: Ruth Reusser, Justizdepartc• 
ment. Abteilungsleiterin, Bern 

5. Mitwirkung von Minderjährigen in vormund-
chaft • und fomiliengerichtlichensowie in kmder

und jugendbehördlichen Verfahren 

Moderation: Ministerialrat Bernd Hillmann, 
Wiesbaden 

Referenten: Dr. Peter Eschweiler. Vorsitzender 
Richter am OLG Frankfurt am Main 
Eberhard Ca.rl. Richter am Amtsgericht, 
Dr. Rainer BallofT, Berlin 
Ministerialrat Dr. Reinhard Wiesner, Bonn 

Berichters1a11er: 
Michael Höhler, Richter. Frankfurt am Main 

17.45 Uhr Plenarvonräge: 
Das Kind veri,tehen 

Dr. Lore chachl. Emmendingen 
(au psychoanalytischer Sicht) 
Dr. Jörg M. Fegerl, Berlin 
(aus kinder- und jugendpsychiatrischer Sicht) 
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Freitag, 02. Dezember 1994 

9.00- Berichte au:. den Arbeitskrei en 
10.30 Uhr mit an chließender Diskus ion 

Leitung: Prof. Dr. Dieter trempel. BMJ. Bonn 

Berichterstauer/-innen: Dr.DorOLhea Rzepka. Dr. 
DonaJd Crnmer. Ingrid Baer. Ruth Reusser. Bernd 
Hillmann 

11.00 Uhr Bundcsmini~terin der Justiz 
Sabine Leutheu.sser-cbnarrenberger, Bonn 

Verbesserung der Stellung Minderjähriger in ge
richtlichen Verfahren des tivilrechtlichcn Kindes
schuttcs und in Strafverfahren 

Podiumsgespräch: 
Konsequenzen und Realisierungschancen 

Neue Richtervereinigung 
Fachgruppe Frauen 

Wir laden hiennil interessierte F3milientich1crin11en und Vor
mundschaftsrichterinnen mit cm sprechender Bcruf~erfahrung 
ein w emem Treffen über Themen der 

Ehelichen und nichtehelichen Lebensgemeinschaft 

am 21. und 22. Januar 1995 in Karlsruhe 

Die Anzahl derTeilnehmerlnnen bt leider auf etwa 12 Frauen 
begrenzt. da wir uns in der Privatwohnung von Friederike 
Schmidt (siehe unten) Lrcffen wollen. 

Anreise: ab Freitagabend möglich 
- spätestens bis Samstag, 11 :00 Uhr 
- vorher ab 9:00 Uhr Kennenlernen beim Frühstück ... 

Abreise: nicht vor 14:0() Uhr am Sonntag 

Programm: 

Samstag 

Ehegatten- nlerhalt: 
- Differenz-/Anrechung!>methodc: 

Sabine Heinke und Renale Metzger-Carl 
- Erwerbstätigenbonu~: Friederike Schmidt 
- ,.Annu1'·: Sclbstbehah und Wohnung kosten: 

Sozialhilfe und PKH-Kostcn: N 

Wohnungszuweisung: 
Sabine Schmidt, Brigiuc Stcininger. abends (Weinstube} 

Weibliche Verhandlung führung: 
Imme Storsbcrg 

Supeniision: 
Imme Storsbcrg 
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Leitung: Prof. Dr. Sptros imilis. Frankfunam 1ain 

Teilnehmer/-innen: 
Prof. Dr. Michael Coe ter, Göuingen 
(aus zivilrechtlicher Sicht) 

Prof. Dr. Peter-Alexis Albrecht, Frankf u.rt am Main 
{aus strafrechtlicher Sicht) 

Präsidentin des Bunde verfassungsgerichts 
Prof. Dr. Jutta Limbach, Karlsn1he 
(au verfassungi.gerichtlichcr Sicht) 

Prof. Dr. Reinhnn Lempp. Stuttgan 
(aus kinder- und jugendpsychiatrischcr Sicht) 

Bundesministerin der Ju~tit 
Sabine Leu.theu er- chnarrenberger, Bonn 

13 .00 Uhr Ende der Tagung 

Sonntag 

Gemeinsame elterliche orge: 
- eheliche Kinder: 
- nichtcheliche Kinder: 
- Reform des Rechrs nichtehelicher Kinder: 

Sabine Heinke und Brigiue Steininger 
- Umgangsrecht bei Mißbmuchsverdacht: 

Jmme Storsbcrg 

Tagungsbeilrag: DM 30,- plus Yerpflcgungszuschuß 

Für die orbereitungsgruppe 
Sabine He.inke 
Renate Metzger-Carl 
Gabi Reichert 
Sabine Schmidt 
Brigitte Steininger 
Imme Storsberg 
Friederike Schmidt 

Anmeldung bei: 
Fricderike Schmidt 
LeopoldMr. 7 A 
76133 Karlsruhe 
Tel.: 07 21/ 2 10 95 p. 

07 21/91 01-394 oder 
0721/91 01 -2 56 (Gericht) 
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Bücher 
Dirk Fabricius, Margarete Fabrici11s-Bra11d, Michael 
Muracl, (Hrsg.), Unter Ansehen der Perso11, Irritation des 
jurlstische11 Selbstverständnisses in der Begegnung mit 
Strafgefangenen. OMOS, Baden-Bade11 1994. 

Ab Betthupferl ist das von Dirk Fabricius. Margarete Fabri
cius-Brand und Michael Muroch vorgelegte Buch für, ur
Jurisllnnen•· nicht LU empfehlen. Die im Untertitel angeführte 
Irritation des jurbtischen Selbi>tverständni e wird bei die
sem Personenkreis LWar eintreten. aber nur. wenn man oder 
frnu sich der Mühe einer konzentrierten und manchmal rnüh• 
~amen Lesung dieses ungewöhnlichen Buches zu unterziehen 
bereit wären. Doch: Auch wenn hier keine Salonlek1Ure vor
gestellt wird. die Investition kann lohnen. häll da,; lesende 
Publikum durch. was längst nicht alle Teilnehmer am Knast
und Fo~hungsprojekt der Universität Hannover schafften. 

1983 begannen Dirk Fabricius und ein anderer Hoch chulleh• 
rcr mit strafrechtlich geprägten Blockkursen für Studentin
nen. Au~ diesen Kur~cn ging die i>Ogenannte . .Arxhofgruppe„ 
hervor, eine Einheit. die in einer Arbe1tserziehungsan\talt in 
der Schweiz erstmals Kontakt zu Strafgefangenen aufnahm 
und \ich nach Entwicklung eines .. Knastprojekts" auf dem 
Boden der gewonnenen Erfahrungen l 986aunöste. Dai, .. Kna 1-
projek1" - in der Universität Hannover - brachte die Konfron• 
li111on zwischen .. Uni" und „Knast" und damit Lwcier Wehen. 
die sich gemeinhin fremd gegenüberstehen. im Rahmen die• 
ses Projek.ts wurden in verschiedenen Gruppen univcrsitllr 
Themen erarbeitet. die sodann in der Praxis mil Gefangenen 
behandelt wurden. Über :.ogenanme Knasttcams v, urden die 
gewonnenen Ergebnisse in einer Supervbiom,gruppe aufgear
beitet. deren Erkenntnisse M"hlicßlich nach Beendigung des 
Knm.tprojek1s in einem Forschungsprojekt wi sem,chaftlich 
verarbeitet wurden. Die Supervisionsgruppe und ihre ach• 
folgerinncn arbeiteten nach einem speLicllen Modell, der 
themententrierten Interaktion (17.l). welche am Ende des 
Buches dtlrge~tellt isL 

Der Blick auf die eingangs des Buches skizzierte Historie der 
Projekte iM n01wendig. weil ein Zusammenhang der verschie
denen Abschniue nur vor die~em Hintergrund sichtbar wird 
und die Absicht der Verbc-,~crung -.traljuri,ti-,cher Professio
nalität. LU der sich die Einleitung bekennt. umsct1bar er
scheint 

Den el'l,ten Hauplleil des Buches besetzt Michael Murach. al 
langjähriger Anstaltspsychologe in Berlin mit der Einrichtung 
Gcfängni,; intim venraut. Mumchs berufliche und seine Erfah
rungen aus dem Projekt verbieten ihm. in den herkömmlichen 
Kategorien von Täter und Opfer eine An1wort auf die Fragen 
nach dem Wesen des .. crimc" oder der Beschaffenheit des 
.,Bfücn„ zu linden. Mit dem .,Täter• Opfer- Verfolger- Helfer 
- Retter - Rächer - Richter Modell" (TOV) bietet er au:. seiner 
• gut begründeten • Sicht eine über1cugende Alternative an. 
Die auf den ersten Blick vielleicht verwirrende Begriffsan• 
htlufung sollte kein Grund sein. die Gedanken Murnchs ne• 
benbei zu registrieren; die von ihnen unbesrreitbarau..,gehcndc 
Fnsl.ination bliebe sonst unerschlo<;scn. 
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Murach begreift Täterschaft als ein jedem Individuum inne
wohnende~ Phänomen. welche~ situativ gegen die Rollen des 
Opfers. Verfolgers etc. austauschbar ist. Der Ttller war unter 
anderen Auspic1en oft Verletzter und damit Opfer: dai, Opfer 
wird zum Täter; unter anderer Konstellation können beide 
Verfolger. Helfer. Retter. Rächer und Richter werden. je 
nachdem. welche ozialen Kollisionen aus einem generell 
kollektiven Gentgc dominant werden. Tauglich mr jede der 
be chriebenen Rollen sind wir alle, weil sämtlich eingebun
den in da ctzwcrk zwischenmenschlicher Be,ichungen. 
Murach geht von einem individuellen Persönlichkeitsmodell 
aus. das bei differe01ienester Ausge taltung ilber identi~che 
Grundstrukturen verfügt. Danach umhüllen Pe~önlichkeits
schichten mit gestaffelten Steuerungsmechanismen ,, ic seine 
Ringe den Saturn. die inner te Zone der Liebe. Hierhin und 
damit LU dem „wirklichen" Menschen vorzudringen. ist nur 
dem möglich. der die Komponente der Ang t in jedem Gegen
Uber erkennt. Mumch belegt sein Modell mit Erfahrungs• 
kiuen aus dem Projekt. Mag die lrrilation des jum1i~hen 

Selbstverständnisses bis zu diesem Teil de Buches noch eher 
phllo oph1sch/theore1ischer Narur geblieben sein. bekommt 
ie plöt.dich sehr konkrete Entwicklungshilfe in dem Pan. in 

welchem e um die Frage Jurist - Mitmensch geht. Da stehen 
Juristinnen plötzlich in den VorsteHungen der Gefangenen da 
als ichtmenschcn. eben nur Juristen. abstrakte Ge~talten 
außerhalb eigener solinlcr Bezüge. Differcnzien wird aller
dings 1wi~chen .. Gut" und ,.Böse" • auch hier: am be:.ten 
kommen Anwältlnncn weg: bei Richterinnen vennutct die 
Kna,,tklicnteJ die Flucht in die Rolle ab Miuel der Angst
bewält 1gung oder gar der BefriedigunggeheimerTi.ilergelUMe. 
Gleichwohl: Versöhnung erscheint denkbar. sofern jurisli
scher~eit~ Problembewußtscin den Dornröschenschlaf in der 
Rolle beenden könnte. 

Im Lweiten Hauptteil de~ Buches teilt Dirk Fabricim, sein 
Modell einer Dc:.1iru1ionalisierung - der Juristenausbildung • 
vor. Auf einen einfachen enner gebracht heißt dies. die 
Mitsprache von Gefühlen im Umgang miteinander Lu akLep
tieren und M> die Störfaktoren institutioneller Abwehnnecha
nismen auSlU!,Challen. Wer ,.destitutionalbieren„ will. muß 
sich zunäch<,1 einen lnstitutionsbegriff machen. Fabriciu:; ver
steht unter einer Institution ein nk1ives System, welches ein 
Beziehungsmuster mit Vorgabe diver er Verhaltensregeln 
bereitstellt. Unter diese Regeln 1..ählen Rituali\ierung. Ar
bcilstcilung. l licrnrchic. GefOhl,ncgierung und nicht wlclZI 
Leugnung de~ Geschlecht ~untcrschiedes odcrwenig~tens ernst· 
haftes Bemühen in diese Richtung. Dns Zusammenhängen der 
verschiedenen Variablen wird in der Darstellung verdeutlicht. 
Eliminierung~schwicrigkci1en im Rahmen der Gruppenarbeit 
beschrieben. Al~ ahziel 1s1 die Erlangung des Wissens um 
d~ Wirken in~titullonalisicrender Einflüsse zu verfolgen. 
weil nur auf die~cr Basis die Überwindung von Steuerung • 
fuktoren etwa bis hin zu inzestuösen Phaniasicn denkbar 
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erscheint., welche der EtitwickJung einer echt z.wischenmensch
lichen Beziehung im Wege stehen. 

Fabricius ist sich der Gefahr bewußt, daß Destit ut ionalisierung 
leicht in das Gegenteil neuer Institutionalisierung umschlagen 
kann; etwa, um die Idee am Leben zu erhalten. 
lrritalion entsteht bei der Lektüre dieses Teils des Buches - und 
hier, so meine ich, treffen sich Murach und Fabricius - ange
sichts der durch Destitutionalisierung bewirkten Entschleie
rung des eigenen Ichs. Mil anderen Worten: Auch ich könnte 
im Knast sein, Teile von mir sind schon drin. 
Das DestitutionalisierungsmodeU wird weitgehend durch Pro
jelcterfahrungen veranschaulicht., o daß die für Juristinnen 
mitunter ungewohnte - keineswegs aber langweilige - Hin
ftihrung zu den Definitionen die sehr bald einse1Zende Irrita
tion nicht hemmL Man bz.w. frnu kann an der Erkennhlis nichr 
vorbei, daß dje Optik aus dem - Fabricius verz.eihe mir -

Bauer/ Birlcl Rink, Hritülbuger KommenJar ZJJm Betreu
ungs- und Untubrin.gungsnchl (HK-BUR), C. F. Mülhr 
Juristischer Verlag, Hei.delberg 1993, 1.360 Seilen, DM 
19R,-J. Ergänzungslieferung, Stand: April 1994, 94 Seilen, 
DMSB,20 

Zum neuenBetreuungsrechr.dasarn l. l.92dasaJte Vormund
schafts- und Pflegschaftsrecht für Volljährige abgelöst bat, 
gibt es inzwischen eine stattliche Reihe von Kommentaren, 
systematischen Darstellungen, Leitfäden, Aufsätzen und son
stigen Publikationen. 
Wer in der Betreuungsrechts-Szene etwas auf sich hält, eines 
der zahlreichen Probleme entdeckt und gar eine Lösung dafür 
gefunden hat, veröffenll icht seine Gedanken. Wie auf vielen 
anderen Rechtsgebieten werden auch im Betreuungsrecht die 
Probleme allerdings häufig von Leuten erörtert, die zwar 
beeindruckende und dogmatisch einwandfreie Gedanken
gebäude errichten können, die kleinen Brötchen der Praxis 
abernicht zu backen haben. Je differenzierter und komplizier
ter die Umsetzungsvorschläge werden, desto geringer ist 
nämlich die Akzeptanz. des neuen Rechts bei den Personen 
„vor Ort", die direkt mit psychisch kranken, dementen oder 
geistig behinderten Menschen umz.ugehen haben. 
Der Etide lettten Jahres als Loscblatt-Werk in einem Ordner 
eßCbienene Heidelberger Kommentar zum Betreuungs- und 
Unterbringungsrecht wendet sich, so steht es im Vorwort, an 
aUe,,Betroffenen ... an ,,Betreuer oder Betreute, Sozialarbeiter, 
Ärz.te, Betreuungsvereine und-bebörden, Ordnungs- und Ge
sundheitSämter sowie deren Mitarbeit.er, an Rechtspfleger, 
Richter und Einrichtungen der stationären und ambulanten 
Kranken- und Alt.enpflege." Besonderer Wert, so heißt es 
weiter, sei auf „Praxisnähe" gelegt worden. Dieser Anspruch 
soll im folgenden kurz überprüft werden: 
Zunächst ein paar Bemerkungen zur äußeren Form des Werks: 
Wie die meisten Loseblau-Werke in Ordnern liegt auch der 
HK-BUK (so der Zitiervorschlag der Verfasser) etwas stör
risch und abweisend in der Hand; ein spielerisches oder 
unkonzentriertes Blättern in dem Werk ist nicht empfehJens
wen. will man nicht ausgerissene Bläuer riskieren. Auch das 
Problem des Einordnens von Ergänzungslieferungen ist allge-
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institutionellen Glashaus die Vernachlässigung der wahren 
Realität menschljchen Wesens mit sich bringen muß. 

Ein Kapitel über den Knast als einer defekten Wied.ergebuns
anstalt. die Beschreibung des Arbeitskonrepcs der lhemen
z.enlrierten Interaktion sowie ein während des Projekts gestal
teter Bildteil runden den Band ab und erläutern den langen 
Weg zu den Ergebnissen des Knasl'projeklS. 

„Unter Ansehen der Person" wird die Leserinnen, die bis z.um 
Schluß ausgehalten, nicht nur irritiert, sondern auch nach
denklich gemacht haben. Darin liegt nicht zuletzt der Wert 
dieses Buches, daß es ausspricht., was auch oder vielleicht 
gerade Juristinnen so gerne verdrängen und zwar je mehr, 
desto stärker eine zunehmend apolitische Gesellschaft unter 
die Werteskala der Kaiserzeit zurUckflUchtet; nicht nur 
Strafjuristinnen sollten die Gelegenheit zur Lektüre nütz.eo. 

Ulrich Kamaoo 

mein bekannt. es hat sich inFolgeemanzipatorischer Entwick
lungen des sogenannten Unterbaus in Gerichten und anderen 
Institutionen eher verschärft: es ist nicht mehr so einfach wie 
früher, einordnen zu ,,lassen". 
Die Vorteile von Loseblauwerken liegen andererseits klar auf 
der Hand: die a.ktuelJe Rechtsentwicklung kann durch Ergän
zungslieferungen schneller, billiger und papiersparender be
rücksichtigt werden als durch jeweils neue Auflagen des 
ganzen Werkes (für den HK-BUR erschien bereits im April 
djeses Jahres die erste Ergänzungslieferung). 
Nun ein paar Stichproben zur ,,Praxisnähe" des Kommentars: 
Nehmen wir an, ein (an der Umsetz.ung des Betreuungsge
setzes interessierter) HcimarLt will sich über das Ausmaß der 
neuen Genehmigungspflicht für ,,lirztliche Maßnahmen" nach 
§ 1904 BGB infonnjeren. Er möchte wissen. ob fur die 
Behandlung eines einwilligungsunfähigen älteren Patienten 
mit dem Neuroleptikum Haldol-Ja.nssen eine vormundschafts
gerichtUchen Genehmigung eingeholt werden muß: er findet 
seine Frage unter Rz. 17 u. 18 der Kommentierung zu § 1904 
BGB rrut einer einleuchtenden Begründung bejaht. Unter der 
Rz.. 1 findet er auch eine kune Übersicht über den Gang des 
Verfahrens. lnsgesamt ist die Kommentierung zu§ 1904 BGB 
ausführlich. bezieht eigene Positionen und trägt zur Klärung 
der Frage des Umfangs der GenehmigungspOicht bei. Unser 
Heimarzt wird sich allerdings bei der Durchsichr der Listen für 
genehmigungsprrichtige Medik.amente wundem, wie viele 
davon tagtäglich in seiner Einrichtung verabreicht werden, 
ohne daß sieb jemand Gedanken über die Zulässigkeit dieser 
Behandlungen macht. Leider erwähnt die Kommentierung 
nicht. daß die Praxis zu einem großen Teil noch sehr weit von 
einer akzeptablen Umsetzung des Genehmigungsvorbehalts 
nach § 1904 BOB entfernt ist: in vielen Altenpflegeheimen 
und Einrichtungen für geistig Behinderte werden Menschen, 
rue selbst nicht über ihre medizinische Behandlung bestim
men können, mit Medi.knrnenten mit schweren Nebenwirkun-
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gen .,versorgt". ohne daß ein Betreuer oder wenigstens ein 
vom Betroffenen Bevollmächtigter eingewilligt hätte. von 
einer vonnundschaftsgerichtlicheo Genehmigung ganz zu 
schweigen! Es ist zu vennuten, daß eine kon~equenre Anwen
dung d~ § 1904 BGB die Vonnundschaftsgerichte unter einer 
Flut von Antrügen auf Bestellung von Gesundhei1sbetreuem 
und auf Genehmigung von ärztlichen Behandlungen zusam
menbrechen ließe. 
Erne (an der Umsetzung des Betreuungsgesetzes intcressiene) 
Mitarbeiterin eines ozialen Dien tes möchte wissen, ob sie im 
Rahmen der Familienpnege eines desorientierten Betroffe
nen freiheitsen12iehende Maßnahmen vomehmen (z. B. ein 
Be1tgiuer anbringen) darf. Sie wird unter Rz. 45 zu § 1906 
BGB auf einer knappen Seite lediglich finden. daß dies trotz 
der Fonnulierung de. § 1906 rv BGB „keineswegs generell 
zuläs ig'· sei, sondern nur bei gegenwäniger konkreter Ge
fohr, was bei FreiheiL~entziehungen, die über einen längeren 
Zeitraum oder regelmäßig erfolgen .. .schwer vorc;tellbru-· sei. 
Unsere Mitarbeiterin wird nach der Lektüre ziemlich ratlos 
bleiben und lediglich wi sen. daß die Rechtslage kompliziert 
i L Zugegeben: eine konkrete Amwort auf ihre Frage ist 
schwierig. ein wenig mehr Beachtung hä11e dieses große 
Problem der Praxis der Familienp0ege durch Angehörige und 
so1iale Dienste aber schon verdien1. 
Ein oLar (von Amt~ wegen an der Umsetzung des Betreu
ungsrechts imeressien). der eine Ahervorsorgevollmacht ei
nes Betroffenen aufnehmen und ihn beraten will, möchte sich 
über der aktuellen Stand der Diskus ion zum zulässigen lnbnlt 
der Vollmacht erkundigen. Insbesondere interessiert ihn. ob 

Albert Piitz, Ge/äcl11er am Wege, Erziill/1mge11, Pjä/zisclie 
Verlngsa11stalt, La11da11/Pfalz, 1992, 238 Seiten. 29,• DM. 

,,Der Hun rück ist ein rührender Versuch. zwischen Mo. el. 
ahe und Rhein ein leibhaftiges Gebirge aufzurichten" (S. 

174). Gegenüber anderen westdeut chen Gebirgslandschaf
ten - Eifel. Sauerland. Taunus • kaum beachtet. bis vor 12 
Jahren der Filmregisseur Edgar Reitz hier die wahre deutsche 
.,Heimat" entdeckte. ln einem Hun rück er ,.Gebirgsdorf• un
weit der von ihm mehrfach zitierten Wildenburg lebt und 
schreibt Alben Pütz. Er arbeitet 20 km rnJwärts in Idar
Oberstein als Amtsrichter. Die BJ hat von ihm vier Erzählun
gen gebracht ( 12, 158: 20. 138: 21. 204: 36. 188): die letzten 
drei kehren in dem Bändchen wieder. Ein begabter Amateur? 

ein. ein Profi! Der doch ziemlich belesene Rezensent hat 
indes erst aus dem KJappentext entnommen, daß von dem 
62jährigen PUtz seit fost 20 Juhrcn mehrere Bilcher. darunter 
zwei Romane. erschienen sind. 
ln der Belle1ris1ik sind Richter eilen - vielleicht weil ich ihr 
Schreiben im „Urteilspinnen" erschöpft -: mir fallen nur ein: 
E. T. A. Hoffmann. der indes en als anerkannter Kün tJer. 
zunächst als Komponist, Richter wurde, dann ein ehr guter. 
natürlich als Vorbild der Husumer AmrsrichterTheodor Storm 
und Erich Braut lacht, der liebe~wUrdige Klever Amt richter. 
in die er achbarschaft etwas dünnblütig. dessen „Spiegel der 
Gerechtigkeit„ in den fünf'Ziger Jahren an und von Richtern 
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sich die Vollmacht auch auf äntliche Heilbehandlungen und 
freibeitsentziehende Maßnahmen (z. B. ein Bettgitter) bezie
hen kann: er wird sein Problem umerden Rz. 181 ff. zu§ 1896 
BGB au~führlich, klar und kompetent kommentiert fmden. 
Die vom Kommentator vorgenommene Unterscheidung zwi
schen ärztlichen Heilmaßnahmen (Vollmacht möglich) und 
frciheitsentzichenden Maßnahmen (im Hinblick auf Art 104 
GG Bevollmtichtigung nicht zulä sig) ist gut begründet. Die 
neue Entscheidung des OLG Stuugart vom 23.2.1994 ( Die 
Justiz (Baden-Wümemberg) 1994. 125). wonach durch 
Altersvorsorgevollmacht die Befugnis zur Ent cheidung über 
freiheitsentziehende Maßnahmen i. S. von § 1906 TV BGB 
ohne vonnund!>chaflsgerichtliche Genehmigung geregelt wer• 
den kann, wird sicherlich in dernächsten Ergänzungslieferung 
des Kommcmars besprochen und hoffemlich abgelehm wer
den. 
Trotz einiger kritischer Anmerkungen kann insgesamt gesagt 
werden, daß das Ziel der ,.Praxi nähe" des Kommentars weit• 
gehend erreicht worden ist. Sehrnü11,lich für die Praxis ist auch 
der Abschnill ,.Länderrecht" des Werks. in dem die Ge etze 
der Lilnder über die öffentlich-rechtliche Unterbringung und 
tur Ausführung des Betreuung~rechis abgedruckt ind; das
selbe gih für den Ab~chnill .. FomlUlare". in dem Checklisten 
fUrdns Berreuungsverfahren und das Un1erbringungsverfahren 
sowie Muster für Bcschlilsse, Verfügungen, Schreiben. Doku
mentationen und andere mehr enthalten sind. Ein Stichwort• 
verzeichnis wird hoffentlich mit der nächsten Ergänzungs
lieferung nachgereicht werden. 
Zu~ammenfassung: empfehlenswert ! 

Konrad tolz 

gern geschenkt wurde• heute verge·sen. Keineswegs vcrges• 
sen und sehr bekannt bt der Münchener Amtsrichter Herben 
Rosendorfer. der mit .,Ballmanns Leiden" 1981 den wohl 
wichtigsten Richterroman un erer Generation geschrieben 
hat. 
Kaum ein Leser wird aber in Pütz einen Richter vennuten. Von 
den 21 Eri.lihlungen - von 4 bis 20 Seiten lang• haben nur zwei 
einen gewissen Bezug zu seinem Beruf: aber ~o verfremdet, 
als sei der Autor juri tischer Laie. Das fällt deshalb besonders 
auf. weil steh ~onst der Autor auf den unten.chiedlichsten 
Gebieten gründlich infonnien zeigt. von der amerikanischen 
Geschichte über Rocksongs bis zur Feinschmcckcrcßkultur. 
Vielleicht i~t Pütz nicht gerne Richter. 
Auffallend weitcrderStilwech&el • kein Vergleich fiillt mir da 
ein -: ,,Heimat"-Li1eratur und amerikanische ~hon i.tories, 
kafkaeske Züge und gehobene Un1erhaltungsl iteratur. So wan
deln sich auch lnhahe und tragende Personen. von den kleinen 
bis zu den großen Leuten. Bei diesen ist mir doch manches 
etwas zu beiläufig und unmotiviert grell. 
Aber ehr angetan bin ich vom Kern des Bande . etwa die 
Hälfte, der von der Kindheit. dem Hun rück und den kleinen 
Leuten handelt. von ihren Kämpfen mit der Obrigkeit. Gewiß 
Heimatliteratur- aber oft in der Lakonik Kleil>t' scher Anekdo-
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ten. vor allem mit einer be~ondcrcn Ambivalenz und Distanz. 
die den Leser nachdenklich macht. Po tmodcrne. sagt mun 
heute. 
Den Kl.ippcntcxt wie den Titel • .. Gelächter am Wege·· -
empfinde ich als Faust auf<, Auge. Weg - ja! • die Menschen in 

0110 Grit clmeder, /Jit/er~ ,,Riihm-Putscli"-Morde vor Ge
ric/11, Verlag C. H. Beck, Mii11c/1e,i, 1993, 29,80 DM. 

Am 30. Junij!ihn ich ein schreckliches Erc1g111i. Lum echz1g• 
s1cn Mal. das gemeinhin un1crdem amen „Röhm-Putsch" m 
die Annalen eingegangen i~l. Den Älteren unter uns von ihren 
Eltern meist als Hitler-. Mach.lfestigung überliefert• im Gc
'>Chichtsunterricht blieb C!, gewöhnlich \\ ie dns ganze .. Drille 
Reich"' ausgeblendet•· handelte C!> :.ich in Wahrheit aber um 
eine von Adolf H11ler veranlaßte „stab)mJßig•• geplante mas• 
senhaftc Mordaktion mit anschließender Ausschaltung der 
Ju~tiz. Denn ist ~chon Lweifclhaft. ob Röhrn tntsiichlich einen 
PuL..ch plante (ge:.ichen 1st lediglich. daß er die Schläger
truppeder SA in die:: Reichswehr integrieren und sclb~t Rcich,-
1.riegi.minister werden wollte). M> haue Hitler keine<,weg\ dru. 
Recht. die PutschiMen ohne Gericht~uneil liquidieren tu fru,. 
sen. 
Mit Em:,1 Röhm wurden in den Tagen vom 30. Juni bis 2. Juli 
1934 insgc amt 87 Mimner und Fmuen umgebracht. darunter 
Leute. die mit der SA Oberhaupt nicht'> LU tun hauen. "ie 1um 
Bei~piel der Münchner Musil.l..ritil.cr Willi Schmid, der einer 

amcnsvcrwech,lung wm Opfer fiel. Die SS benutlte die 
günstige Gelegenheit. sich unliebsamer Kritiker ,u entledi
gen. Mit einem ,.Gesetz über Maßnahmen der Staatsnotwehr" 
verhinderte Hitler am 3. Juli dann. duß von der Staa1sanwall• 
~chaft Ermi11lungcn aufgenommen oder. wo verein,elt bereits 
ge. chehcn. fongefüh.rt wurden. 
Der 80-jähnge fonchner Rechtsanwalt OttoGrit,;chncder hat 
sich dankenswerterweise des Themns angenommen. Schon 
vor ein paar fahren beschrieb er in seinem Buch „Bewlihrungs-
frist für den Terroristen Adolf 1 !." (Verlag C. H. Bcci,. Mün
chen 1990) au,führlich den Verlauf des Hitlerput~ches am 8./ 
9. ovember 1923. im .. Drinen Reich„ glorifi7,cn al\ .. Marsch 
auf die Fcldherrnhallc ... und die klägliche Rolle der bayen• 
schen JustiL. die nur durch Rechtsbeugung Hitler vor der 
gerechten Be:.trafung und 1wingcnd gebotenen Au:,weisung 
zu bewahren wußte. 
Jn seinem neuen Büchlein: ,.llitlcn; .. Röhm-Putsch··•Morde 
vor Gericht"' Mclh er runiich\l 1m ein1..elnen die Vorkommni~
se des 30. Juni und der beiden dn.rnuffolgcnden Tage mit der 
Beschreibung der Ausgnng5s11uaLion dar und beschreibt de
taill ien, wie es dazu kum. daß scch5 im Gcflingni~ München• 
Slßdelheim inhaftie.nc SA-FUhrer gegen den Widcr:.tand des 
Gefiingmi.direkton, .. au~geliefcrt'· und .. hingerichtet" wurden. 
Er er,iihlt. "ie der zunäch,t .. begnadigte" Em~t Röhrn in der 
Ju~ti1.vOIILugsanstalt Srndclheim liquidien '"urde. nachdem 
Hitler umge~timmt worden ,,ar. und ,childcn die weiteren 
Morda.1.tionen. vor allem im Konzentration,lager Dachau. 
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den Enählungen. auch wenn es ~ich um bra,1e Hunsrilckcr 
..Bergbauern·• handelt. wirken unruhig, immer auf dem Wege. 
das Ziel im Unge,, i~i.en. Kein Gel:ichtcr - eine sanfte Melan
cholie ist oft 7.U -,pürcn. nicl11 selten auch ein stilles Lächeln, 
ein lei:.er ambivalenter Humor. 

Theo Rasehorn 

aber auch 111 Berlin und Schle~•cn ( .. Nacht der langen Mes
~er"). 

Jm 2. Absehni11 •nelh Grit~chncdcr Hitlers „Rcchlfenigung•· 
dar: Zunäch~l beschreibt er da~ Zustandekommen des .. Geset• 

A"" ltcidup,cubl•u l 9.34 l. S. 529 

&ftt liffl ~1'411111 bct e1aGdllollod)L 
<&• 3. '.JaU 1934. 

1llt~ ......... e,i,. .. ~ ........ -..., 
llla11, .. 91111',1 

1lil -~ ..................... "" ...... • JO. '.laf. l. • 1 'Jl,li 1934 ....,_ .......... ,..._,_., .. ,....., 
~ ... J ~ 1934. 

zes über Maßnahmen der Sma~no1wchr'' und Hitlers zwei• 
stündige Rede vordem Deutschen Reichstag am 13. Juli 1934. 
eine Mci~terleil>iung an Vemcbelung:-tal.tik. die mit tosendem 
Beifall qui11ien wurde. Dic~er Abi>chnill enthält auch eine 
aufschlußreiche Lbtc der Ermordeten. Er Mreifl die Schicksa
le .,,on Dn,ongekommencn. darunter Konrad Adenauer. und 
belegt anschaulich. wie Richter und Staat,anwältc au:,ge• 
liChaltel wurden, wie dall Bayeri ehe ObcNc Landesgericht 
bcinnhe protestiert hätte und wie Recht~profcsltoren und Ge
nerme Hitler huldigten. 
Bc~ondcr, interc,sant i,1 im 3. Ab~chnitt dargestellt, wie :.ich 
die Ju,ti7 nach 19-tS mit den Vorgängen auseinandergcse11.1 
und den 30. Juni ~eitgehend aufgearbeitet hat. Gritschneder 
11chtdabei eine höch,1 aktuelle Parallele Lur Aufarbeitung der 
Regierung kriminalit!it in der DDR mit der Dar tellung der 
Grundfragen. die in clie~en Prnzessen ,u beantworten waren 
und sich erneut ,;teilen: Verbindlichkei1 rech1ss111aiswidrigcr 
Ge,eLZe eines tyrnnni~chen Staatsapparuts für das eigene 
Gcwii.sen. ,.blinder" Gehorsam ah cnl'>Chuldigender Rechts• 
irnum ... Befchl,no1.:,111nd'·. Anhand del> 1ilnchener Schwur
gerichtsprozesse, gegen die Mörder Emi.t Röh.ml, und )CChs 
weiterer SA-Führer im Gefängnis Stadelheim und anderer 
1ul,Lerprozcssc belegt er. wie diese Rechtsprobleme damals 

gelöst wurden. 
Ein lesen1>\\ene„ Buch: Ein i,pannender. l.eider wahrer Polit• 
l...rimi, flott gcschneben. mit ilbcrra)chcnden. bisher unbe
kannten Detail!>. deren Kenntni'> ,ich Gritschneder, der im 
.Drillen Reich'" Beruf verbot halle. in mühevoller Kleinarbeit 
au, den noch vorhandenen Al.1c11 und Urkunden ~u~ammcn
'>Uchte. die er anderenteils auch noch unmittelbar von ZeitLeu
gen erhielt. E,; ist zur richtigen Zeit erschienen. 

Hartmut Dihm 
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Paragraphen = § 

Warum ähnch dieses Zeichen 
zwei umgekehrten Fragezeichen? 
Ich frage mich, ob man mit Paragraphen leben kann. 
[eh frage mich, ob man von Paragraphen leben kann. 
Ich frage mich. ob man durch Paragraphen leben kann. 
Ich frage mich. ob man trotz Paragraphen leben kann. 
Ich denke. 
man kann MIT. VO . DURCH, TROTZ sterben. 

Zwej Fragezeichen. 
ineinander verhakt und die Punkte vergessen. 
Ein Liebespaar. das es nicht auf den Punkt bringt, 
das immer dann nicht weiterkommt. 
wenn es erst losgeht, 
das sich aneinander klammen. 
!>O daß sjch keiner mehr bewegen kann. 
Zwei Wesen, eine Frage: 
Wie soll's weitergehen? 

Paragraphen umgeben dich und mich. 
Paragraphen engen un ein. 
Paragraphen diktforen unser Leben. 
Paragraphen 
bleiben für uns ein Buch mit sieben Siegeln. 

Was unverständlich ist. wird zur Frage. 
Wen soll ich fragen? 
Den, der :.ich in Paragraphen auskennt? 
Den, der sich nach Paragraphen richtet? 
Den, der MICH nach Paragraphen richtet? 
Er hat leider vcrge scn. daß ich ein Mensch bin. 
Er hat mich verurteilt. 

Und so bleiben die Fragen. 
Und so bleiben die Zeichen, 
die Zeichen, denen der Punkt fehlt. 
der springende. 

Gertrud Berg-Oldendorf 

Das Gedicht ist e111nomme11 Ul'III Bändchen ..... denn auch ein 
Esel braucht Freiheit" von Gerrrud Berg-Oldt'fldorf, ersc/11e-
11e11 1992 im Odenwald-\lerla~. Darmstädter Str. 17. 64./05 
Fischbachtal. /11 ihren „jungen Jahren" erreilre die Autorin 
De111sc/1k11rse fiir ausländische Srrafgefa11ge/1l' in einer JVA. 

Zudem Buch: 
Aus,c:elöst durch den Fund eines längst i·ergesscnen Koffers 
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• 
Philipp Heinisch 

auf dem Dachboden e11tsi11111 sicli .. Oma" 011 ilire Zeit mit den 
„Knackis". Mir 1•iel /111eresse wird sie 1·011 ihren 11e1111 Enke/11 
auf eine Reise in die \!erga11ge11heir begleite/. 
Das Buch ist eine kleine Liebeserklärung der Autorin an ihrt• 
Arbeit mit„ Verbrechem ". :11g/eicli is1 es e111e kritische Refle
xion der Probt'/matik des S1rafi•o/l=ugs. Ei„gcbcftet in die 
Gescliiclite 11111 ,lie Liift1mg des Gelieimnisses 11111 einen alten 
Koffer wird d"s Buch :11 einer spa1111e11den Er:äh/1111,c:. 
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Klaus Borwigl Gisbert Bri11kma1111/ Bertold Huber/ Klaus 
Uircherl CltristopJ, Sc/111macher (Hrsg.), Asyl nach der 
Ändemng des Grundgesetzes, E11tK·icklu11ge11 ;,, De11tsclt
la11d 1111d Europa, Nomos Verlagsgesellschaft Bade11-
Badet1 /994 . ./68 S., 49,- DM 

Dieser Sammelband faßt vor allem Vorträge .wsammcn. die 
bei den „Hohenheimcr Tagen LUm Ausländerrecht'· 111 der 
donigcn Katholischen Akademie jeweils im Januar der Jahre 
1992 und 1993 gehalten und turn Teil im Herb 1 1993 aJ..1ua
lisicrt wurden. Einbetogen sind auch Be11ruge. die in Periodi
ka veröffemlicht wurden. sowie Teile größerer wissenschaft
licher Untersuchungen. FB!-L alle Beitrüge sind mit weiter
führenden und zum Teil ausfllhrltchen :-..nchv.eisen versehen. 
Schwerpunkte der knapp 30 Beiträge. die von Whsen~chaft
lcm. Politikern, PruJ..tikem der ifötilutionellen Flikhtlingsbe
treuung (u.a. U 'HCR) und au~ Mim1>terien. Recht:,anwälten 
und Richtern :.lammen. sind die Erläutenmg für da, Asylrecht 
we. entlicher Regelungen der Genfer FIUch1ling:,konven1ion 
(Genfer Konvention). D.lßtellung und Vergleich der Asylge
währung in Recht und Praxi, m den Staaten der Europilischen 
Union, in der Tschechischen RcpubliJ... Polen. Ö terrcich und 
in afriklllli~chen S111:uen. ,owie vor allem die kritbche Ausein
ander-,c1,ung mit den Neurcgclungen der A!tylrechtsrefonn in 
Deul\Chland. 
Die Abhandlungen, die ~ich durchgehend durch ein hohe~ 

ivcau au ze1chnen.se1.tcn ~ich übern icgend k.riti!tch mit Art. 
16a lJ - IV GG und dem neuen A,:,) lverfahren!tgcsctt ausein
ander. Im Mittelpunkt die~cr Erönerungen steht die Driu
staatenkluuscl des An. 16a 11 GG und die HcrJ..unflsstaatcn
regclung des An. 16a lll GG. Da.tu gibt Andreas Zimmer
mann. \\ i sen~chaftlichcr Referent am Max-Planck-lnstitut 
für ausländi,ches öffentliche Recht und Völkerrecht. Heidel
berg. in einem Auszug nu,; ,einer Untersuchung „Das neue 
Grundrecht auf A,) 1 • Vcrfa sungs- und völkerrechtliche 
Grenzen und Voruussct1.ungen .. ( 1994) einen ,ehr diffcren-
1.icnen und in~truktiven Überblick Uber „Da~ Konzept siche
rer Herkunfts- und sicherer Drittsuuucn im lichte der Genfer 
Flüchtlingskonvention··. Er kommt ,u dem• hin~icinhch der 
Asylanerkennung nicht unumstrltlenen - Ergebms. das An
erkennungsverfahren dürfe nicht so generalisiert werden. daß 
be\timmle Staaten \ on vornherein als verfolgungssichcr an
gesehen wUrden. 'onnierungen von Staatenlisten. die ledig-
1 ich eine widerlegliche Vcmnllung begriindeten. seien aber 
mit den Grundsätzen der Genfer Konvention vereinbar. Vi.il
kcrrcchtlich bedenklich se, die fehlende individuelle 
Entkräftung~mögJichl.eit im Rahmen dö Art. 16a III GG. 
wenn mun dessen Anwcndung~ben:ich bei lllbilchlich festge
Mellterfehlender Schuubcreil!>chaft eines Drittstaates im lichte 
de\ Art. I6a I GG nicht teleologi~ch reduziere. 
Mit der Frage. inwieweit An. 16.1 1 GG untcr Berücksichti
gung des An. 1 1 GG sowie des Individualrechtscharakters de!> 
Asylrecht\ und de!>,en Einklagbarkeit über An. 20 III GG an 
der Ewigkeitsgara.ntiedcs An. 79111 GG teilhaben. beraßt :,ich 
in einem die ,.letzten Dinge·• dci. deutschen Asylrechts disku
tierenden BeiLrag RnJf RothJ..egcl. Der gleiche Autor. Richter 
am Buntlc:.verwaltung!,gcricht, '.>teilt in einem Vortrng vom 
Januar 1993 kri1i,chc Fragen ,ur Völkerrechts- und Vcrfa~
sung konfom1il!it der Änderung des An. 16112 GG a. F .. So 
hält er bei der Anwendung de, An. 16a 11 3 GG im Hinblick 
auf Zurückweisungen an der Grenze Ven.tößc gegen die 
Genfer Konvention unter dem rupeJ..1 des refoulemcnt-Vcr-
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bots fiir möglich. Jedenfalls könne bei Verschleierung des 
Einre1SC\\Cge über einen mcht nachzuweisenden ~icheren 
DritL~tam. der den F1Uch1ling ,.,,1eder aufnähme. eine Ab
~chiebung wegen des refoulement· Verbots unmöglich und 
deshaJb bei illegaler Einreise Art. 16a TI GG in seiner Wirkung 
ganl. crheblich eingeschränkt ~ein. Verfassungsrechtlich pro
blematisch sei auch. daß gemäß Art. I6a LII. JV GG ein 
As) lbewerber auch dann zurück.gewiesen oder abgeschoben 
werden dürfe. \\,enn Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Maß
nahme beständen. An. 16a I GG ~teile Jedenfalls eine nicht 
benannte Ein~chrtinkung de~ An. 19 IV GG dar. 
Auch die verfassungsrechtlichen Überlegungen von Michael 
Funl.c-Kaiser (Richter am Vcrn ul1ung.~gcrich1., seinerzeit wis-
enschaftlicher Mitarbei1er am Bundc:.verfassungsgerichl) 

gehen dahin. daß An. I6a II GG den Kernbereich des Asyl
grundrechts. abo den Abschiebung~..chu1z. nicht beseitigen 
könne, ~oweit dieser durch Art. 1 1 GG. An. 2 1 GG und An. 
79 111 GG unveriinderbar gey. ährlebtet ~ei. Er erönen außer
dem unter dem GesichtspunJ..t des Grundrechtsschutzes gegen 
eine Abschiebung in den Vcrfolgers1ru11 die Zulöl,sigkcit der 
Drilli.taatenklau!>el auf dem Hintergrund der Recht prechung 

de:. Bundesverfassung gerichts. die Möglichkeiten einer 
verfassungskonformen Interpretation und Anwendung des§ 
34a II AsylVfG im Hinblick auf Art. 19 fV GG. die Au~
geslallung des einfachgeseulichen „ Widerlegungwerf ahrens·· 
gemäß Art. 16 III GG i.V. mit § 29a T A~ylVfG und die 
Au-,gestallung d~-.; Rccht,~chutte~ nach An. I6a IV GG unter 
extensiver Au,legung des Begrift<. der .,ernstlichen Zweifel" 
dahingehend. daß zur Begründung -,olcherZweifel jeder Vor
trag substantiiener Anhaltspunkte filr die Not wendigJ..eit wei
ten:r SachaufJ..lärung 1m Haupl<;acheverfahrcn ausreiche. 
Wettere als beispielhaft interessant hervorzuhebende Beitriige 
,ind Huberi. Ausführungen zu den .. Voraui.serzu.ngen der 
Anerkennungsfähigkeit einer A'-} lcntschcidung eines ande
ren EG-Mitgliecbtame~". ,eine schon fas1 kommentarähnliche 
Darstellung „Das Asylrecht nach der Grundgesetzänderung··. 
vor allem 1u den Änderungen des Asylverfahrensgesetze~. 
und - je" eib au:. der Sicht de~ UN HCR - Bierwirth& Beurtei
lung dei. neuen deut:.chen A~rlrccht!> :.<)wie von Amims 
Überblick Uber .. Die Praxis der EG-Stauten bei der Gewäh· 
rung von A!>yl". 
Alle Beitrtige dieses Bandes. der au:. Anlaß der großen A~yl
rcchts- ovellienmg 1993 eine umfa.s,ende Bestand:.aufnah
me zur Au~legung und Anwendung des Asylrechts in Deutsch
land und Europa gibt und de~halb eine - durch ein Stichwon
verzeichnis leicht ,u erschließende • Fundgrube für viele 
wesentlichen Fragen des neuen Asylrechts darstellt. können 
dazu beitragen. daß dru, Asylrecht nicht endgültig zu einer 
,.Verheißung ohne Wen•· wird. wie Renner ~einen Beitrag zur 
Einführung des Bnndes übe~chreibt. 111 dem er m11 großem. 
~ouverän gezogenem Bogen den Blick. ftlr die we),entlichen 
Zusammenhänge und Hintergründe der staatlichen Aufnahme 
von Flüchtlingen 111 den geschichtlichen und ak.tuellen gesell
schaftlichen Emwicklungen bis zur A~ylnovelle 1993 öffnet 
und schürf!. Er !llelh in (Vielfalt der) Darstellung und inhalt
licher Tendenz das Leitmotiv auf. dal> die nachfolgenden 
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Beiträge diese Bandes durchzieht: durch kompetente. in 
dieser Dichte und Intensität sons1 kaum 1,u findende Diskussi
on der wirklich wesentlichen Probleme, die bei der (verfas
sungs-)rechtlichen Konzeption und der prakti chen Umset-

Echo 
Den infonna1iven und engagierten Ausführungen von Dieter 
Dciserolh, Justiz und ationalsoLiaJismus (BJ 38/1994, S. 
280). istzuwstimmen - bis auf seine besonder~ herausgestellte 
These. es sei eine Legende. daß die besondere Ge e1zestrcue 
die Richter gegenüber dem S-Regime wehrlos gemacht habe 
(,.Posi1iv1,mu ••. S. 280, 282). Allerdings prich1 er aus, was 
, e11 Ende der scch1,iger Jahre h. M. isl. Vorher wurde die 
anders gesehen, und nicht etwa, wie Dei~ero1h durchblicken 
läßt (S. 282). von dem S-Regimc nahestehenden „Protago
nisaen". ~ondem gerade von 1S-Verfolgten. Sie sorgren nach 
1945 dafUr. daß das Pendel bei der jahrhundertelangen Aus
einandersetzung zwischen Positivismus und aturrecht wie
der zum aiurrecht - leider oft in der thomi~tischen Fassung -
umschlug. Da läßt sich auch bei Gustav Radbruch in seinen 
berilhmten Klauseln personifizieren (Die konservativen An
griffe gegen ihn. Richard Thoma. Hans Anschütz und Harn. 
Kelsen - S. 282 -, richteten sich nicht gegen den Positivisten. 
sondern wie bei den Freirechtlern Ernst Fuchs und Hermann 
Knn1orowicz gegen den überzeugten Demokraten). Dieser 
naturrechtlichen Strömung verdankt An. 20 Abs. 3 GG die 
Fa ,ung ... die vollziehende Gewah und die Rechtsprechung 
sind an Gesetz und R e c h t gebunden:• 
Sollte das Bewußtsein der S-Rich1cr wirklich nicht davon 
bceinOußt sein. daß sich ab 1850 eine Tradition entwickelte. 
die die Richter nahezu auf einen militärischen Gehorl.am 
gegenüber dem Gesetz mi1 der besonderen Betonung: Gc~et
zes z w a n g fes1leg1e. was dann auch zur Per.:.inage de 
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zung der Asylgewährung von Bedeutung ind. zur ErhaJrung 
eines Mindeststandards von Flüchtlingsschutt in Deutschland 
und Europa beizutragen. 

Fritz Dyckmans 

Subsumtionsautomaten föhne. Auf den Grundroch1s1eil der 
Weimarer Verfassung konnte ~ich der Richter nicht berufen, 
denn nach völlig überwiegender Meinung handelte es sich hier 
nicht um Rechts-. ondem Programm ät7-e. In RG-EnL~chei
dungen findet man immer wieder die Wendung, der Richter 
kann eine rechtlich befriedigende Entscheidung nicht treffen. 
bevor der Gesetzgeber nicht gesprochen hat, während der 
BGH heute bei der fongeschrinenen Emanzipation der Rich
ter Richterrecht schnffl. 
So habe auch ich in der wohl ersten Binnenkritik an S
Richtem - die mir manche Ungelegenheiten gebracht hat -
Terroruneile a u c h auf den Positivismus wrückgefüllrt 
(Werkhefte 1959 (!}, S. 253). Heute schätze ich dessen EinOuß 
wesentlich geringer ein. Es muß aberderumgekehnen Legen
de vorgebeugt werden. eine positivistische Einstellung der 

S-Richtcr werde nur als Entschuldigungsalibi der Täter und 
ihrer Sympathisanten herausgestellt. 
Wenn Deiseroth unter den 1933 entlassenen Richtern de 
Preußischen OVG einen "Dr. Krone·• anfühn (S. 280), ltO wird 
es !.ich um Wilhelm Kroner, Vorsitzenden des Republikani
schen Richterbundes ~owie Hernusgcber und „Macher'' der 
ZeitSchrifl „Die Justiz". einen der mutigsten demokratischen 
Richter der Weimarer Republik. handeln. Seine Spuren sind 
leider, wie ich in ,.Strci1bnre Juristen". 1988. S. 219, schrieb 

... zugeschü11e1 vom Zeitsand". Ein Foto von ihm ist nicht mehr 
aufiulinden. Jetzt scheint ihm auch noch der ame abhanden
zukommen. 
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Arbeitslosigkeit, Kriminalicit und Wohnungsnot sind die 
vorherrschenden Themen im Wahljahr. Manche Politiker 
machen dafür Ausländer, Asylsuchende und Aussiedler 
veranrwonlich. 

In der Bevölkerung verbreitet sich die Angst vor Fremden. 
Eine kleine Minderheit nuczt solche Stimmungen aus, um 
mir Gewalt gegen Fremde vorzugehen. Das hat in unserer 
Geschichte schon einmal in die Katastrophe geführt. 
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Verhindern Sie, daß fremdenfeindliche und r:issiscische 
Stimmungen zum Stimmenfang mißbrauche werden. 
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Machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch! Geben Sie 
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P:irtei, die mir Angst vor Fremden Stimmen zu gewinnen 
versuchen. 
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